


Pistole als 
Entlassungsschein? 

N1cht zum ersten Mal wurde in Tegel 
eine Waffe gefunden. Eine Zeit lang 
sah es fast so aus, als wäre eine 
Pistole, im richtigen Moment der 
Abteilung Sicherheit präsentiert . ein 
hervorra~Sender Enclassungsgrund. Viele 
besL-men sich noch auf einen Fall, 
bei dem ein Gefangener Haftver
schonung erhielt. Ein anderer Gefan
gener hatte weniger Glück: Sein Ent
lassungs-Pistölchen wurde zu fti.lh 
gefunden, und er bekam eine Anklage 
wegen unbefugtem \'.'affenbesitz. Doch 
er hatte wohl eine schützende Hand 
Uber sich, denn seine Strafe fiel mild 
aus. 

Bei dem h'affenfund im TVZ sah alles 
nach dem alten Strickmuster aus. 
Zielstrebig gingen die Beamten der 
Abteilung Sicherheit auf den Aufbe-

wahrungsort zu. einen alten Trafo
kasten, öffneten ihn und entnahmen 
die lt/affe. \oJas dann passierte, hat es 
in Tegel noch nicht gegeben. Sicher
heltsbeamte mit kugelsicheren Westen 
postierten sich im Technischen Ver
sorgungszentrum. Vor dem TVZ hatte 
man Nato-Draht ausgerollt, um damit 
zu verhindern, daß sich jemand der 
Kontrolle entziehen könnte . Dann 
,,'\.Irden alle Gefangenen einzeln ge
filzt ; es könnte ja sein, daß jemand 
eine ~laschinenpistole bei sich hat ... 

Gefangene, die im Technischen Ver
sorgungszentrum bei Universal-Elektro 
arbeiten, wurden im Rahmen dieser 
Aktion unter Einzelverschluß genom
men. Ihre Hafträume wurden gefilzt. 
und die Abteilung Sicherheit ver
hörte jeden einzelnen von ihnen. 
Bei der Waffe soll es sich um eine 
sogenannte "L.Ser" handeln. Es er
staunt mich immer wieder , wie so 
etwas hier in die Anstalt kommen 
kann. 

ln den nächsten Tagen sind zwei Ge
fangene auf die Absonderungsstauen 
in der Teilanstalt 111 verlegt worden. 
Bei einem Gefangenen sollen Unter
lagen gefunden worden sein, die die 
Herstellung eines Schalldämpfers be
schreiben. Nähere Angaben waren 
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nicht zu erfahren. Die Abteilung 
Sicherheit hat den ~lantel des 
Schweigens Uber die ganze Angele
genheit gedeckt. 

Dieser \vaffenfund gibt den leHenden 
Herren der Justiz \vieder einmal Gele
genheit, die Sicherheitshysterie wei
ter auszudehnen und Freizügigkeiten 
innerhalb der Anstalt noch mehr ein
zuschränken. Bestirr>mt werden mit der 
Begründung des Waffenfundes allerlei 
neue Sicherheitsvorkehrungen getrof
fen und die Besucherkontrollen weiter 
verschärft . Obwohl man mit an Sicher
heit grenzender Wahrscheinlichkeit 
sagen kann, daß die Waffe nicht 
durch Besucher eingebracht worden 
ist. 

Leider sind solche Vorfälle nicht ge
eignet, fllr mehr Freiheiten im Voll
zug zu plädieren. Interessant wäre 
nun zu erfahren, woher die Abteilung 
Sicher heit die guten Informationen 
über das Waffenversteck hatte. 
\ofollte wieder einmal jemand mit die
sem "Entlassungsschein" die Anstalt 
verlassen? 
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dieses Mal haben wir es fast pünktlich geschafft, und 
die Ausgabe hat sich nur um eine Woche verspätet . 
Nach unseren personellen Veränderungen hatten wir 
schon Schlimmeres befürchtet . Der Verlegung von 
Michael Gähner in den offenen Vollzug folgte die Kün
digung von Klaus Kaliwoda als hauptamtlicher Redak
teur. Er möchte ein Fernstudium machen. Dafür wün
schen wir ihm alles Gute. Er bleibt der Redaktion 
aber als nebenamtlicher Redakteur erhalten und will 
uns weiterhin mit aktuellen Beiträgen versorgen. 

Ein neuer Drucker hat sich unserer "alten Huddel" an
genommen. Mit viel Geschick und Geduld hat er viele 
"Macken" behoben und damit die Druckqualität verbes
sert. 
Schwierigkeiten ganz anderer Art verursachte uns das 
Titelblatt der letzten Ausgabe. Zwei Tage nach dem 
Erscheinen wurde ein Flugblatt vom Verband der Ju
stizbediensteten Berlins e. V. mit der Oberschrift 
"Es reicht!" in Umlauf gebracht. Man fühlte sich 
durch die Karikatur diffamiert, beleidigt und provo
ziert. Die Anstaltsleitung wurde aufgefordert, etwas 
dagegen zu unternehmen, und sie unternahm auch etwas. 
Eine Woche später wurde die Redaktionsgemeinschaft 
"hochzitiert" und mündlich und schriftlich abgemahnt. 
Wir haben dazu auf den Seiten 4 und 5 unter der Ober
schrift "In eigener Sache" Stellung bezogen. 

Seit dem 10. August können wir nicht mehr unkontrol
liert Telefonanrufe empfangen. Am 8~ Juli hatte uns 
der Anstaltsleiter noch bekundet, daß es keinen 
Mißbrauch unsererseits mit dem Telefon gegeben habe. 
Einer Kleinen Anfrage des Abgeordneten Dr . Gerl (SPD) 
konnten wir nun entnehmen, daß es doch zu Mißbräu
chen gekommen sein soll . Der Mißbrauch soll darin 
liegen, daß wir Telefonanrufe von Journalisten emp
fangen haben ... (Siehe auch Seite 32. ) 

Michael Gähner berichtet auf den Seiten 6 bis 10 über 
seine Erfahrungen im offenen Vollzug in Plötzensee. 
Dabei ist uns auf Seite 9 ein Fehler unterlaufen . Die 
Zellen sind nur 16 m2 groß und nicht wie irrtümlich 
angegeben 20m 2

• 20m 2 wären ja auch ein bißchen viel 
für vier_Mann. Am 12. September fängt Michael Gähner 
bei der Deutschen AIDS-Hilfe an . Er wird für das Re
ferat "Drogen und Strafvollzug" zuständig und tätig 
sein . Wer Fragen und Probleme hat, kann sich gerne an 
ihn wenden . Hier die Ansehr i ft der Deutschen AIDS
Hilfe: Nestorstraße 8-9 , 1000 Berlin Jl. 

Auf der Rückseite unseres Titelblattes haben wir das 
Fixer-Plakat der Deutschen AIDS-Hilfe abgedruckt . An 
dieser Stelle unser Dank für die freundliche Genehmi
gung zum Nachdruck . Der nächste Lichtbl i ck erschei nt 
voraussichtlich am 31 . Oktober . 
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Es liegt in der: Natur der Sache, daß 
eine gute Gefangenenzeitung nicht 
die Zustimmung der justizober-en 
finden kann. Die Herren würoen si
cherlich lieber jubelnachrichten über 
den guten Justizvollzug in Berlin 
hören. Leider gibt es solche Nach
richten nicht. \Yir können. weder mel
den, daß 100 % der Gefan~enen zum 
Zweidrittel- Zeitpunkt entlassen wer
den, noch können wir darüber be
richten, daß in Berlin der Strafvoll
zug genau nach dem Wortlaut des 
Strafvollzugsgesetzes ausgerichtet 

~-
\venn ich dann höre, daß die Gefan
genen in Bayern noch schlechter 
dran sind, kann das für den Licht
blick kein Maßstab sein. Wir haben 
den Auftrag, Mißstände aufzuzeigen 
und die Öffentlichkeit mit den viel
fältigen Problemen des Strafvollzuges 
bekanntzumachen. Mit diesem Bemühen 
hatten wir vielfältigen Erfolg, und 
das ist der Abteilung V beim Senator 
für Justiz ein Dom im Auge . Nach 
Meinung der Leiter dieser Abteilung 
sollte der Lichtblick eine Hauspostille 
der JVA Tegel weroen und sich in
haltlich auf dieses Thema konzentrie
ren;' dabei natürlich niemandem auf 
die Füße treten und nur ganz sanfte 
Kritik aussprechen. 

Diese Art der Berichterstattung liegt 
der Redaktionsgemeinschaft nicht! Wir 
berichten über Probleme, auch wenn 
es weh tut. Wenn ein Teil der Mit
gefangenen meint, ein Bericht über 
die Drogenszene sei Anschiß, können 
wir es nicht ändern. Man darf aber 
nicht davon ausgehen, daß den Her
ren der Abteilung Sicherheit damit 
etwas Neues mitgeteilt wuroe. Die 
Kenntnisse dieser Abteilung über die 
Drogenszene in der Anstalt sind viel
fältig und weitaus umfassender als 
wir es jemals schreiben würoen. Da
fUr gibt es zu viele Informanten, die 
ihre Teilanstaltsleiter mit entspre
chenden Nachrichten versorgen. Auf 
jeden Fall aber ist der Drogenhandel 
ein Problem, und darüber win:! berich
tet. Auch daran win:! sich in Zukunft 
nichts ändern. 

Daß sich eine große Zahl von Beam
ten des allgemeinen Vollzugsdienstes 
unter Druck gesetzt fühlen, ist eine 
Tatsache. Das beweisen auch die 
Krankschreibungen, die mit einer Zahl 
von 10 % weit über dem normalen 
Durchschnitt liegen. Nicht umsonst 
hat der Vorsitzende des VdjB in 
einer Erklärung von dem "Pulverfaß 
Justiz" gesprochen. Der Lichtblick 
hat die Ausführungen dieses Vorsit
zenden abgedruckt und damit doku
mentiert, daß wir in einigen Dingen 
übereinstimmen. Das war siehedich 
nach Meinung dieses Herren falsch, 
denn bei nächster Gelegenheit wuroe 
dem Lichtblick vermeintlich paroll 
geboten (jedenfalls nach Meinung des 
Herrn Vorsitzenden jetschmann) . Ge
legenheit gab dazu das letzte Titel
blatt . 
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Oool.n,rl•n ZO.]u l/"88 

Es reicht! 
Welche Diffamierun9 muß ein Kollege in 
der ]VA Tegel noch tunnehmen? 

Die sogenannte unabhängige, Gefangenenzeitung" 
LICHTBLICK hat auf dem Tt'telblqtt ihrer jüngst en 
Aus9abe nicht nur provoziert s1e will auch bewußt 
beleidigen und anheizen. 1 

Was macht die AnstaltsLeitung ge9en d/e 
vermeintlich künstlerischen Zeitungen? 

-Nichts!-

Es re1cht! W1r fordern die Wahr(1ehmu.n9 der 
Fürsor9epflicht des Anstaltsleders / 

VorsätzLiche Beleidigungen nehmen wir nicht 
Länger hin. 

Mit kollegiaLen Grü. ßen 

)oachim ]etschmann 
-für den Landesvorstand-

Christoph Genge 
-für den Betriebsgruppenvorstand-

Gtu.•·• 'htlrf1c- Gt·'''" 10. 0Uo·$~~.,.;.t •• U)- hltf~" .ltl 41'1 
l!t '''' t •,..,.elf, ,•..-: lr' .~, ,,~,.·,.t.-""4.1' • _ttort. O.t>~ ttr9 '-C'f\ U "' tJ-1 !").«! VI r) 

ro•tld,tUOI\10 8 u l"' 'lifl•l 1lllt·1~ 

Rasch wurde ein Flugblatt verfaßt 
und in den Justizvollzugsanstalten 
Berlins verteilt (Es ist auf dieser 
Seite in verkleinerter Form zu be
gutachten. ). Darin wiro der Lichtblick 
eine künstlerische Zeitung genannt 
(Vielen Dank, Herr Jetschmann). Bis
her wurden wir entweder Schmierbla tt, 
staatsnegierend oder anstaltskonform 
genannt - je nachdem wie es ge
braucht wuroe. 

In dem Flugblatt wuroe der Anstalts
leiter ultimativ aufgefordert, etwas 
zu unternehmen - was er auch tat. 
Einige Tage später erhielten wir ein 
Schreiben, das wir auf der gegen
überliegenden Seite veröffentlicht 
haben. Angeblich hätten wi.r die Be
amten beleidigt und das georonete 
Zusammenleben in der Anstalt gestört. 
Dafür sollten wir uns entschuldigen. 

Meine Antwort auf diesen Brief, die 
im Anschluß an diesen Artikel abge-

druckt ist, blieb bis zum heutigen 
Tage unbeantwortet. Denn eigentlich 
wollte man ja nur dem VdjB den 
Wunsch auf eine Reaktion erfüllen, 
und das ist in meinen Augen billig. 
Kein Mensch win:! annehmen, wir' 
hätten Beamte des allgemeinen Voll
zugsdienstes beleidigen wollen. Es ist 
einfach unmöglich, daß sich einer 
der beiden Personen, die an der 
Schraube drehen, darin wiedererkennt. 
Die Gesichter sind imaginär und ent
halten keinerlei Ähnlichkeit mit 
einem in Berlin diensttuenden justiz
vo~zugsbeamten. Das war auch so 
gewünscht! Es sollte sich keiner ge
meint haben können. Die den Beamten 
beigefügten Utensilien sollten das 
noch unterstreichen. Ich habe in fast 
fünf Jahren Tegel keinen Beamten mit 
der Schnapsnasche oder e1nem Vibra
tor in der Tasche gesehen. \venn 
der Vd] B aus diesem Titelblatt jetzt 
eine Staatsaktion machen will, ist 
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25.07. 1988 

Hit dem Titelbild der Lichtblick-Ausgabe Mal/Juni 1988 haben Sie erheblich 
gegen die Ordnung der Anstalt verstoßen . 

Oie Darstellung der zwei Vollzugsbediensteten Ist nicht nur gescnmack los; 
sie geht auch Ober den einer Karikatur gesetzten Rahmen weit hinaus. 
Insbesondere die dargestellten Attribute - wie \lodkaflasche, Schweinekopf 
als Landeswappen etc . - verunglimpfen das Ansehen der Vollzugsbediensteten all 
gemein . 

Oie Darstellung hat bei den Mitarbeitern, die eine solche Darstell ung nicht 
verdienen, zu Recht Zorn und Empörung hervorgerufen. 

Das geordnete Zusarrmenleben in der Anstalt Ist durch Ihr Verhalten nachha ltig 
und e<>.pf!ndl ich gestört worden . 

Ich muß Sie an den Inhalt unseres Gespr!chs vom 8 . Juli 1988 erinnern, in deJII 
Ich Ihnen die Grenzen des dem "llchtbllck" Erlaubten ausfOnrllch dargestellt 
habe. Ich verlange, daß der "llchtbllck" diese Grenzen zukünftig beachtet; 
andernfalls wäre ich - wie mit Ihnen am 8. Juli 1988 erörtert - gezwungen. 
Maßnahmen zu ergreifen. die gew~hrlelsten, daß vom "llchtb l ick" künftig ke ine 
Störung der Anstaltsordnung mehr ausgehen kann. 

Oieses Sc~relben ist in der ndchsten Lichtblick-Ausgabe zu veröffentllc~en; 
es standeder Redaktion gut an , sich ln geeigneter Weise be i den Bediensteten 
des Voll zuges zu entschuldigen . 

H6chachtungsvo II 

L ange- l e hn g ut 

das mit Kanonen auf Spatzen schie
ßen. 

Wir wollten mit dem Titelblatt auf 
die Situation der Gefangenen auf
merksam machen. Da wird nämlich die 
Schraube angezogen· und die Haft
bedingungen weiter verschärft. Aber 
nicht von den Beamten des allgemei
nen Vollzugsdienstes, sondern von 
"obel)" . Und da sollte Herr ]etsch
mann als Vd]B-Vorsitzender ansetzen. 
Denn dieser Druck schädigt beide 
Seiten. Sowohl die Justizbeamten als 
auch die Gefangenen. Hier wird ver
sucht, die falsche "Sau" zu schlach
ten. 

Peter Feraru hat in einem seiner 
Bücher über den Knast im Vorwort 
einen Satz von Tucholsky gebraucht, 
und damit möchte ich diesen Artikel 
schließen: Die sich angesprochen 
fühlen, sind gemeint. - gäh-

Pr. 

An den 
Leiter der ]VA Tegel 
Herrn Lange- Lehngut 

Sehr geehrter Herr Lange-Lehngut, 

Herr Henrion hat mir Ihr Schreiben 
an die Redaktionsgemeinschaft zu
gesandt. Für die Mai/juni- Ausgabe 
trage ich die Verantwortung und 
somit auch die Verantwortung für das 
Titelblatt. Diese Karikatur war 
bereits im Februar als Titelblatt 
vorgesehen und wurde wegen des 
Beitrages von Herrn Jetschmann 
(VdJB) um eine Ausgabe verschoben. 
Wir woll'ten nicht die ernsten \vorte 
des Vd]B-Vorsitzenden - " Der Vollzug 
in Berlin ist ein Pulverfaß" - durch 
die Karikatur entschärfen. Bereits 
Ende Juni 1988 war das Titelblatt 
fertig gedruckt. 

Ich bin betroffen, daß sich Tegeler 
Justizbeamte durch das Titelblatt be
leidigt fühlen. Keinesfalls lag . es in 
der Absicht der Redaktionsgemein
schaft, Justizbeamte zu beleidigen. 
Wir sind der Meinung, daß diese sa
tirische Zeichnung keinesfalls Anlaß 
für ein Flugblatt des Vd]B sein kann. 

Wir haben nicht geglaubt, daß mit 
dieser Zeichnung die Grenzen der 
Karikatur, deren Wesen ja gerade die 
Überzeichnung ist, überschritten 
wurden. Wir bedauern, daß sich 
einige Justizbeamte beleidigt gefühlt 
haben. Es lag nicht in unserer 
Absicht, mit diesem Titelblatt Justiz
beamte zu diffamieren. Es haben sich 
viele Justizbeamte über die 
Zei~hnung amüsiert und uns ihre 
Zustimmung bekundet . 

Durch die Auswahl der Personen auf 
der Zeichnung sollte ein Wiederer
kennen ·ausgeschlossen werden. Daß 
es gelegentlich zu alkoholischen 
Problemen bei Bediensteten kommt, 
ist allgemein bekannt. Mit dem 
fiktiven Ärmelabzeichen sollte ver
mieden werden, daß sich irgendein 
Bundesland damit gemeint fühlt e. Die 
Spitzfindigkeit des Herrn Warmuth 
weist die Redaktionsgemeinschaft 
entschieden zurück. Wir haben noch 
nie Justizbeamte mit Schweinen ver
glichen und \ofÜrden so etwas auch 
niemals tun! 

Die Justizbeamten auf dem Bild sind 
völlig unbeteiligt und drehen die 
Schraube weiter an. Daß sie auch 
nur ein kleines Rädchen im Getriebe 
der Justiz sind, wird damit deutlich 
gezeigt. Die Attribute wie Präser
vativ, Zigarre und Schnapsflasche 
sollten eine Reaktion wie auf den 
Novemberartikel 1986 verhindern. Ich 
kann mir auch nicht vorstellen, daß 
sich ein Justizbeamter in der 
Zeichnung wiedererkannt hat. 

Ich bedaure die Reaktion des Vd]B 
und Ihre Reaktion. Vielleicht war 
unser Titelbild nicht besonders 
geschmackvoll, beleidigend war es 
nicht und sollte es auch nicht sein. 
\Yir haben in den vergangeneo Jahren 
weitaus schärfere Karikaturen 
veröffentlicht, und es gab keine 
Reaktion. In jedem Lichtblick werden 
Richter karikiert. Bisher hat sich der 
Richterbund darüber noch nicht 
beschwert, und er wird es auch nicht 
tun. 

Die Pressefreiheit ist in der Bun
desrepublik im Grundgesetz veran
kert. Wir haben uns in den ver
gangeneo Jahren bemüht, der beson
deren Situation einer Gefangenen
zeitung gerecht zu werden. Daran 
wird sich auch in Zukunft nichts 
ändern. Wir werden weiterhin Ju
stizbeamte nicht beleidigen, denn sie 
sind genau wie wir Gefangene, ein 
kleines Rädchen im justizgetriebe. 

Hochachtungsvoll 

Michael Gähner 
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Offener Vollzu 

Der offene Vollzug ist der Traum von 
fast jedem Gefangenen. Bedeute t er 
doch für ihn eine relative Verbesse
rung seiner Lebenssituation. So kann 
er im offenen Vollzug leichter Voll
zugslockerungen bekommen als im 
geschlossenen Vollzug. Die Betonung 
liegt hier allenlings auch ~eder auf 
dem \"örtchen "kann" , denn keinesfalls 
muß er Vollzugslockerungen bekommen. 
lm Gegenteil: Wenn er sich im ge
schlossenen Vollzug gut geführt hat, 
muß er sich erneut im sogenannten 
offenen Vollzug bewähren, damit er 
von dort in den Freigang kommt. 

~1it dieser Methode, "Zuckerbrot und 
Peitsche", geht die Justiz ausge
zeichnet um. Während es im geschlos
senen Vollzug heißt, "fallen Sie bloß 
nicht unangenehm auf, schließlich 
wollen Sie ja auch mal in den offenen 
Vollzug", so heißt es dann im offenen 
Vollzug: "Wenn es Ihnen hier nicht 
paßt, können Sie auch zurück nach 
Tegel lggt. nach Moabit) gehen" . 
\"ährend wir in der Märzausgabe über 
den offenen Vollzug in Düppel und 
Hakenfelde berichtet haben, beschrei
ben wir dieses Mal den offenen Voll
zug in Plötzensee, den ich am eige
nen Leibe erfahren habe. Als Unter
titel für diese Er-fahrung könnte auch 
der Märchentitel gelten: "Von einem 
der auszog, das FUrchten zu lernen"! 
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Nach emtgen Jahren des geschlosse
nen Vollzuges in Tegel geht morgens 
um 7 Uhr die Reise nach Plötzensee 
los. Der Transport erfolgt in einem 
geschlossenen Kastenwagen. Mitgenom
men werden darf ein ( 1) Handgepäck. 
Mehr ist nicht möglich, weil angeblich 
laut Vorschrift nur ein Handgepäck 
gestattet ist. Nach wenigen ~iinuten 
Fahrt hält der Wagen dann in der 
JVA Plötzensee. Man ~ in der Zu
gangszelle eingeschlossen. Einge
schlossen? Ja, eingeschlossen. Denn 
schließlich befindet man sich im 
offenen Vollzug. 

einer Stunde ~ derGefangene 
dann von einem Beamten abgeholt 
und zur Hauskammer gebr-acht. Der 
Ton ist locker-fr-eundlich, und man 
bekommt Bettwäsche, Decken, Hand
tÜcher und Unterwäsche ausgehändi~. 
Dann heißt es warten. Gegen 11 Uhr 
erscheint ein neuer Beamter und holt 
den Gefangenen nebst seinen Uten
silien ab. Es geht in die neue "Hei
mat" . Aha, sagt sich der- Gefangene. 
das also ist der langersehnte offene 
Vollzug. 

• 



der JVA Plötz·ensee 
Beim Abtransport der Sachen schließt 
der Beamte die erste Tür auf. Schon 
nach etwa 200 Metern wird die 
nächste Tür aufgeschlossen. Die Türen 
3 und f. folgen nach weiteren 250 
Metern. Über holpriges Kopfstein
pflaster erreicht man - wieder 200 
Meter weiter - das Tor. Es wird ge
klingelt, und schon öffnet sich wie 
von Geisterhand das fünfte Tor. Der 
Gefangene befindet sich nun in der 
Pforte und verläßt diese durch das 
sechste Tor. Vor ihm liegt der Frie
drich- Olbricht- Damm, und dahinter 
der Stein gewordene Sicherheitswahn 
der Frauenhaftanstalt. Weiter geht es 
über die Straße und man betritt 
durch die siebente Tür einen Neubau 
links von der Frauenhaftanstalt.Genau 
wie die achte Tür, durch die man 
nun das Haus 6, die "offene Anstalt 
Plötzensee" , be tritt. 

Nach dieser Tür ist nun nichts mehr 
verschlossen, und über die Treppe 
erreicht man das Hausbüro und 
gleichzeitige Dienstzimmer der Justiz
vollzugsbeamten. Dort gibt es einen 
Schlüssel, und dann geht es in die 
Zelle. Au, da habe ich doch etwas 
Falsches geschrieben. Im offenen 
Vollzug heißt es doch l:laftraum1 Egal, 
auf jeden Fall betrete ich den Raum, 
es ist der gleiche, den der ehemalige 
Justizsenator gerne mal als Studen
tenbude gehabt hätte. Jede~alls 
sagte er das bei der Einweihung der 
Teilanstalt VI in Tegel so. 

nun packen Sie 
aus, und dann kommen 
ins Hausbüro, damit man Sie einwei
sen kann." Diese Einweisung erfolgt 
einige Stunden später. Mir erzählte 
der Beamte: "Diese Vollzugsanstalt 
wurde geschaffen, damit die Anstalts
betriebe mit Arbeitskräften bestückt 
werden können." Aha, dachte ich, wie 
schlau. Am 24. August habe ich dann 
erfahren, daß der Beamte im Irrtum 
war. Denn die Kleine Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Gerl - ob diese 
Anstalt zur Bestückung der Arbeits
plätze in Plötzensee eingerichtet 
wurde - hat Herr Rehlinger mit nein 
beantwortet. Da ist der Beamte aber 
nicht richtig aufgeklärt worden! Denn 
er hat doch vor einigen Tagen einem 
Gefangenen etwas ganz anderes ge
sagt, nämlich genau, daß der offene 
Vollzug zur Bestückung der Arbeits
betriebe eingerichtet worden ist. \ver 
hat denn da gelogen? 

haben wir 
Allerletzte" 

über den Arbeitseinsatz der Gefan
genen in Plötzensee berichtet. Ich 
betone noch einmal, daß ich die 
\vahrheit der in diesem Artikel ge
machten Angaben an Eides Statt ver
sichere. Als nun Herr Dr. Gerl in 
seiner Kleinen Anfrage nachhakte und 
vom Senat wissen wollte, inwieweit 
wird bei dem Einsatz von Gefangenen 
in diesen Betrieben auf ihre Fähig
keiten und Neigungen Rücksicht ge
nommen, erfuhr er zu seinem größten 
Erstaunen: Der Arbeitseinsatz erfolgt 
nach individueller Prüfung der per
sönlichen Interessen und Fähigkeiten 
der Gefangenen und unter Beteiligung 
des Anstaltsarztes. 
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Da kann man nur staunen. Der 
Senator für Justiz belügt einen ge
wählten Volksvertreter? Sicherlich 
unwissend, denn er bekommt ja die 
Antworten von der Ab teilung V 
(Strafvollzug) vorgegeben. Ich habe 
den Senator auf diese Antwort ange
schrieben und ihn gebeten, doch ein
mal Stellung zu beziehen. Auf die 
Antwort bin ich wirklich gespannt. 
Aber das war auch nicht die einzige 
falsche Antwort auf diese Anfrage. 

Aber nun weiter im persönlichen Er
leben. Der Gefangene erfährt weiter
hin, daß er morgens aus dem offenen 
Vollzug in den geschlossenen Vollzug 
zur Arbeit gebracht wird. Das heißt, 
er wird wie ein Schuljunge über den 
Damm gebracht und zur Arbeit 
geführt. Wie sich das bei der Antwort 
des Senators für Justiz liest, erfah
ren unsere Leser auf Seit e 32 in der 
Rubrik "Aus dem Berliner Abgeordne
tenhaus". 

Auf jeden Fall ist das gemeinsame 
Zur- Arbeit -begleitet- werden 
merkwürdige Variante des 
Vollzuges. Bis man auf dem Arbeits
platz angelangt i.st, hat man wieder 
mindestens sieben geschlossene Türen 
zu passieren. Als ich das erste Mal 
zur Arbeit ging, dachte ich: aha, 
nennt sich also offener Vollzug. 

Angeblich wird jeder Gefangene indi
viduell nach seinen Interessen und 
Fähigkeiten unter Mitwirkung des 
Arztes eingesetzt. Bei mir war das 
anders! Kurz nach meiner Ankunft 
steckte an meiner Haftraumtür ein 
Zettel mit der Aufschrift Wäscherei. 
Erst nachdem der Arzt diese Arbeits
möglichkeit dem Arbeitseinsatz gegen
über verweigert hatte, bekam ich 

andere Tätigkeit zugewiesen. 
Aber auch da war von Fähigkeiten 
und Neigungen keine Red e . lch wurde 
Kalfa~ ' r im technischen Betrieb . 
Diese Tätigkeit kann icn jedem 
empfehlen, denn in diesem Bet rieb 
herrscht ein gutes Klima; niemand 
schikaniert den Kalfaktor. Allerdings 
~t dieser Job nicht meinen Neigungen 
und Fähigkeiten entsprechend, so wie 
es in der Antwort des Justizsenators 
auf die Kleine Anfrage des Abgeord
neten Dr . Gerl hie ß. 
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Die Beamten im Plötzenseer Vollzug 
sind zum Teil {leider nur gering) 
äußerst angenehm. Zum Teil aber 
versuchen sie den Ge fangenen ständig 
auf die vermeintliche Wohltat hinzu
weisen, daß er sich im offenen Voll
zug befindet und sie ihn jeder zeit 
zurück in den geschlossenen Vollzug 
expedieren können. Das ergibt eine 
Atmosphär e, die r echt unangenehm 
ist und einem die Haft doppelt schwer 
macht. Viele Beamte lächeln einen an, 
und man hat den Eindruck, als wollen 
sie gleich beißen. Ich habe mit Mit
gefangenen gesprochen, die lange im 
geschlossenen Vollzug waren. Sie 
empfinden den sogenannten offenen 
Vollzug als schwersten ihrer bis
herigen Laufbahn, und ich habe die 
gleichen Empfindungen. Auch im offe
nen Vollzug macht sich bemerkbar, 
daß ein großer Prozentsatz der 
Beamten sich untereinander nicht 
über den Weg traut. Die Beamten 
haben ständig Angst, angeschissen zu 
werden. 

Nachts sollen Sicherheitskontrollen 
durchgeführt werden. Das hat zur 
Folge, daß mehrfach nachts die Haft
raumtüren geöffnet werden und nac h
gesehen '~d, ob der Gefangene noch 
lebt und anwesend ist. Wie laut die 
Tür geöffnet wird, hängt von dem je
weiligen diensthabenden Beamten ab. 
Fast alle bemühen sich allerdings, 
leise zu sein. Es gab jedoch einen, 
der nachts beim Kontrollieren die 
ganze Station geweckt hat. Daraufhin 
angesprochen erklärte er, daß er 
sich auch bemühe, leise zu sein. Die 
im gleichen Hause untergebrachten 
Frauen werden nachts nicht kontrol
liert, und das geht doch auch. 



Ach ja, die Fr-auen. Die Teilanstalt 6 
ist geteilt. Die <echte Hälfte steht 
den f<auen zur Vedügung, der linke 
Teil den Männern. Alles natüdich 
st<eng nach Geschlechtern getrennt. 
Sollte es zu dem Haus mal eine Kleine 
Anfrage geben, so wird der Senato< 
bestimmt darauf hinweisen, daß in 
Bedins modernster Haftanstalt sogar 
gemischte< Vollzug angeboten wird. 
Papie< ist doch so geduldig. 

Das Essen in Plötzensee ist empfeh
lenswert. Wer ohne Mühe abnehmen 
will, sollte sich nach hierhe< ver
legen lassen. Aufs Mittagessen zu 
verzichten fällt leicht, denn es ist 
so einfallslos, daß es schade um die 
Zutaten ist. Wenn man überlegt, daß 
die Speisen auch an Jugendliche in 
der ]ugendst<afanstalt ausgegeben 
,.,erden, wunde<t man sich, daß die 
Jugendlichen davon satt we<den. Un
verständlich ist mit" auch, warum die 
Jugendlichen das Essen erst nach
mittags, also nach Feierabend, bekom
men. Gerade in diesem Alter sollte 
man mittags eine wa<me Mahlzeit e<
halten. Doch die Senatsverwaltung 
für Justiz in Berlin sieht das anders: 
Die Arbeitszeit der (jugendlichen) 
Gefangenen soll effektiver genutzt 
werden! Das jedenfalls teilte de< 
ehemalige Justizsenator Scholz in der 
Antwort auf eine Anfrage der AL
Abgeordneten Jörgensen im April 
dieses Jahres mit. 

Die Küche ist modern, mit den neue
sten Maschinen eingerichtet. T<otzdem 
gelingt es immer wieder, das Essen 
geschmacklos zuzubereiten. Auch hier 
gilt das Motto: ·Das Essen soll nicht 
schmecken, sondern satt machen. Fast 
kann man den Eindruck gewinnen, 
daß das Essen als Strafverschärfung 
gedacht ist und mit Absicht so ge
kocht wird. 

Nach der A<beit kann man dann 
"spazieren gehen". Der Hof vo< dem 
Haus 4 ist klein und kann nach
mittags abwechselnd mit den Frauen 
genutzt we<den. In der Teilanstalt 6 
erfolgt die Unterb<ingung in Einzel
zellen, in der Teilanstalt 5 liegen 
vier Mann in einer Zelle, die etwa 20 
Quadratmeter groß bzw. klein ist . Die 
Teilanstalt 5 besteht aus Fertig
ba<acken, in denen bis zu 80 Gefan
gene untergebracht werden. Nachts 
werden die Fenster mit Holzläden 
verschlossen, wohl um eine Flucht zu 
erschweren. In de< Teilanstalt 6 
liegen 28 Gefangene in Einzelzellen. 

Ausgänge zu ist 
schwer. So ,.,erden zum Beispiel 
grundsätzlich keine Ausgänge 
An\.,raltsbesuche genehmigt. Ich hatte 
oft den Eindruck, daß die Gruppen
leiter befürchten, die genehmigten 
Ausgangsstunden werden von ih<en 
Lebensstunden abgezogen. Fast grund
sätzlich werden bei genehmigten Aus
gängen beantragte Stunden abge
zogen. Es gibt keine Möglichkeit, an 
Gruppen teilzunehmen, weil es einfach 
keine gibt; und das einzige kultu
relle Angebot besteht im Fernsehen. 
Dabei soll den Gefangenen ein Grup
pen- und ein kulturelles Angebot 
gemacht werden. Davon ist in Plöt
zensee aber nichts zu me<ken. 

Entweder sennabends oder sonntags 
von 14 bis 16 Uhr kann der Gefan
gene Besuche empfangen. De< oder 
die Besucher können Wa<e für ins
gesamt 200.- DM im Monat einb<ingen. 
Auch der Besitz von Geld ist den 
Gefangenen gestattet, und die 
"Arbeitsbelohnung" \&d in bar aus
gezahlt. Eine Möglichkeit, du<ch Ver
mittlung de< Anstalt \vare zu kaufen, 
hat der Gefangene nicht. So muß der 
Gefangene sich von seinem Udaub 
etwas mitb<ingen oder sich durch 
seinen Besuch ve<Sorgen lassen. ln 
beiden Teilanstalten sind zwar Auto
maten, aber das eintönige Wa<enange
bot der Firma Naujocks ist· vielen aus 
Tegel oder Moabit bekannt. 
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Für die Fort- oder Weiterbildung der 
Gefangenen wird nichts getan. So 
heißt es in der Beantwortung der 
Kleihen Anfrage über den offenen 
Vollzug: Es gibt in der KFZ-Werkstatt 
und in der Küche eine Lehrlingsaus
bildung; aber die betrifft nur die 
Jugendstrafanstalt und hat mit dem 
offenen Vollzug nichts zu tun. Auch 
eine geschickt .. eingestreute Unwahr-
heit, die der Offentlichkeit Sand in 
die Augen streut. 

{ 

Die Teilnahme an Kursen oder Um
schulungsmaßnahmen ist fast unmög
lich. Mir ist nur ein Fall bekannt , wo 
ein Gefangener einen Kursus regel
mäßig besucht und dafür Ausgän~e 
erhält. Andererseits hat m1r em 
Gefangener erzählt. daß er an keiner 
Umschulungsmaßnahme des Arbeits
amtes teilnehmen kann, weil die 
Anstalt das verhindert. Wer urlaubs
berechtigt ist, bekommt ohne Schwie
rigkeiten Urlaub. Ausgang wird zum 
Besuch der katholischen Kirche senn
tags für drei Stunden gewährt. Aller
dings muß man sich die Teilnahme ~m 
Gottesdienst bestätigen lassen; dte 
\'leisung dazu steht auf dem Aus
gangsschein. 

Es gibt keine Möglichkeiten, an einer 
freiwilligen sozialen Aktion teilzu
nehmen, weil einfach keine angeboten 
\llerden. Während solche Aktionen in 
den beiden anderen offenen Berliner 
Vollzugsanstalten jederzeit möglich 
sind, fehlt das in Plötzensee völlig. 
Eine Bücherei ist bisher auch noch 
nicht vorhanden. Sportangebote gibt 
es nicht; sporadisch wird ab und zu 
in der Jugendstrafanstalt Fußball 
gespielt. 
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Grundsätzlich wird kein Ausgang zur 
Teilnahme an kulturellen oder sport
lichen Veranstaltungen außerhalb der 
Anstalt gewährt. Nach Auskunft eines 
Gruppenleiters sei so etwas für ihn 
"Ausgangserschleichung" . Das sagt 
eigentlich alles. 

Bis zum heutigen Tage ist es der 
Anstalt nicht gelungen, einen An
staltsbeirat einzusetzen. Vermutlich 
befürchtet man unangenehme Fragen. 
Dabei hat der Gesetzgeber die Mög
lichkeit eingeräumt, besonders im 
offenen Vollzug, anstaltsexterne 
Maßnahmen jeder Art durchzuführen. 
Das wird in Hakenfelde . und Düppel 
schon lange praktiziert. In Plötzen
see sind solche Aktivitäten unbe
kannt. 

Leider wird in Plötzensee ein Vollzug 
praktiziert, der nicht offen ist. Die 
Justizbeamten hier sprechen meist 
von einem halboffenen Vollzug. Doch 
laut Merkblatt des Senators für Justiz 
gibt es in Berlin keinen halboffenen 
Vollzug. Ich bin der \1einung, daß 
offener Vollzug in Berlin in allen 
Anstalten gleich praktiziert werden 
muß. Wenn der Gesetzgeber für die 
Gestaltung des offenen Vollzuges 
Möglichkeiten eingeräumt hat, dann 
müssen diese auch genutzt werden. 
Jetzt ist das Parlament gefordert zu 
überprüfen, warum das in Plötzensee 
nict'it gesc~->iet'!t. 



Neue Besen 
Mit dieser Überschrift soll wohl die 
Tätigkeit des neuen Vollzugsleiters in 
der ]VA Tegel wnschrieben werden. 
Seitdem Herr Schmidt-Fich seine 
Arbeit aufgenommen hat, gab es noch 
nichts Besonderes zu berichten. 
Nichts Besonderes natürlich auf die 
Person des Vollzugsleiters gemeint. 
Denn in Tegel gab es allerlei Vor
fälle, die ja auch unter der Rubrik 
"Mauersplitter" in diesem Heft ab
gedruckt sind. 

Ganz offensichtlich soll der neue 
Vollzugsleiter mit weitaus mehr Kom
petenzen ausgestattet werden als 
seine Vorgänger. Handstreichartig 
wurde am 25. Juli eine Arbeitsver
fügung erlassen, nach der die Kom
petenzen und Zuständigkeiten neu 
geregelt wurden. So ist in Zukunft 
der Vollzugsleiter weiterhin für den 
Lichtblick zuständig. Er bildet mit 
dem Sicherheitschef und der Leiterin 
der Geschäftsstelle em Dreigestirn, 
direkt unter dem Anstaltsleiter. Nach 
dieser Dreiergruppe folgen dann die 
Teilanstaltsleiter, und diese wiederum 
müssen jetzt in vielen Dingen (bzw. 
bisher sollen sie erst einmal} den 
Vollzugsleiter in die Entscheidung mit 
einbeziehen. 

Was mich besonders '-''Undert, daß die 
Teilanstaltsleiter sich diese Beschnei
dung ihrer Rechte so ohne weiteres 
gefallen lassen. Oder gibt es da viel
leicht Reaktionen, die noch nicht in 
die Öffentlichkeit gedrungen sind? Im 
Jahre 1976 hatte der damalige Ju
stizsenator Meyer eine Verfügung er
lassen, nach der die Teilanstalts
leiter in Tegel besondere Befugnisse 
haben. Das zeigt sich auch daran, 
daß die Teilanstaltsleiter zum Teil 
Oberregierungsräte wurden. In an
deren Berliner Vollzugsanstalten sind 
die Teilanstaltsleiter selten höher 
besoldet als A 13. 
Plötzlich sollen nun Beamte (bzw. 
Angestellte), die Jahrelang eigenver
antwortlich Entscheidungen getroffen. 
haben, bei einem ihnen völlig frem
den Vorgesetzten sozusagen um Er
laubnis für Vollzugsbelange fragen . 
Was die Herren dabei für Gefühle 
haben, kann man sich leicht vorstel
len. Bestimmt keine guten! 

Bisher war in Tegel der Vollzugslei
ter der Justitiar der Anstalt. Er 
vertrat die Anstalt in Strafvollzugs
sachen und war mit seinem Mitarbei
ter für die Vertretung vor der Straf
vollstreckungskammer zusU:Indtg. Das 
funktionierte gut. Und es gab Voll
zugslei.ter, die bei den Mitarbeitern 
und Kollegen beliebt waren. Nun wird 

kehren gut 
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von der Justizverwaltung ein Ministe
rialbeam_ter befördert und als Regie
rungsdirektor nach Tegel gesandt. Er 
wird gleichzeitig ständiger Vertreter 
des Anstaltsleiters, und dem bisherigen 
Vertreter wird sozusagen die Position 
aberkannt. Er hat das mehrere Jahre 
gemacht. Eine solche Zurücksetzung 
wird ihm sicherlich nicht gefallen. 

Aber das ist auch eine Folge der 
verfehlten Personalpolitik der Abtei
lung V beim Senator für Justiz. Mit 
der Einsetzung eines neuen ständi
gen Vertreters vertreibt man den bis
herigen Vertreter des Anstaltsleiters. 
Mit der handstreichartigen Übergabe 
von Funktionen, die die Teilanstalts
leiter 'bisher innehatten, verheizt 
man diese auch. Geschickter wäre es 
doch sicherlich gewesen, wenn man 
dem neuen Direktor eine Schonfrist 
von 12 Mona ten eingeräumt hätte, 
und dann gemeinsam mit den einzel-

nen Tellanstaltsleitern einen \Veg zu 
suchen, niemandem weh zu tun. 

Jetzt sind langjährige Vertrauensver
hältnisse erschüttert, denn wer hat 
es schon gerne, v1enn einem jemand 
vor die Nase gesetzt wird und es 
praktisch noch vor dem Anstaltschef 
einen Unteranstaltschef gibt. ln je
dem Betrieb in der freien \virtschaft 
werden die Führungskräfte regehnäßig 
geschult. Vor allen Dingen werden 
die Damen und Herren darauf vor
bereitet, Mitarbeiter zu führen. Es 
werden extra Seminare in Personal
führung abgehalten, damit das Perso
nal nicht verprellt wird. Bei der 
Justiz ist so etwas nicht nötig. \'/er 
Beamter ist, muß sich auch nicht von 
geschulten Chefs leiten lassen! Kran
kenzahlen von mehr als 10 ~o spre
chen eine beredte Sprache, doch än
dern tut sich nichts. 

Wie es jetzt in Tegel weitergehen 
soll, weiß noch niemand. Bisher wird 
über die Verteilung der Machtver
hältnisse nur hinter vorgehaltener 
Hand gesprochen. Aber ich kann mir 
nicht vorstellen, daß sich das alle 
Teilanstaltsleiter ohne Widerspruch 
gefallen lassen. Schließlich gibt es 
eine Verfügung eines ehemaligen Ju
stizsenators, die die Aufgaben der 
Teilanstaltsleiter in allen Einzelhei
ten beschreibt. Es war gerade für 
Tegel geplant, daß die Teilanstalts
leiter mehr Befugnisse bekommen soll
ten. Offensichtlich hat sich das ja 
auch in zehn Jahren Praxis bewährt. 

\vas nun diese handstreichartige Ver
anderung der Befugnisse bringen soll, 
ist nicht nur mir unklar. Bei einem 
Gespräch mit dem Abgeordneten Dr. 
Gerl (SPD) erklärte er gegenüber dem 
Lichtblick, daß er wegen dieser An
gelegenheit eine Kleine Anfrage an 
den Senat richten werde. Auf jeden 
Fall ginge so etwas nicht. Auf die 
Antwort des Senators für Justiz darf 
man gespannt sein. Sicher wird es 
nicht leichtfallen, diese Veränderun
gen nachvollziehbar zu erklären. 

Ich hoffe nur, daß einer der Teil
anstaltsleiter den Mut hat und vor 
dem Verwaltungsgericht die Recht
mäßigkeit dieser Maßnahmen prüfen 
läßt. Auch sie sollten sich nicht 
alles gefallen lassen. -gäh 
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Lichtblick in der Rechts 
Der 'Lichtblick' vennittelt plastische 
Bilder von den Zuständen. die wohl 
vor allem in jenem Teil der Tegeler 
Anstalt und in all jenen anderen An
stalten herrschen, in denen infolge 
des Strafvollzugsgesetzes vom l.l. 77 
bisher keine wesentlichen Änderungen 
bewirkt wurden. Neben den zahl
reichen und gewiß wertvollen prak
tischen Informationen und Ratschlägen 
findet sich auch eine ganze Reihe 
vordergründig politischer bzw. pole
mischer Beiträge tm 'Lichtblick', und 
in diesen drücken sich eine Menge 
Resignation und Zorn aus. 

Strafrecht und Strafvollzug sind in 
den vergangeneo einhundert Jahren 
tiefgreifend refonniert worden. Auch 
zwischen der Praxis der ersten Jahre 
bundesdeutschen Rechts und der heu
tigen gibt es spürbare Unterschiede. 
Wesentlich scheint sich diese Ent
wicklung jedoch dahin vollzogen zu 
haben, daß sich die Schwelle zum 
geschlossenen Vollzug bedeutend er
höht hat, daß sich die Justiz also 
mit einem relativ vielfältigen Instru
mentarium versehen hat, mittels des
sen sie auf Rechtsbruch reagiert, ehe 
"eingesperrt" wird. Die Veränderungen 
innerhalb der geschlossenen Anstalten 
scheinen in etwa den Veränderungen 
im "Leben draußen" verhältnismäßig 
zu entsprechen, so daß der Grad der 
Desintegration, der Grad des Aus
schlusses aus der Gesellschaft letzt
lich gleich geblieben ist für die In
haftierten. Somit scheinen alle refor
merischen Bemühungen fast nur jenen 
zugute gekommen zu sein, die ihnen 
zufolge heute gar nicht erst einge
sperrt werden. Bis zu den Gefangenen 
sind einschneidende Verbesserungen 
noch nicht vorgedrungen. 

Diese für Gefangene eher deprimie
rende Tatsache zu wissen und zu be
nennen ist wichtig. Es kann dies aber 
doch nur Ausgangspunkt sein für ein 
Weiterdenken und fUr Aktivität. Und 
es gehört in dieses Ausgangswissen 
eben auch, daß die Bewegung, die in 
der Vergangenheit in diesen Prozessen 
war, erkannt wird - denn eben solche 
Bewegung wird es wieder sein müssen, 
die Anderung, Besserung herbeiführt. 
WUrden "Geist und Buchstaben" des 
geltenden StrafvoUzugsgesetzes um
gesetzt, dann wären wohl die meisten 
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Probleme gelöst, denn dieses Gesetz 
stellt den Gedanken der "Befähigung" 
gegenüber dem Strafgedanken in den 
Mittelpunkt; es kennt keine Ein
schränkungen lediglich aus Gründen 
der Sicherheit, nicht im Sinne der 
Straf-(Übelzufügungs-)Praktizierung. 

Dieses Gesetz ist ja aber eine Art 
Ausführungsbestimmung, ein nachran
giges Gesetz, zu dem ein' Primär
Gesetz gehört - das Strafgesetzbuch. 
Sowohl im Strafgesetzbuch als auch 
im Titel seines Vollzugsgesetzes ist 
der Strafgedanke allerdings existent 
(und zwar in einer wesenstypischen 
Vordergründigkelt denn vernünf
tigerweise müßte das Strafgesetzbuch 
etwa einen Titel haben wie "Kriminal
geset!Z" oder einen anderen, der jene 
\tlirklichkeit benennt, auf die es sich 
bezieht, anstatt der Reaktion. die 
sich auf die Geschehnisse in dieser 
Wirklichkeit eingebürgert hat und die 
heute allenthalben umstritten ist) . 
Hier liegt ein tiefgreüender Wider
spruch, der unsere Rechtspflegepraxis 
prägt. 
Die Struktur der Verwaltung bedingt 
eine Beamtenmentatität, der wider
spruchslösende Initiative nicht eben 
a.m nächsten liegt (es gibt sie durch
aus, wie beispielsweise der Artikel 
"Anhörung bei der SPD", 'Lichtblick'
Ausgabe April 1988 belegt; allerdings 
scheint sie nicht die Haltung zu sein, 
die sich vorherrschend in die Praxis 
umsetzt). Der Weg des geringsten 
Widerstandes ist im vorliegenden Fall 
offenbar der, daß Sicherheitsgründe 
für die Beibehaltung der Zustände als 
Rechtfertigungen herhalten müssen. 
Und es zeigt sich, daß jene Kräfte, 
die dem "Geist" des Strafvollzugs
gesetzes zu folgen keineswegs bereit 
sind, formalrechtlich stets korrekt zu 
handeln einen \<leg finden können. 

Die Rechtswissenschaft nicht nur in 
unserem Land hat fast so viele pro
filiert voneinander abweichende 
Standpunkte, wie es Rechtswissen
schaftler gibt, und zwischen den 
Extremen liegen Jahrhunderte. Jura
studenten werden mit Haltungen kon
frontiert, die sich einerseits aus der 
Philosophie des 17. Jahrhunderts be
gründen und andererseits an modernen 
humanwissenschaftliehen Programmen 
orientieren. Und das war vor 20 Jah
ren nicht anders, als die heute eta
blierten Richter studierten. Unter 
diesem Blickwinkel gerät die Toleranz, 
die das Strafgesetzbuch jeweils für 
die Strafbemessungen einräumt glei
chermaßen zu dem Nutzen,daß unter
schiedliche Richter den gleichen Täter 
ihrer Haltung entsprechend aburteilen 
können, wie, daß ein Richter unter-

schiedliche Täter differenziert ein
stufen kann ... Dieses nur nebenbei. 

Es kann somit auch gar nicht anders 
sein, als daß rechtswissenschaftlich 
lediglich Zuarbeit geleistet wird. Da 
wird Politikern Wissen und Begründung 
angeboten, die daraus all jenes 
schließlich zur Gesetzgebung aus
wählen, was sie für "verkaufbar" hal
ten - verkaufbar an den Wähler. Es 
sollte nicht unberücksichtigt bleiben, 
wenn man die Lage ändern möchte, 
daß sie letztlich einem gesamtgesell
schaftlichen Kompromiß entspricht. 

Wie stabil der traditionelle Straf
bzw. Sühnegedanke in unserer Gesell
schaft noch immer verwurzelt ist, 
kann ja auch im 'Lichtblick' nach
gelesen werden: überall dort, wo sich 
Haltungen ausdrücken, die die eigene 
Kriminalität jeweils für weit weniger 
oder gar nicht strafwürdig befinden, 
sehr wohl aber diese oder jene Krimi
nalität anderer. 

Als solcher Kompromiß ist sowohl das 
Strafvollzugsgesetz wie auch jene 
Folgebestimmungen, die seine Umset
zung blockieren, wie eben auch die 
Praxis das Ergebnis von Auseinander
setzung, das Produkt von Bewegung, 
bei der gegensätzlich bzw. verschie
den denkende und handelnde Gruppen 
a.m Werk sind. Unter diesem Aspekt ist 
auch der Ausdruck "veröffentlichte 
Meinung" zu sehen und mit Vorsicht 
zu genießen und zu verwenden. Die 
Presse artikuliert. Ihr Manipulations
vermögen wird oft überschätzt. Es 
erschöpft sich in - je nach Proble
matik unterschiedlich großen - Ver
zögerungs- oder Beschleunigungs
effekten hinsichtlich der Durchset
zung verschiedener Auffassungen. 

Allzuoft machen die im 'Lichtblick' 
vorgetragenen Bemühungen den Ein
druck; als liefe sich da ein aus dem 
Strafvollzugsgesetz hergeleitetes Ge
rechtigkeitsempfinden den Kopf an 
einer Mauer des Unrechts blutig ... , 
Energie, die vielleicht mit etwas mehr 
Wissen und Nachden.ldichkeit effizien
ter umgesetzt werden könnte. Das 
Strafvollzugsgesetz ist Ergebnis eines 
besonderen Kraftakts progressiver 
Kräfte in der Rechtspolitik gewesen. 
Und es führte in den mehr als elf 
Jahren seiner Geltung ein Dasein als 
gleichsam vorgeschobener Posten, dem 
die restliche Frontlinie nicht nachzu
folgen vermochte. Es hatte sich ~in 
progressiver rechtswissenschaftlicher 
Standpunkt im Strafvollzu~s~esetz 
formuliert, dem ein Weltbild zugrun
deliegt, in dem die klassische Sühne, 
die klassische Schuld und Strafe kei
nen Platz mehr haben. Schuld redu-



und Kriminalpolitik? 
ziert sich in ihm in der Nähe von 
Schaden und das Leid der Opfer, 
Sühne dementsprechend auf Schaden
ersatz und Veröhnung. Auf die dritte, 
für den Gesetzgeber allerdings noch 
bis heute primäre Dimension der Tat, 
den Gesetzesbruch, soll mit Befähigung 
reagiert werden, mit Sozialisierung 
bzw. -Resozialisierung. Der Rechts~ 
bruch ist also innerhalb dieses Welt
bildes eine Signalisation der minde
stens teilweisen Unfähigkeit des 
·Täters, sich in die Gesellschaft zu 
integrieren bzw. sich in ihr angemes
sen zu verwirklichen. Der Rechts
bruch wird ausdrücklich nicht als 
Böswilligkeit verstanden und legiti
miert damit keine Übelzufügung. 

In Konsequenz dieser Einsicht findet 

a ). die ausdrückliche Beschränkung 
der staatlichen Reaktion auf An
gebot und Durchführung von Be
fähigungshilfeleistungen statt und 
es erfolgt ( theoretisch aus zwin
gender Logik) 

b) die Zubilligung des rechtlichen 
Anspruchs eines Täters auf Be
fähigungshilfe .. . 

Dies ist im Strafvollzugsgesetz durch
aus in diesem Sinne fixiert. Sicher
heit und Ordnung ließen sich auch 
dafür als Bedingungen verstehen und 
r_ealisierep. Doch die Situation läßt 
es offen, die Sicherheitsprinzipien in 
Umsetzung des Primärgesetzes im 
Strafsinne zu interpretieren und zu 
verwirklichen. 

Das Strafvollzugsgesetz ist nicht ein 
großzügiges Zugeständnis des Gesetz
gebers an die Strafgefangenen, son
dern es ist ein Fall, in dem sich 
progressive Kräfte in Politik und 
Rechtswissenschaft mit ihren Anschau
ungen zu Kriminalität, ihren Ursachen 
und den angemessenen Reaktionen, 
gegen traditionalistische Kräfte haben 
durchsetzen können. Die bisherige 
Geschichte des Geltens dieses Geset
zes, die heutige Praxis, die ihm nicht 
entspricht, zeigt auf, welchen weite
ren Verlauf diese Auseinandersetzun
gen gefunden haben. Mit diesen Wor
ten soll ein Denken angeregt werden, 
das den Willen wenigstens eines Teils 
der Behörden, ihre Gesetze auch um
zusetzen, akzeptiert, und das aus 
der reichlich polarisierten Situation 
auszubrechen bereit ist - in Richtung 
auf ein Zusammenwirken. EIN Schritt, 
den a ) und b) gemeinsam tun in eine 
Richtung, für die sie beide sind, ist 
um ein vielfaches wertvoller als fünfzig 
Vorhalte an a ) und b) und umgekehrt. 

Der Sträfgedänke &raucht -die Polari
sation, teilt in Gut und Böse. Man 

wehrt sich unwirksam gegen Strafe 
und Strafen, wenn man sich selbst in 
die Polarisation hineindrängen läßt. 

Gelegentlich trifft man auch im 
'Lichtblick' Hinweise an auf Inhu
manität, Ungerechtigkeit u. ä . Gewiß 
gibt es einzelne Menschen, die ihr 
Tun wesentlich nach diesen Kriterien 
ausrichten. Für die gesellschaftliche 
Wirklichkeit einschließlich der Rechts
pfiegepraxis und der Haltung der All
gemeinheit ihr gegenüber gilt j edoch 
Machbarkeit und Nützlichkeit als 
Entscheidungsgrundlage. Gerecht ist, 
was richtig ist, richtig ist, was nützt, 
diskutabel überhaupt ist nur, was 
möglich ist (bezahlbar). Gradmesser 
für die Gerechtigkeit des Strafrechts, 
seine Richtigkeit, ist gewissermaßen 
seine Wirkung. Daß bei klassischem 
Strafvollzug der Bürger mit seinen 
Steuergeldern einen Teil der künf
tigen Kriminalität regelrecht produ
ziert, muß ihm ·auf jedem nur mög
lichen Wege mitgeteilt werden. Und 
es sollte geholfen werden,_ überall, 
wo sich Wissenschaft mit Strafrecht 
oder Strafvollzug befaßt - ja, es 
sollte sogar in diesem Zusammenhang 
Initiative ergriffen werden; Hoch
schulen und anderen Forschungsein
richtungen sollten Angebote gemacht 
werden. 

Der "gerechte" Bürger, "draußen", 
hat im Grunde wenig oder keine Ver
anlassung, die Mauern niederzureißen, 
sich um Information und Verständnis 
zu bemühen. Die Einteilung in Gut 
und Böse erlaubt es ihm, alles Erwor
bene als Selbst-Geschaffenes zu fei
ern und sich damit eine inner.e Mauer 
gegen Anfechtungen zu bauen, die er 
ängstlich aus der allgegenwärtigen 
Wettbewerbssituation in der legalen 
Gesellschaft empfindet. Gegen sein 
verständliches Mauerbedürfnis greift 
dennoch AufklärUng um sich, langsam, 
aber stetig - denn die Verhältnisse 
befriedigen nicht in ihrer "Gerech
tigkeit" (s. o. ). Aus diesem Prozeß 
werden auch die Haftbedingungen 
immer weiter sich ändern. Man kann 
darauf warten, man kann auch etwas 
dafür tun. 

Der Strafgedanke lebt aus der Polari
sation des "Du bist böse" (- "lch bin 
gut!" - alles Strafen, ja alles Urtei
len setzt beim Vollziehenden Selbst
gerechtigkeit voraus) . Der "Gerechte", 
um Strafe als unsinnig zu erkennen, 
muß sehen: "Der ist gar nicht böse.:: 
und daran hängt zwangsläufig: " ... Ich 
bin gar nicht so toll." . Aus diesem 
Zusammenhang wird deutlich, daß ein 
Nachvollziehen, Verstehen und Akzep
tieren der strafkritischen Gedanken 
und Erkenntnisse in Rechtswissen-

schaft, Gesellschaftswissenschaft all
gemein, aber ebenso in der Öffent
lichkeit überhaupt, nicht nur Anfor
derungen an die Intelligenz, sondern 
zuerst an den Charakter der Betref
fenden stellt, denn das Einsehen, 
Nachvollziehen ist blockiert durch 
das starke Bedürfnis nach einem Welt
bild, das dem einzelnen Halt an "sei
ner Leistung" gibt (daß seine Lei
stung ebenso von den Umständen der 
Geburt, der Erziehung, des Milieus 
usw. bedingt ist, wie anderer Leute 
Kriminalität, läßt beide in anderem 
Licht erscheinen - an seine Leistung 
wird sich der brave Bürger nicht mehr 
in der Art festbinden können in all 
seiner inneren Unsicherheit, und die 
Kriminalität legitimiert niemanden 
mehr zur Übelzufügung ... ) . 

Natürlich fällt dem Eingesperrten 
dieser Gedanke noch viel schwerer. 
Der Druck, dem. er naturgemäß aus
gesetzt ist, bewirkt viel eher Ab
grenzung, Polarisation. Andererseits 
ist seine Öffnung ebenso wichtig und 
sein Motiv dazu müßte theoretisch 
...: es geht ja um ihn - etwas kräfti
ger sein ... 

Alles, was im Vollzug in Verwirk
lichung des Strafgedankens geschieht 
oder was der Gefangene so empfindet, 
drängt in eine Kriminellen- oder 
Bestraftenidentität, die sich so oder 
so als Gegenpol zur übrigen Gesell
schaft versteht. Diese Rolle gibt es 
nicht in dem Stück, dessen erster Akt 
die Einführung des Strafvollzugs
gesetzes war, diese Rolle steht im 
Strafgesetzbuch, in BILD, WELT, u. a . 
Man muß sich überlegen, wo man auf
treten möchte, ob man mitspielen will. 
Die . Geschwindigkeit, in der sich der 
Geist des Strafvollzugsgesetzes durch
setzen und umsetzen wird, ist auch 
davon abhängig, wieviele ihn als ein
zelne demonstrieren und realisieren. 
Das geht nur in kleinen Schritten, 
fängt bei banalen organisatorischen 
Fragen an, die man versucht, polari
sationsüberwindend zu regeln. 

Der Satz am Anfang ist wahrschein-
' lich richtiger, wenn man ihn umgekehrt 
ließt: Wenn die meisten Probleme 
(gemeinsam) gelöst werden, dann sind 
Geist und Buchstaben des Strafvoll
zugsgesetzes umgesetzt. 

Stefan Tischendorf 
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~--------------------------------------------=-~~~~~~~--~ Unser Gedanke, Euch dies mitzuteilen, 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben kei{le Chance . 

Liebe Kollegen, 

als interessierter Leser Eurer Zeitung 
habe ich die Hoffnung, daß lhr uns 
mit einer Veröffentlichung helfen 
könnt, weil Itu· durch Eure bundes
weite Verbreitung überall gute Leute 
erreicht. 

\~ir sind eine Gruppe kritischer 
Gefangener, die sich in der ]VA 
Kassel l regelmäßig treffen. Hier 
gibt es schon seit langem die Ein
richtung politischer Arbeitskreise, 
wobei wir uns im Rahmen der GRÜNEN 
zusammengefunden haben, weil uns 
deren Forderungen zum Thema Knast 
und auch allgemein am ehesten zu
sagen. 

Wir werden dabei von der Partei 
auch materten unterstützt und haben 
jetzt die Absicht - da der Justiz
vollzug im wesentlichen Ländersache 
ist -, einen Kontakt zu sämtlichen 
hessischen Knästen herzustellen, um 
dann die Arbeit besser voranbringen 
zu können. 

Wenn es gelingt, landesweit Gefan
genengruppen zu bilden. ist auch 
eine verstärkte Unterstützung durch 
die GRÜNEN sicher, beispielsweise 
durch die Einrichtung einer mit 
Fachleuten besetzten Kontakt- und 
Koordinierungsstelle. 

Wer also in Hessen einsitzt und diese 
initiative unterstützen oder über
haupt erstmal einen lnfotmationsaus
tausch will, der sollte sich bei mir 
melden. Von nix kommt nix. also mach 
mer was! 

Reinhard Wengier 
Postfach 10 19 f.6 
.3500 Kassel 
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Hallo Leute! 

Es hat uns sehr gefreut, auf unseren 
Rundbrief ein derart großes Echo zu 
bekommen. Nach intensiver Arbeit -
die vielen Briefe, die uns erreicht 
haben, in der Gruppe zu besprechen -
sind wir auf den Nenner gekommen 
Euch mitzuteilen, "'elche Punkte in 
der hiesigen Anstalt für HIV-Infi
zierte umgesetzt werden konnten. 

Der Anfang ist gemacht. aber es gibt 
noch viel zu tun, und wir haben 
noch viel Power in Reserve: 

- Die Arbeitsmöglichkeiten fUr HIV
lnfizierte in der ]VA Geldern las
sen bis jetzt fünf Bereiche zu: 
Arbeit ist möglich in der Putz
kolonne, DruckereVBuchbinderei, 
Kammer, Hofkolonne und Bücherei. 
Wir hoffen, daß durch bessere ln
fotmation künftig noch weitere 
Möglichkeiten des Arbeitseinsatzes 
geschaffen werden können. 

- Zusätzlich zu den drei Paketen im 
Jahr können HlV- lnfizierte pro 
Monat ein Paket (Nahrungsmittel) 
bis zu 3 kg bekommen, müssen dies 
aber jeweils monatlich neu bean
tragen. 

- Der L'mschluß unter HIV-lnfizierten 
kann auch hafthausUbergreüend 
sein. 

- Im Sportbereich gibt es keine Ein
schränkung, welche Sportart man 
machen kann. 

- Täglich bekommen HIV-lnfizierte 
eine Zusatznahrung, bestehend aus 
ca. 500 g Obst und 1/2 L Milch. 

- Nach Unterschriftsleistung ist es 
möglich, mit nicht HIV-lnfizierten 
eine Gemeinschaftszelle zu belegen. 

liegt darin zu erfahren, welche ~ög
lichkeiten in anderen Anstalten für 
HlV-lnfizierte bestehen, die wir viel
leicht gerade versuchen, zu verwirk
lichen. Es wäre daher für uns eine 
große Hilfe zu erfahren, welche Er
fahrungen Ihr bis jetzt gemacht 
habt, und würden uns freuen, 
diesbezüglich von Euch zu hören. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die [llV-Gruppe 

gez. Lemmen 
Sozialarbeiterin 
JVA Geldern 
Möhlendyck 50 
Postfach 500 
4170 Geldern 1 

Arbeitskreis Gefangenenhilfe 
Bochum e . V. 
Auf der Bochumer Landwehr 59- 61 
L.6.30 Bochum 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Arbeitskreis Gefangenenhilfe be
absichtigt, in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1989 \'ierke gefangener Künst
lec auszustellen. 

In einer derartigen Ausstellung sieht 
der Arbeitskreis die Chance für 
Strafgefangene, ihre Arbeiten einem 
größeren Publikum vorzustellen. 

Da der Arbeitskreis Gefangenenhilfe 
Bochum e . V. momentan keine Gruppen 
anbietet, in denen innerhalb des 
Strafvollzuges inhaftierten Künstlern 
Gelegenheit zum künstlerischen 
Schaffen geboten werden kann, 
bitten wir mit diesem Schreiben um 
die Mithilfe aller Institutionen und 
Projekte, die in den Anstalten kunst 
pädagogi.s~he Angebote machen. 

Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr 
gefangene Künstler kennt, die sich 
gerne an einer derartigen Ausstellung 
beteiligen würden, oder wenn Euch 
geeignete Kunstobjekte bekannt sind 
oder zur Verfügung st ehen. 

Weitere lnfotmationen sind beim 
Arbeitskreis Gefangenenhilfe Bochum 
e . V. bei Burkhart Lammert oder Mi
chael Künkcr unter nachstehender 
Adresse erhältlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Künker Burkhart Lammert 



Betreff: Arztin im Haus 111 

Also wenn ich mich zum Arzt/Ärztin 
begebe und ein gesundheitliches Pro
blem habe, was selten vorkommt, 
dann graust es mir schon vor dem 
ständigen Hürdenlauf auf den ich 
mich begeben muß, um das "Ziel" -
Ärztin - zu erreichen. 

Einen erheblichen Teil meiner Aver
sion lösen die Sanis der Arztge
schäftsstelle aus! \"arum muß ich in 
tiradenhaften Erklärungen Rechtferti
gungen bei Sanis oder Beamten ab
geben, bevor ich ausgeschlossen 
werde, um zur Ärztin zu gelangen? 

Man könnte doch schlicht sagen: An
trag und ab - direkt zum Arzt; das 
wäre der leichtere Weg. Aber ich 
denke, daß es fast jedem deutlich 
wurde, das unsere Ärztin im Haus 111 
anscheinend zu human ist und somit 
ihr, die ihre Ethik ernst nimmt, er
hebliche Schwierigkeiten bereitet 
werden sollen. \Yenn man aber die 
Meinung "zu human" voraussetzt, 
dann frage ich mich, wie schlimm der 
gesamte Vollzug erst noch werden 
muß, um gewisse Personen zufrieden
zustellen. 

Ich möchte ja keine Unterstellungen 
aufführen, aber wenn Tiere solche 
Art von Leben über sich ergehen 
lassen müßten, gäbe es sicher ge
wisse "SchUtzer", die auf die Barri
kaden gehen würden! 

\o/ir haben keine, denn wir sind un
sere eigenen "SchUtzer". Also ]ungs, 
nicht so faul und ändert mal Eure 
~1einungen zum Thema Ärztin im Haus 
lll, denn po können wir nur vermei
den, daß man uns wieder eine Stroh
puppe mit weißem Kittel vor die 
Nase setzt! 

Ich bewundere Ihre Kraft, Frau Dok
tor Horn, und ich verabscheue die 
Leute, die LUgen Uber Sie verbreiten, 
nur um Sie Ihrer Humanität zu be
rauben. 

Mit freundlichem Gruß 

Ferdinand Schwarz 
]VA Berlin- Tegel, TA lll 

Betreff: ZufUhrung zum Arzt 

Vor einiger Zeit meldete ich mich bei 
der Arbeit zum Arzttermin ab und 
blieb den Vormittag (unbezahlt) im 
Haus. 

In der Hoffnung, zum Arzt zu kommen, 
ging ich in die Arztgeschäftsstelle 
und wurde abgewiesen, weil angeb
lich keine Voranmeldung vorlag. So
mit mußte ich zum zweiten Male am 
nächsten Tag einen Vormelder ab
geben, mich in der Stationsliste für 
Arztvorstellung und beim Wartezimmer 
selbst eintragen lassen. 

Also nach drei Vormeldungen kam ich 
dann e ndlich zum Arzt. Wozu sollte 
es dienlich sein für einen Knacki, 
sich ein solches Programm auszuden-

ken!? Möchte man erreichen, daß die 
Gefangenen den Arzt opponieren oder 
wünscht man mehr Kranke, und wem 
wird hierfür wohl der "Schwarze 
Peter" zugeschoben? 

Ich kann -nur hoffen. daß es nicht 
ständig so schwer bleibt, zum Arzt 
zu kommen, denn ich bin überzeugt, 
das die Ärztin, Frau Doktor Horn, 
sich dies nicht ausgedacht hat. 

Horst Lippmann 
JVA Berlin-Tegel, TA lll 

Thema: Ärztin im Haus lll 

Nach meinen Versuch am 10.8.88, zur 
Ärztin, Frau Doktor Horn, zu gelangen, 
hatte ich den Eindruck, daß man 
schon wieder massiv versucht, die 
Humanität unserer Hausärztin in ein 
schlechtes Licht zu rUcken. 

Die Anmeldung, um überhaupt zu ihr 
gelangen zu können, ist neuerdings 
dermaßen diffus beschwert, behindert 
und boykottiert worden, daß dies 
sicher bei den meisten Leuten Resig
nation hervorruft. Bei mir nicht, 
denn - obwohl es immer heißt auf 
Anweisung der Ärztin - mir ist be
kannt, daß diese Erschwernisse von 
anderer Stelle ausgeklügelt wurden. 
Zu welchem z\.,.eck wohl . .. !? 

Dies zeigt mir und all den Gefan
genen mit offenen Augen nur, daß 
einige Bedienstete mal wieder der 
Meinung zu sein scheinen, zuviel ar
beiten zu müssen, wenn nach ihrer 
Auffassung mehr Leute zum Arzt ge
hen als sie es von "alten Zeiten" 
her kennen. Ich finde es gelinde ge
sagt zum Kotzen, daß man hier prak
tisch versucht, der Frau Doktor alle 
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erdenklichen Schwierigkeiten unter
zujubeln und ihr die P-raxis damit zu 
erschweren bzw. unmöglich zu machen! 

Der Vollzugsarbeit mit ihrer jetzigen 
Tendenz ist es sicher dienlich, wenn 
kaum jemand zum Arzt geht und der· 
"normale Beamte" somit weniger 
Arbeit hat. Aber was ist mit den 
Personen, die echte gesundheitliche 
Probleme haben und nicht die Ener
gie, diesen Beschwernissen standzu
halten und dann lieber verzichten, 
weil sie auch nicht die Kraft haben, 
sich ständig vor den Beamten zu 
rechtfertigen? Wem wird wohl dann 
dieses medizinische Versäumnis zu
geordnet, und wer wird zur Rechen
schaft gezogen? Der Beamte sicher 
nicht ... Und von wie wenigen dieser 
Mißstände wird wohl Arzt/Ärztin in 
Kenntnis gesetzt? 

Ich kann dazu nur noch sagen: Mein 
Kompliment, Frau Doktor Horn, und 
meine Bewunderung, daß Sie immer 
noch die Kraft besitzen, in diesem 
Kuckucksnest weiterzuarbeiten. Der 
Ihnen auferlegte Zirkus hat schon so 
manchem Ihrer männlichen Kollegen 
das Rückgrat gebrochen, und sie 
haben sich lieber von dem Strom 
einer Richtung tragen lassen. Viel
leicht verständlich, aber gewiß nicht 
menschlich in Ihrer:- Branche. 

leb wünsche Ihnen noch mehr Kraft 
und hoffe, daß Sie einige normale 
Menschen finden, die Ihnen bei 
dem Problemkatalog der ärztlichen 
Versorgung unterstützen und nicht 
wie bisher fast ausschließlich boy
kottieren. 

Meine Hochachtung 

Hans-Helluich Stark 
JVA Berlin- Tegel, TA I1I 
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Ltebe Ltchtblicker! 

Endhch 1st em wetteres Stück Arbett 
wegen der lächerlichen Justizzwangs
a rbeitslöhne geschafft. H1er nun dte 
englisch/deutsche Verston des Briefes 
a n die MenschenrechtskommissiOn in 
Genf, die nur noch durch das Ein
setzen etgener Daten ergänzt werden 
muß! 

Nach Genf bedürfte es eigentlich 
allem der engllSchen Verston. dte 
man nach dem Emtreffen des Nega
tivbescheides settens des zuständigen 
justizmtmsteriums nach dort in Trapp 
setzen bräuchte, doch da sich bei 
dem enghschen Text drei mehr oder 
weniger gut englischsprechende \ht
gefangene - mit der Unterstützung 
von mitinhaftierten Amenkanern 
beim Übersetzen des total einzigarti
gen Textes nahezu dte Zähne aus
gebissen haben, empfehle ich allen 
nicht schreibfaulen Mitläufern, den 
deutschen Text mit den persönlich 
zutreffenden Daten zusätzlich noch 
mitzuschicken. 

Vorweg sei jedoch noch einmal daran 
erinnert, daß in der gesamten EWG 
nur noch die BRD thren Justizzwangs
arbeitssklaven keine den or t süblichen 
Tarifen angepaß ten Löhne bezahlt ! 

"Dagegen selbst in 1 talien, wo t eils 
1.0 bis 50 % der Lnsassen ohne Ar-
beit sind, wird monatlich eine Ver
gUtung von umgerechnet 600 bis 900 
DM bezahlt (ohne Erhebung von Haft
kosten)! Noch genug Geld verbleibt, 
jede Zelle mit TV und Campingkocher 
mit Gasfüllung auszustatten (ZfStrVo 
3/88, S. 168 f. )! Daneben das Wohl
verhalten im Vollzug (damit ist nicht 
radfahren l.md schletmen gemeint) mit 
dem Erlaß von 90 Tagen pro Jahr 
belohnt wrrd. 

Frankreich, Belgien und Holland sowte 
die skandinavischen Länder entlohnen 
thre Gefangenen mit 900 blS 1400 DM 
(umgerechnet , teils mlt, t eils ohne 
Abzug von Haftkosten) . Von soziali
stischen Ländern ganz zu schweigen. 
Selbst ÖSterreich, das noch den mie
sesten Str afvollzug hat, entlehnt 
seine arbeitenden Insassen mit rund 
450 DM. 

Deshalb smd unsere Forderungen kei
neswegs abwegig! Zudem die Just iz
zwangsarbeitssklaven m den VAs der 
BRD tm Jahre rund 350 Milhonen DM 
erwtrtschaften! Und müßten die Be
dtensteten rtir ihre m Arbeit gege
benen Arbeiten ebensolche Preise be
zahlen wie ander e Auftraggeber, 
kämen le1cht noch 15 bis 20 Millio
nen DM dazu! Und nach Erkennt nissen 
von Ins1dem wäre bet emer g enauen 
Aufrechnung aller Posten wie in der 
freten \'ltrtschaft dte Ertragslage der 
VAs nahezu zu verdoppeln!! 

Und das Schlimme an dtesem irrsinm
gen leufelskrets dteser Knastlohn
polittk, die uns mcht ermögh cht, 
Wtedergutmachung zu letsten, Schul
den zu tilgen, Angehönge zu unter-
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stützen, Genchts- und Anwaltskosten 
zu hqutcheren. wtr uns kem finan
ztelles Polster für emen Neuanfang 
schaffen können, tst, daß ste das 
noch dafür m Form der Rückfallstatl.:. 
sttken mißbrauchen, gegen uns zu 
verwenden, ihr Versagen auf unsere 
Kosten zu rechtfertigen versuchen! 
Und d1e Öffentltchkelt schenkt dem 
mehr Glauben. als dte wahren Ur
sachen zu erkennen! 

Nun aber zu dem englischen Text für 
Genf: 

Name und 
Anschrift der VA 

- UNO -
Commission des droits de 1' homme 
Palais des Nations 

CH - Geneve 

For: UNO-Resolutton 1503 

Dear Sirs, 

1 am arrested m a prison in the 
BRD (F'ederal Republic of \oTest-Ger
many), starting date ... First 1 was 
m the prison of . . . and now 1 am in 
the prison of .. . in . .. and here, I 
work as a ... 

Ther e is a law: The BRD has a law, 
that says, t hat all the prisoners must 
work. \ofuen 1 do not work for exarn
ple, my door is closed, or maybe I 
will be put in special arrest. 

1, Europ. Komm. d . droits de 1' 
hollll]1e (EMRK) Art. 23,2 and 3; 

2, lnt. Lab. Org. (ILO) 1.6.1956; 

3. UNESCO Art. 1 and 2. 

1 work very hard, but the wages are 
very low, to low. There lS a new law 
(look nurober 1 to 3) that says, an 
prisoners will be payed the same 
wages as people who are fr ee! 

The conflict is, that BRD does not 
take this laws mto consideratton! 
When the wages are normal. l will be 
able to help, for example to help my 
family outside, etc. 1 have ask for 
help here from the Departement of 
... , but they say, that is not posst
ble. 

I am a sking for help. I have a long 
ttme in prison (and 1 have a family , 
needing help) . 1 will send a pay stub 
of how much my wages are here for 
an month work. 

With all my thanks and kind regards 
yours, 

Unterschrift, Ort und Datum 

Deutscher Begletttext: 

~etreff : UNO-Hesolutton 1503 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte 
Herren, 

ich bin seit . . . in der Bundesrepublik 
Deutschland (F'ederal Repubhc of 
\oJest-Germanv) mhaftiert. Teils habe 
1ch sett ... in der UVA ... emgesessen, 
und nun sett .. . in der ]VA ... Be
dingt durch die Arbeitspfucht tm 
Strafvollzug der BRD und § 41 ,1 des 
Strafvollzugsgesetzes (StVollzG der 
F'ed. Rep. of \\1.-G. ) war 1ch sett ... 
und ... als .. . zwangsarbettsverphch
tet! Doch meme Entlohnung betrug 
me mehr als 5 ~ des ortsUbhchen 
Tariflohnes, worin em klarer Verstoß 
gegen <he Überemkommen der Inter
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über uvile und politische Rechte -
von der Fed. Rep. of W.-G. am 
1.6.1956 anerkannt - zu sehen 1st! 
Darüberhinaus stellt es Verstöße 
gegen die Art. 23,2 und 30 der 
Europälschen Menschenrechtskommis
sion (EMRK) sowte der UNESCO Über
einkunft gegen die Diskriminierung im 
Beruf Art. 1 und 2 offensichtlich 
dar! (Auch stnd in dieser Handlungs
weise Verstöße gegen die Art. 12,3 
und L. des Grundgesetzes (IX der 
F'ed. Rep. of \v.-G. ), §§ 3'3, 22 und 1 
des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG 
der Fed. Rep. of W.-G. ) und § 119 
der Strafprozeßordnung (StPO der 
Fed. R~p. of W.-G. ) g egeben. 

Erschwerend in der Sache ist, daß, 
falls ich mich dieser minderwertig 
bezahlten Zwangsarbett mcht unter
werfe, Represstonen nach den §§ 103 
Abs. 1- 9, 9, 2-L (StVollzG der Fed. 
Rep. of \•1.-G. ) über mich ergehen 
lassen muß! 

Ich bin zwar zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden mtt der Kraft der 
Gesetze der BRD verbunden ist, "mir 
zugewiesene Arbeit zu vernchten", 
aber ich bm nicht dazu verurteilt 
worden, unentgeltlich oder aber weit 
unter dem ortsüblichen Tarif zu ar
beiten! Ein solches Urteil hätte auch 
nicht ergehen können, da es dafür in 
der Fed. Rep. of W.-G. keme Rechts
grundlage gibt! D1ese Tatsache, daß 
sie in der Gesetzgebung der Fed. 
Rep. of W.-G. fehlt, macht deutlich, 
daß der Gesetzgeber Zwangsarbett 
nie zu solchen Bedingungen wo11te, 
sondern be1 der Normierung der Ar
beitspflicht der Gefangenen wnerhalb 
des Strafvollzuges, wie auch als 
Freigänger tm Rahmen der Resoztah
sterung, eme ortsübliche VergUtung 
als selbstverständlich etnkalkuherte. 

Bei der tmmensen Bedeutung emer 
angemessenen Arbe1tsvergütung zwecks 
Wiedergutmachung, Schadens- und 
Schuldentilgung, Unterstützung memer 
Angehöngen, der Uqu1dierung von 
Gerichts- und Anwaltskosten etc. bin 
tch auf eme angemessene Entlohnung 
meiner ArbettslelStung angewtesen. 
Auch gtlt es, an meme Altersahsiche
rung sowte der memer An~ehöriQen 
zu denken, dte schon während memer 
Inhaftterungszelt einschnetdend 
trotzdem s1e unschuldtg smd - m 
ihren Rechten geschmälert wurden! 



(Dieser vorausgegangene Absatz ist 
je nach Gegebenheit abzuändern.) 

.Diese schwerw1.egenden Emgnffe m 
Rechte, die ausnahmslos für alle Ar
beitnehmer geschaHen worden smd, 
kann mcht emfach als Folge meiner 
Verurteilung zu emer Fretheltsstrafe 
ausgegeben werden, well alle über 
den Freiliensentzug hmausgehenden 
Maßnahmen m memem Urtell enthal
ten sem müßten! 

Deshalb 
- auch 
von ... 
denden 
mgen! 

ist keine Verwaltungsbehörde 
nicht das Justizministerium 

- befugt, solche emschnel
Hafterschwerntsse zu ver-

Zweckmäß1gke1tserwägungen oder:- fls
kalische Gründe können die hier-zu 
fehlende Rechtsgrundlage weder:- er
setzen noch eine verfassungswidrige 
Handlungsweise - d1e darüberhinaus 
gegen die Ar-tikel der lLO, UNESCO, 
EMRK, GG der:- Fed. Rep. of \\1.-G. ver
stoßen - rechtfertlgen! 

Ich hatte mich mlt einem Antrag in 
der Sache und zwecks Abschaffung 
des rechtswidrigen Zustandes mit 
Schreiben vom ... an das Justizminl
sterium des Departements von .. . ge
wandt gehabt, welches mn Datum vom 

jedoch abschlägig beschieden 
wurde ( (oder trotz Fnstsetzung nicht 
beann.rortet wurde)) . 

Da alle anderen Länder mnerhalb der 
EWG-Länder ihre arbeitenden Inhaf
tierten mn ortsUbhch angepaßten 
Löhnen entlohnen, dies Jedoch die 
Fed. Rep. of \ol.-G. mcht tut, auch 
laut Bescheid des Justtzrmmstenums 
des Departements von ... auch nicht 
gewillt ist, das zu tun: 

... beantrage ich eme Verurtellung 
der Federal Republic of West-Germany 
sowie des justizmmtsteriums des De
partements ... , wegen Verbrechen ge
gen die Artikel der ILO, UNESCO, 
EMRK u. a. gegen meme Person be
gangen. 

Erschwerend wiegen diese Ver-brechen 
gegen die Artikel der ILO, UNESCO 
und EMRK, da s1e außer mir:- zuvor 
schon an X-tausenden ehemals Inhaf
tierten begangen worden sind, an 
zigtausend begangen werden, zudem 
ein solches Verhalten se1tens des 
Dritten Re1ches durch dle Fed. Rep. 
of \ol.-G. angeprangert, geächtet und 
verurteilt wurde, sie aber selt ihrem 
Bestehen dasselbe tut1 

Anbe1 em Lohnstreifen Uber meine 
Arbeitsentlohnung un Monat ... 1988. 

Hochachtungsvoll 

Unterschnft, Ort, Datum 

Deshalb kann ich zum Abschluß nur 
erneut wteder auf das Wort (wie 
auch schon zum Anfang des Artikels 
"Knastlöhne m der BRD" ,Libll 
]an./Febr. 88) aus S1rach 34,27 1m 

Fachbuch für Christen hmweisen, wo 
gesagt ist: "Wer dem ArbeHer semen 
Lohn vorenthält, 1st gleich einem 
Bluthund"! 

Ewald Rerrunler 
Hellbronn 

\'lerte Lichtblick-Redaktion! 

\fu geben zwar nichts auf Gerüchte, 
aber auch bei uns verstärkt s1ch zu
nehmend der Eindruck, daß, um es 
eirunal milde auszudrucken, bei Euch 
'mit nicht ganz sauberen Methoden' 
gearbeitet wird. Oder wie sollte der 
Artikel über "Alltagsgeschäfte im 
Knast" (Libli Mai/Juni 88) anders ge
meint sein? 

Euch noch iLgendein Selbstverständ
nis über unkontrollierte Knastpresse 
abzuringen, ist wohl schon seit län
gerer Zeit vergeblich Liebesmüh. So 
dumm können Gefangene gewiß nicht 
sein, um Euer tatsächliches Gebaren 
zu erkennen. 

Gruß 

Knoop (Sprecher) 
]VA Berlin-Tegel, T~ lll 

ARBEIT 1ST NOCH FREI!!! 

lntegrierung der Gefangenen in die 
sogenannte sozialgesellschaftlich pro
letarische Riege des rechtschaffenden 
Menschen, der aber hier:- schon mor
gens um zehn Minuten nach 7 Uhr zu 
seinem Arbeitsplatz taumelt. 

Der kleine Unterschied zu dem Ar
beiter draußen ist nur, daß er sich 
seine Zeit, die er für das FrühstUck 
und für die entsprechende Mor-gen
toilette braucht, selbst einteilen und 

bestimmen kann, wobei er nicht erst 
auf das gewohnte Schlüsselgeklapper 
warten muß, um sich sein heißes 
Wasser holen zu können. 

Er ist auch nicht gezwungen, im 
Dauerlauf zur Dusche joggen zu 
müssen, während er sich schon im 
Laufschritt entkleidet, um keine der 
wertvollen Sekunden, die ihm dafür 
nur:- bleiben, zu verlieren. Es ist 
schon nobel, wenn man uns für Toi
lette und Frühstück ganze 25 Minu
ten zugesteht! Und diejenigen, welche 
eine leichte Tendenz zum einiger
maßen lockeren "Aufstehen" vor
ziehen, oder es einfach gewöhnt sind, 
dürfen sich nicht wundern, wenn sie 
schon beim Zähneputzen von dem 
perversen U-Boot- Signalton über
rascht werden und das Arbeitsaus
rücken des öfteren dann dadurch 
verpassen, weil auch dazu höchstens 
zehn Minuten bleiben. Wer davon kein 
Magengeschwür kriegt, dem kann ich 
nur gratulieren! Der einzige Schritt, 
der dieses Arbeitsvorbereitungspro
gramm verständlich machen würde 
wäre einzig und allein, endlich auch 
mal die Finanzen den Sozialverhält
nissen draußen anzupassen. \'läre das 
nicht ein eher angebrachtes und ehr
licheres Resoziali.sierungsprogramm, 
meine Herren!? 

Vielleicht sollte uns auch mal jemand 
erklären, wie man die Arbeitsbrote 
zubereiten sollte oder könnte, wobei 
ich natUrlieh nicht meine, wie das 
Stullenpapier gefaltet werden muß. 
Oder gibt es irgendwo eine Kantine, 
die ich nur noch nicht entdeckt habe! 
Sagt Bescheid ... 

Also ich finde, daß es schon an 
einiger:- Arroganz grenzt, wenn vor
ausgesetzt ,wird, daß wir uns morgens 
nicht waschen oder kein Frühstück 
brauchen, obwohl die Arbeitszeit 
eigentlich danach verlangt. Nach wel
chen Maßstäben agiert man hier ei
gentlich, um die Menschen hier so 
behandeln zu können, oder welchen 
Zweck will man damit erzielen? Das 
Individuum Arbeiter in der JVA Tegel 
scheint eine so unglaublich schlechte 
Position inne zu haben, daß man. so 
scheint es, es Schritt für Schritt .an 
der Wand der Behandlungen zu et'
drücken trachtet. 

Vielleicht tut man es auch aus Liebe 
zu uns, aber mein Gefühl löst dabei 
andere Impulse aus. Sicher ist es 
auch individuell Sache des Betrach
ters, wie jeder einzelne darüber 
denkt, nur mein Beileid denjenigen, 
die noch länger hier ausharren müs
sen als ich. Übrigens, wir hier im 
Haus 111 haben - nicht nur diesbe
züglich - schon die zweite, neubear
beitete Hausordnung, die mit sehr 
viel Mühe ausgelegt wurde. Es geht 
voran ... 

Durchhalten 

Günter Böstel 
JVA Bedin- Tegel, TA lll 

'der lichtblick' 17 



Betreff: Arbeitsplatzkündigung mit so
sofortiger Wirkung 

Hallo Leute! 

Kürzlich aus Mauerbit kommend, 
überlegte ich mir, wie ich an meinem 
Vollzugsziel mitarbeiten kann. Durch 
die Vermittlung eines alten Sand
kastenfreundes fand ich bereits nach 
wenigen Tagen eine Arbeit als Schul
kalfaktor. 

Schon vorher hörte ich von der 
neuen Aufschlußverfügung. Als ich 
jedoch mit dieser Verfügung direkt 
konfrontiert wurde, reagierte ich 
erst einmal mit Gelassenheit, um zu 
erfahren, wie diese neue Regelung 
auf mich wirkt. Nach drei Arbeits
tagen kurze Auseinandersetzung 
mit meinem Arbeitskollegen - stand 
unser Entschluß fest. Wir entschlos
sen uns, nun deutlich Position zu be
ziehen: Erst mal Arbeitsboykott. 

Auch wenn unsere spontane Aktion 
nur ein rein isoliertes Aufbegehren 
darstellte, brachte sie doch eine 
Menge Fun und drückte deutlich un
sere momentane Stimmung aus. Also 
Schreibmaschine raus und die Tasten 
rotierten. In unserem Kündigungs
schreiben hoben wir deutlich hervor, 
daß sich die Kündigung ausschließ
lich auf mangelnde Vorbereitungszeit 
zur Arbeit bezieht, wir also nicht 
grundsätzlich gegen Arbeit sind. 

Etwa drei Wochen nach der gemein
samen Kündigung wurde mir im Rah
men einer Anhörung "unterstellt", ich 
wäre notorisch arbeitsunwillig, und 
man wUrde jetzt ein Disziplinarver
fahren einleiten. Gnädigerweise nahm 
man noch schriftlich zur Kenntnis, 
daß ich mich z\\li.sc:henzeitlich für 
eine Schulmaßnahme beworben hatte, 
außerdem nicht grundsätzlich die Ar
beit verweigere. Alles überflüssiges 
Gequatsche, denn schon eine Woche 
später wurde ich mit folgender Diszi
plinarmaßnahme belegt : getrennte Un
terbringung während der Freizeit 
sowie gleichzeitiger Entzug der .Teil
nahme an gemeinschaftlichen Veran
staltungen für zwei Wochen, weil ich 
schuldhaft gegen auferlegte Pflichten 
verstoßen habe. 

Bei der Entscheidung über die Art 
und Höhe dieser angeblich pädago
gisch sinnvollen Maßnahme hat der 
Teilanstaltsleiter lll wieder mal 
menschliches Fingerspitzengefühl be
wiesen und - man muß schon sagen 
zynischerweise - meine Bemühung um 
Teilnahme an einer Schulmaßnahme 
berücksichtigt und daher liebens
würdigerweise ein Teil der Maßnahme 
zur Bewährung ausgesetzt, um mir 
nunmehr Gelegenheit zu geben, meine 
Vereinbarungsfähigkeit unter Beweis 
zu stellen. 

Zu meinem Arbeitskollegen wäre zu 
sagen, daß er aus noch unerfind
lichen Gründen von einer Disziplinar
maßnahme bis heute verschont blieb. 
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Er hat sich lediglich für die Gärt
nerei beworben. Sein Interesse für 
die Arbeit in der Gärtnerei hing na
türlich wesentlich mit der Möglich
keit zusammen, die enge Aufschluß
zeit unterwandern zu können, denn 
die Gärtnerei beginnt erst etwas spä
ter. Nach welchen Kriterien ent
scheidet der TAL 111 über. Diszipli
narstrafen? Auch mein Arbeitskollege 
hat ein Recht auf Strafe. Kein Mär
tyrertum, sondern Vielmehr aggres
sive Stimmung, die sich ganz deutlich 
gegen den TAL lll richtet. Entschei
det dieser willkürlich, basierend auf 
irgendwelchen irrationalen Gedanken
bildern - ein Hauch von Schizophre
nie? 

Wo liegt denn da nun der gravie
rende Unterschied, wenn sich einer in 
der Gärtnerei und ein anderer fürs 
Schulprogramm bewirbt? Trifft ein 
Gartenarbeiter vielleicht eher die Er
wartung des TAL lll und werden 
gleichzeitig schulische Maßnahmen 
von ihm heruntergestuft - nach dem 
Motto Schüler sind doch nur arbeits
scheu?! Oder will er mir als Neuan
kömmling einen Beweis seiner lächer
lichen Macht demonstrieren? Wo bleibt 
denn da ihr objektlver Weitblick, ihr 
nach außen hin so konsequent ver
treten~s Resozialisierungsdenken? 

Wollte er uns beiden Arbeitern 
wieqer einmal den Maulkorb verpassen, 
weil wir eigenwillig, man bedenke, 
Menschen mit eigenem Willen, klar 
ausdrUckten, daß wir mit der Auf
schlußverfügung, wie sie seit rund 
drei .Monaten vollstreckt wird, erst 
einmal nicht einverstanden sind? 

Kein Grund zur Panik. In diesen un
radikalen Zeiten ist bestimmt kein 
Widerstand zu erwarten. 

Streßfreies Frühstücken 

Michael Lachnitt 
JVA Berlin-Tegel, TA lll 

Spekulation Spekulation 

Betrifft das Anzapfen einer Telefon
leitung in der Teilanstalt lll der 
Strafanstalt Tegel. Gesucht wird der 
"Sündenbock", der dies ermöglichte. 

Wir reden nicht über das (rote) Tele
fon, auch nicht darüber, wie es be
schafft ~r.'UI'de, wir reden auch nicht 
darüber, was Freundschaften bedeu
ten, ob einer für alle stehen muß 
und dann vergessen wird, wer im 
Dunkel unerkannt ist, nein, über 
"Technik" reden wir nicht! 

Wir meinen aber nach unseren Beob
achtungen, wer den "Sesam" geöff
net hat, die Erlaubnis gab, wer also 
Wegbereiter war, handelte leicht
fertig und nicht im Sinne der Sicher
heit. Speziell geht es um den Auf
enthaltsraum der Abteilung A 2 in 
der Teilanstalt 111, einer nicht be
setzten Station. 

Wir wissen, nichts geschieht ohne 
Wissen des Vollzugsdienstleiters. Man 
spricht davon, daß die Erlaubnis, 
jenen Aufenthaltsraum zu benutzen, 
vom Vdl erteilt wurde. Die jeweiligen 
Stationsbeamten, die häufig wechseln, 
wußten das auch nicht anders. Der 
Raum wurde allerdings nur von be
stimmten Inhaftierten genutzt, teils 
zum Fernsehen, teils um sportliche 
Übungen abzuhalten und zum 
Anzapfen von Telefonleitungen. 

Ein Gruppenleiter, der zu den Auf
schlußzeiten längst die Anstalt ver
lassen hat, hat keinen Einfluß auf 
die Öffnung des besagten Raumes. 

Geht es um Verantwortung, wissen die 
Herren nicht weiter, und der Kollege 
wird sie tragen müssen. Da jener 
Raum aber schon lange benutzt wird, 
auch schon öfter Kontrollen unter
zogen wurde. sogar vom Vdl selbst, 
kann man Unwissenheit sicher nicht 
glaubhaft machen. 

Spekulieren wir also weiter 

(Verfasser sind der Redaktion be
kannt) 



Betr.: Anmerkung in Erinnerung an 
"Hoppelchen meint ... , Presse
freiheit ade!" (Libli- Ausgabe 
MaVJuni 1988, S. 2) 

An alle, die lichten Blickes, Blickes 
lichter und/oder auch Lichtblick 
schreiben bzw. lesen! 

ln meiner Eigenschaft als Bücherwurm 
VI (vorher 1) bekomme ich die Licht
blickausgabe gleich stapelweise (nee, 
nee, nicht zum Lesen, zum Verteilen 
bitte) angeliefert. Nicht immer habe 
ich die Gelegenheit, gleich mal in
haltsezierenden Blick schweifen zu 
lassen, bin kein Zensor, aber daran 
interessiert zu wissen, warum mir bei 
Verteilung hin und wieder zünftige 
Kommentare nebst Gedanken, mir je
nes Exemplar ins "Kreuz" zu schmei
ßen, zuteil werden. 

Voila! Als ich die MaVJuni- Ausgabe 
zur Hand nahm, kam ich vorläufig 
über Seite 2 nicht hinaus und hätte 
mir den allmorgendlichen Kaffeekon
sum getrost sparen können, ob des 
Blutdruckes Wallung kein Ende fand. 

1. Bemerkung: Unterschiede sind in 
ihrem Ausdruck die Summe der Diffe
renzen mindestens zweier inhaltlich 
nicht identischer Sachverhalte. Dem 
möchte i.ch auf diesem Wege, wenn 
auch nicht auf Vollständigkeit be
rufend, Rechnung tragen. 

Im o. g . Artikel wird der Artikel 5 
Grundgesetz (GG) als Referenz heran
gezogen, dieser gewiß unmißverständ
lich, aber ungewiß bestehender Tat
sachen mißverständlich in Anwendung 
gebracht und möglicher Grund, 
warum das KG Berlin diesen Artikel 5 
GG nicht so gelten lassen will bzw. 
wollte ggf. konnte. 

Die "besondere" Lage Berlins gibt 
zu wundern weniger Anlaß, wenn be
rücksichtigt wird, daß eine Stadt ein 
Land, aber auch ein Staatswesen wie 
Berlin eine Eigenständigkeit bzw. 
eine staatsrechtliche sowie territori
ale Souveränität innehat, folglich 
auch mit einer zur BRD u. o. DDR 
unterschiedlichen deutschen Rechts
grundlage ausgestattet worden ist. 

Diesem Gedanken folgend wäre doch 
für den Geltungsb~eich des Landes 
Berlin statt Artikel 5 GG der Artikel 
8 VvB (Verfassung von Berlin) ver
ständlicher, selbst wenn durch Arti
kel 87 Abs. 2 VvB Gesetze der BRD 
nach Verabschiedung als Gesetz durch 
das Berliner Abgeordnetenhaus auch 
in Berlin Anwendung finden können. 

ja ja, bin beim Thema. Es geht um 
Grundsätzliches! Weiter mit einem Zi
tat aus Libli MaVJuni 1988, S. 2, 
zweite Spalte: "Ein Bundesland, daß 
nicht einmal ein Verfassungsgericht 
hat, kann natürlich auch nicht auf 
die Einhaltung dieses Artikels ver
klagt werden!" 

Donnerlüttchen, Berlin ein Bundesland? 
So so. \</er: nur: auf den Text des Art. 
l Abs. 2 und 3 VvB berufend, Berlin 

als Bundesland bzw. als Land der BRD 
bezeichnet, irrt (ich bleibe höflich), 
wer bezüglich des Art. 1 Abs. 2 u. 3 
VvB das Bestätigungsschreiben zur 
Verfassung darum wissend unter
schlägt, handelt vorsätzlich gegen 
die Berliner Verfassung, wenn w. o. g . 
dieses Land als Bundesland bzw. als 
Land der BRD bezeichnet wird. 

Eine weitere Tatsache spricht da
gegen, Berlin als Bundesland, ich 
nenn' es mal salopp, "im Conditions
modus salonfähig" zu machen. Wäre 
Berlin ein Bundesland, dann der: An
ruf des Bundesverfassungsgerichtes 
ein generelles, gültiges und selbst
verständliches Kriterium, Ursachen 
von Verfassung bzw. Grundgesetzver
letzungen durch dessen Rechtszug 
abzuhelfen. Insbesondere dann, wenn 
das Verfassungsgericht des betreffen
den Landes in der Auslegung des 
gültigen GGs von der eines anderen 
Bundeslandes oder des Bundes ab
weicht u . o. abweichen will. 

Soweit meine Kenntnis reicht, ist be
treffend Berlin die entsprechende 
Kamrrier des Berliner Gerichtshofes 
anzurufen. Oder nich'??? 

Zur Schlußbemerkung "Recht haben 
und recht bekommen, war in Berlin 
schon immer zweierlei!" füge ich 
hiermit hinzu: "Wissen und Unwissen 
gepaart zu wissen, ist so manch an
deren einerlei!" Mir ganz gewiß! 

Es ist etwas ganz Besonderes, ein 
Berliner zu sein. 

Mit vorzüglicher: Hochachtung 

ein Berliner Staatsbürger 
Jürgen Gehrt, geb. 14.1 1.1956 
eines Mittwochs früh 3 Uhr 
im elterlichen Hause zu Berlin 

VERFASSUNG VON BERLI N 

Artikel 1 

( 1) Berlin ist ein deutsches Land und 
zugleich eine Stadt. 

(2) Berlin ist ein Land der: Bundes
republik Deutschland. 

(3) Grundgesetze und Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland sind 
für Berlin bindend. 

Artikel 7 

Niemand darf an der Wahrnehmung 
staatsbürgerlicher Rechte oder öf
fentlicher: Ehrenämter gehindert wer
den, insbesondere nicht durch sein 
Arbeitsverhältnis. 

Artikel 8 

(1) Jedermann hat das Recht, inner
halb der Gesetze seine Meinung 
frei und öffentlich zu äußern, 
solange er die durch die Verfas
sung gewährleistete Freiheit 
nicht bedroht oder verletzt. 

(2) jedermann hat das Recht, sich 
über die Meinung anderer:, ins
besondere auch anderer Völker, 
durch die Presse oder Nachrich-

tenmittel aller Art zu unter
richten. 

(3) Eine Zensur ist nicht statthaft. 

Artikel 24 

Auf die Artikel 8 und 18 darf sich 
nicht berufen, wer mißbräuchlich die 
Grundrechte angreift oder gefährde t, 
insbesondere wer nationalsozialisti
sche oder andere totalitäre oder 
kriegerische Ziele verfolgt. 

Artikel 87 

(1) Artikel 1 Abs. 2 und 3 der: Ver
fassung treten in Kraft, sobald 
die Anwendung des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik in Berlin 
keinen Beschränkungen unterliegt. 

(2) In der Übergangszeit kann das 
Abgeordnetenhaus durch Gesetz 
feststellen, daß ein Gesetz der 
Bundesrepublik Deutschland un
verändert auch in Ber:lin Anwen
dung findet . 

Bestätigungsschreiben zur Verfassung 

BK/0 (50) 75 vom 29. August 1950 
(VOBl. 1 S. 440) 

Betreff: Berliner Verfassung 

Die Alliierte Kommandantura Berlin 
ordnet an: 

1. Die Alliierte Kommandantura Ber
lin hat den ihr am 22. April 1948 
vorgelegten Entwurf der Berliner 
Verfassung zusammen mit den am 4. 
August 1950 seitens der Stadtverord
netenversammlung beschlossenen und 
am gleichen Tage zur Genehmigung 
vorgelegten Nachträgen und Abände
rungen geprüft. 

2. Bei der Erteilung ihrer Zustimmung 
zu dieser Verfassung sowie zu den 
vorgeschlagenen Abänderungen der
selben macht die Alliierte Komman
dantura folgende Vorbehalte: 

a) Der Stadtregierung durch die Ver
fassung übertragene Befugnisse 
sind den am 14. Mai 1949 veröf
fentlichten Bestimmungen der "Er
klärung über die Grundsätze" oder 
irgendwelchen Abänderungen der
selben unterstellt. 

b) Absätze 2 und 3 des Artikels 1 
wenien zurückgestellt. 

c) Artikel 87 wird dahingehend auf
gefaßt , daß während der Über
gangsperiode Berlin keine der: Ei
genschaften eines zwölften Landes 
besitzen wird. Die Bestimmungen 
dieses Artikels betreffend das 
Grundgesetz finden nur in dem 
Maße Anwendung, als es zwecks 
Vorbeugung eines Konfliktes zwi
schen diesem Gesetz und de r Ber
liner: Verfassung erforderlich ist. 
Ferner finden die Bestimmungen 
irgendeines Bundesgesetzes in 
Berlin erst Anwendung, nachdem 
seitens des Abgeordnetenhauses 
darüber: abgestimmt wurde und 
dieselben als Berliner Gesetz ver
abschiedet worden sind. 

'der l ichtblick' 19 



(Die Tageszeitung vom 13.8.1988) 

Gedämpfter Uchtblick 
Ein Redaktionswechsel bei der Gefangenenzeitschrift 'Lichtblick' diente der 

Justizverwahung als Vorwand, das Redaktionstetefon zu kontrollieren 
Bei der Tegelcr Gefangenenzei· feraufNamenundAnliegenübcr· 
wog ' Lichtblick' hat es nach vier· prüfen wird. Justizsprecher 
einhalb Jahren einmal wieder Kähnebegründetedle Maßnahme 
einen Wechsel des hauptamt· damit. daß zu der neuen Redak· 
Iichen Redakteu rs gegeben. Weil tionsgemeinschaft •noch !..ein 
der bislang Verantwonliche der Venrauensverhältnis• bestünde. 
Zdtung, der Gefangene Gähner, DerbisherigevernmwonlicheRe· 
am I. Juli in den offenen Vollzug daktcurGähnerglaubtjedoch ,daß 
wrlegt worden ist. wird der bishe· sich die Herren im Senat nur eines 
rtgc Layouter. der Gefangene Vorwands bedienten. weil thnen 
Henrion. mll der kommenden das Telefon •schon lange gestun· 
Ausgabe für das Blau verantwor· ken hat•. 
lieh- zeichnen. Der Gefangene Die Begründung •mangelndes 
Wolf. Jetzt gleichfalls hauptamt· Venauens~erbäl!nis• ist Gähner 
lieber Redakteur. wu rde zu Hen· zu folge absurd. weil Henrion 
rions Stellvenrcterernannt. schon viereinhalb Jahre als Lav· 

DerWechselinder Redaktions· outer beim 'Lichtblick' tätig i;t. 
gemeinschaftdiemeder Justiz ver· und auch Wolf sei schon sechs Mo· 
wallungals Vorwand. Zugriff auf nate dabei. Als eigentlichen 
das Telefon des ' Lichtblick' zu · Grund vermutete Gähner viel· 

Das Tnelbild der lemen und 
derzeit noch in Umlauf befind· 
Iichen 'Lichtblick' Ausgabe. das 
noch unterGähners Regie erstellt 
worden war. istbeim Verbandder 
Justizbe.amtenaufheftigeProteste 
gestoßen. DerBeamtenstand fühlt 
sich von .dem Bild. da~ eme 
Schraubzwingeleigl, mitder z" d 
Gefangenen vonzwet Beamten zu· 
sammengepreßt werden. belci· 
digt. Die Folge war eine Ahmah
nung der Redaktion von Seiten der 
Anstaltsleitung. die mit der Auf· 
forderung einherging. sich b<:tm 
Beamtensland zu entschuldigen. 
Gahner erklänc gegenüber der 
taL. daßerdics nichttun werde: Er 
habe keinen Beamten beleidigt. 
und einen ganzen Stand schon gar 
nicht. plu nehmen. Konnte die Redaktion mehr. daß die Öffentlichkeit vom 

bishe rvonaußendirektangewählt Justizvollzug ferngehalten wer· (Der Tagesspiegel 
werden. soll nachdem Umbauder den solle. Das Tefelon sei fürdie 
Anlagenunmehrein Beamter vor· journalistische Arbeit jedoc~ un· vom 22.7 .1988) 
geschaltet werden. d:r den Anru· abdingbar. Mordverdächtiger U-Häftling 

(Der Tagessp~ege~. vom 28 .. 8.1988) erhängte sich mit dem Gürtel 
Neue Beschränkung fur Ein 40j8.hriger Untersucbu.ngsgefangener ge-

Häftlingsredakteure gen den Haltbefehl wegen Mordve~cbts 
Seit dem Wechsel in der Redaktion der bestand, hat sieb gestern früh gegen 3 Ubr 45 

Tegeler Gefangenenzeitschrift J.icbtblick' kon· ~ seiner Zelle ~ Moabiter Gefängnis ":'it 
nen deren Redakteure nur noch über die emem Gürtel erbangt. Der Mann war befelts 
Vermittlung der Haltanstalt nach draußen seit d~ 6. April ~ Un~etsuchungshalL Auf 
telefonieren. Dies bestlitigte Justizsenator Reh· G':'lnd ~es Abs?rledsbne!es, den ~er M~ 
linger auf eine Kleine Anfrage des SPD-Abge· semene1t geschrieben hatte, war d1e Poli:te1 
ordneten Gerl. Der Senator verwies auf Aus· davon überzeugt, daß er am OsteiSOnnabend 
führu.ngsvorsclu:iften zum Strafvollzugsgesetz, ~e Fr~u getötet bat. Der Mann hatte o!fenbar 
wonach Gefangi!Jle mit externen Journalisten emen e•ngeschalteten Haartroc]mer lD das 
nur nach vorheriger Genehmigung sprechen Badewasser lallengelessen, als seme Frau steh 
dilrleo. Es gebe Anhaltspunkte, daß die .Liebt- d!e Haa_re wu~h. In dem Brie! ~tte der Jo:~ann 
blick' -Redaktion gegen diese Bestimmungen dte Absicht geaußert, er wolle steh selbst töten. 
verstoßen babe. Seine Frau wolle er nicht mit einem hohen 

Die Möglichkeit externer Anrufe ohne Ver- Sc!'uldenberg zw:.ücklass~n, bieß es i.n dem 
mitUung sei im Dezember 1986 nur geschaffen Bnef. Nach der Töt1Jng semer Frau verließ den 
worden, damit .technische Fragen• von der Mann damals offenbar der Mut. sich selbst zu 
Redaktion einfacher abgewickelt werden kön- töten. .• . . 
nen. Der .journalistische Wirkungskreis" des Der 4Qjällllge stand lD der Untersuchungshalt 
J.ichtbliclts" beschränke sieb auJ die Anstalt und wegen der Gefahr der Selb&ttötung unter 
5ei deshalb von der. Auderung ,nicht berührt". regelmäßiger Beobachtung. Ein Beamter sah 
Ger! spricht demgegenüber von einer .erheb- den Mann gestern gegen 2 Ubr zuletzt lebend, 
Iichen Beschränkung der journalis tischen AI· etwa e ine ·Dreiviertelstunde vor dem vermut-
beit" (fsp) Iichen TodeszeitpunkL Der Hliftling wurde nach 
(D~ Tagesspiegel vom 27 8 1988) ~gaben von Justizsprecher K!hne psycbolo-

. • • gt.Scb behandelt. (fsp) 
"Offener \;)Uzug" mit (Der Tagessp1egel vom 13.8.1988) 

Bewachung darcb Beamten In Untersuchungshaft erhängt 
Die im Haus 6 der JustizvollzugS411Stalt Ein 23jähriger türkischer Untersucbungsge-

Plöttensee untergebrachten. Gefan!'!enen des fangener hat sich nach Angaben der Senats· 
offenen V?llzugs w~rden_ t!glic.h auJ ihrem Weg verwaltung für Justiz gestern früh in der 
zur Arbeit liber etne aHentl•cbe Straße von Haftanstalt Moabit mit einem Gürtel am 
e~em Beamten. begleitet. ~ies ~tigte Ju. Fenster erhängt. Der Mann wurde in seinem 
stizsenator Rehlinger auf eme Kieme Anfrage Haltraum gegen 6 Uhr von einem Beamten tot 
des SPD·Abg.eordn~en G .er I . ~r Senator aufgefunden, heißt es in einer Pressemltteilung. 
~~dete die PrUJ~ damit. _daß die Eignung Der 23jährige Mann galt nach diesen Angaben 
elDiger Gefangener für Ausgange .wegen der als selbsttötungsgefährdet und wurde regelm!· 
Kürze ihres AuJent.baltes in der offenen Anstalt ßig beobachtet. zuletzt eine halbe Stunde bevor 
noch nicht festgestellt werden konnte•. ' e r tot gefunden wurde. . 

Dies ~intr!chtige den off~en Vollzug aber Der 23jä.hrige befand sieb seit Ende Mai 
nicht. me.u~t der ~nator. Dte Geb!!ude des dieses Jahres wegen des Verdachts des schwe· 
offenen Vollzugs ~ Plötzensee .swd IUicb ren Diebstahls in Untersuchungshaft. Wegen 
Auskunft von Rehlinger aber mcht durch der Suizldgefahr war dem Häftling eine Zusam-
Mauem und Fenstergitter gegen Ausbrüche menlegung mit anderen Gelangen.en angeboten 
gesichert. S 

88
) (fsp) worden, heißt es. Dies sei von ihm jedoch 

(B. Z. vom .7.19 abgelehnt worden. (dpa) 

Das Herz versagte beim 
Häftling- nun bleibt 

(Berliner Morgenpost vom 9.8.1988) 

Telefongespräche mit 
"Knast-Redaktion" abgehört 

Zwischen der vierköpfigen Re· 
:laktion der Berliner Strafgefange
'len-Zeitscluift . Lichtblick" und 
:!er Justizverwaltung ist .,Streit um 
:lie Pressefreiheit" ausgebrochen. 
3rund: Die Justiz hat den Telefon
•erkehr zwischen .Lichtblick" und 
o\ußenwelt eingeschränkt. Jetzt 
~önnen dle .. Knastblan"-Macher 
1icht mehr w1e Wher unkontrol· 
iert angerufen werden - alle ~ 
;präche werden überwacht. 

. Lichtblick• ist die einzige unzen. 
sierte deutsche Gefangenenzei
tung. Sie erscheint alle zwei Mona
te mil einer Auflage von 5000 
Exemplaren. Die Kosten für Druck 
und Satz- 25 000 Mark pro Jahr
trägt die öffentliche Hand. 

Beamte fühlen 
sieb beleidigt 

Justizsprecher Volker Kähne be- Das Blatt hatte sich in der Ver· 
~ndet die Maßnahme damit. daß gangenheit mehrmals mit der Ju. 
ier bisher presserechtlich Verant-. stiz und dem Bewachungspersonal 
.vortliche wegen .Freigangs• aus angelegt. Vor wenigen Tagen erst 
.ler Redaktion ausgeschieden sei veröffentlichte der .Lichtblick" ei· 
Jnd zu den Nachfolgern .,noch kein ne Karikatur, die zwei Beamte 
Vertrauensverhältnis" bestehe. zeigt, die gerade einen Gefangenen 
'lur um etwaige Mißbräuche aus. in einer ~ .. foltern•. Dadurch 
!uschließen, sei die Telefonüber· fuhlten steh etliche Justizbedien· 
.vachung eingeführt worden. Der stete beleidigt. Heiner Meyer 

(Die Welt vom 10.8.1988) 

SPD lehnt Berlins Vorschläge 
für Reform bei Strafvollzug ab 
Sozialdemokraten: Rückfallquote würde sich erhöben 

UR. Bonn diesen Regelungen ein .hoher An pas-
Zwischen Union und SPD ist es sungsdruck" auf die Gefangenen aus

rum Streit über den Strafvollzug ge. geübt wfude, .der zur Heuchelei" 
kommen. Die Debatte entzündet sich verführe. 
an einem von Berlin in den Bundesrat Würden Aus- und Freigang verrin· 
eingebrachten Entwurfzur Änderung gert, werde sich die Rückfallquote er· 
des Strafvollzuggesetzes. Die SPD höhen, glaubt die SPD. Die Gefahr 
rechnet damit. daß dieses .Anti-Reso- von .Haftschäden" wachse, wenn die 
zialisierungsgesetz· von der Länder· Isolierung zunehme. Bei Hafturlaub, 
kammerverabschiedet wird. Die N· Aus- und Freigang liege die • Versa· 
beitsgemeinschaft sozialdemok.rati· gerquote• (die, die nicht mehr zu. 
scher Juristen (ASJ) will die SPD.Ju. rückkommen) bei einem ~ehungs. 
stizminister gegen die Union in Stel· weise sei geringer als einProzentDie 
Jung bringen. Eine Stellungnahme RückfaDquote sei seit lok.rafttreten 
zum Berliner Entwurf sei schon an des gültigen stra.rvollzugsgesetzes 
die Länder geschickt worden, sagte von 80 auf 40 bis 50 Prozent (im offe. 
der ASJ.Vorsit.zende lsola. nen Vollzug) gesunken. Auch werde 

Berlin will den Opfergedanken das Klima in den Gerangnissen 
stärker im Strafvollzug verankert schlechter werden, wfuden die Mög. 
wissen: Ziel müsse es sein, die Ein· lichkeiten, die Haftanstalt zu verlas
sieht des Gefangenen in die Folgen se.n, eingeschränkt. 
seiner Tat zu wecken. Dies, so die 
Begründung der Bundesrats-lnitiati· Er~ung"S~!al.:.r~i:o:S S~: 
ve, sei im Interesse der Opfer und 
erhöhe die Akzeptanz des Strafvoll· fangene um nur ein Prozent. Er müs
".'"" .bei den Bürgern in Freiheit". se von fünf auf zehn Prozent ver
-.,.,.- n~.~ doppelt werden. Verfassungsrecht-. 
Die SPD rügt. hier wfuden "vo....._~ lieh bedenklich sei, "'-'·~~ene nicht 
tremde Strafzwecke wie Schuld· ~· 
schwere durch die Hintertür in den in Renten· und Krankenversicherung 
Vollzug eingeführt". einzu~ehen. 

Hafturlaub und Ausgang soll~ so Weil hier das Briefgeheimnis tan. 
Berlin, nur geben, wenn derGefang~ giert sei, will die SPD nicht den Vor· 
ne .geeignet erscheint". Beriicksich- schlag Berlins mittragen, daß Briefe 
tigt werden soll bei dieser Entschei- in jedem Fall geöffnet werden dürfen, 
dung, ob aer Gefangene durch sein • wenn Sicherheit und Ordnung" der 
Verhalten Bereitschaft zeigt, an der Anstalt _gefährdet sind. Berlin zielt 
Erreichung des Vollzugsziels mitzu- auf den RauschgifthandeL Für mach· 
wirken. Beim Ausgang muß nachg~ bar hältdie SPD aber, beim Verdacht 
wiesen werden, daß dieser .erforder- von Rauschgiftschmuggel den Paket· 
lieh" ist Die SPD moniert, daß mit empfang zu verbieten. A 

(Der Tagesspiegel vom 22.6.1988) 
Selbsttötung io der U-Haft 

Ein 28jähriger Untersuchungshäftling ist o.m 
Montag gegen 23 Ubr in der Justizvollzugsan
llalt Moabit mit einem Bettlaken erhängt in 
seiner Zelle gefunden worden. Nach Auskunft 
eines Justizsprechers wollte sich der Mann 
offenbilr das Leben nehmeo. Der Mann saß seit 
22. März wegen. Betrugsverdachts im Zusam
menhang mit Autoschiebereien in HalL (fsp) 
(Der Tagesspiegel vom 25.6.1988) 

Engelhard will Untersuchungshaft 
in bestimmten Fällen ausschließen 

Koble. 
grund. 
eigene 
blenze 
mege 
genen. 
heitsg 
gestat 
empfa 
Vollz-

oder Bewäht 
den. 

ein Geheimnis ungeklärt ~t..-= 
....., 5. JuN ni<: mvt&ch ein Geheimnis mit nldl.!.:!,~eli:lön. Handwerleer Zutritt ver-

Bonn (AP). Untersuchungshaft wegen Flucht· 
gefahr soll nach Vorstellung von Bundesjustiz. 
m.inister Engelhard im Regellall ausgeschlossen 
sein, wenn filr eine Tat nur eine Verurteilung 
zu einer Geldstrafe oder zu HaJt von nicht mehr 
als einem Jahr und die Aussetzung aul 
Bewl.b..n.t.og ~ cu·w·arten ls.L 

Dle Be.•tln: 
dings so Iom 
dle Höbe deJ 
sucbungshaJt 
sehe die Ne 
sozialen Ums. 
Beurteilung d 
sichtigen. Di• 
nung sollten 
rungen an d 
w\lrden ven 
Entwurf verf· 
Sigle Regelu 
realislerbaret 
suchungshait 
m!ßigkeltsgn 

Neeil 17 ,._ Haft ins Grab. Y ll _. CIIMdl schafft. 
._.. cte. ,......_. .,_ Er stand unter Verdoclrt, wegeoo ..._ ...._ Donn erwürgte e r die 
Clooklt • ""'*'*' 11 1 - Im februor 1967 die 8o4löh- Motdft: Rentnerin, stahl 100 Marle 
....... ._._-....., rlge Witwe Hedwlg Cohn Er hatte steh am Pflngs· aus Ihrer Hondtcnche. ef· •=• • getötet zu heben. Dos sonnobend 1972 bei der nen trogbaren femsett.r 

• der zv einer 18- Sd!wurgericht sprach ihn 7Sjöhrigen Rentnerin Ein aus dem Wottnzlmtner und 
benüangRchen Ho1tstrofe mangels Beweises frei. Der .Jawrowsld (Choriotten- rl8 ihr d'- Uhf vom Hond-
v.runeitt wor. ,Ymmt ver- .. Fon Cahn" Ist bis heute burg, Mommtenllrof!e) alt gelenlc. 

Engelbard erklärte gestern in Bonn, dies sei 
Kernstack eines Gesetzentwurfs zur Änderung 
des Rechts der Untersuchungshaft, den er den 
beteiligten Ressorts, den Ländern und Verbä.n· 
den zur Stellungnahme zugeleitet habe. Er wolle 
damit den Anteil von etwa 40 Prozent von 
Pl!llen senken, in denen heute Untersuchungs· 
halt verhängt werde, obwohlletztlich nur Geld-



Wahrheit vom 19.7.1988) 

Belobigung 
Der n~u~ s.rtscor für Justiz, Reh· 

'inger (CDIJ). sorgt sich um seine 
t.Jeben wie uum ein zweiter vor 
hm. IJI\Urlg~ !>Iot er dte Chefs der 
rtiidtighen Kniste, •. einige Be-
1/enstet~· vonu:schlagen, die er 
' eloblgen möchte. 

Genau neun Beamte sollen ge
funden werdtm, nicht weniger und 
tuch nicht mehr. Vielleicht weiß 
>r's schon. wen man da vorschla-
1en sollte, s.tgt's den Seinen aber 
'licht. der bstige. Seme Kriterien 
~ämlich heben ·s in sich: es sollen 
,Jangjiihrig Talige" und izf ,,beson
cierer Weise vorbildliche" Beamte 
~ein, und schließlich milssen sie 
,gewirkt" haben, um in den Genuß 
cier Sene~lobigung zu kom· 
rnen. 

Doch der volksruthe justizober
~ macht dllral13, Steher zur Freu
cie der ~nsteten. noch em kJet· 
~es PreJssus:schreiben: von den 
~eun zu Belobigenden können lUnl 
cien ersten (und elll%lgen) PreiS 
gewinnen, und der ist wirklich ein 
!Cnüller, darauf kann man sich so 
richtig freuen. Also, die fiinf Spit
~nbelobigten dürfen nebst Ehe-· 
partner oder Lebensgefährten an 
einer .,stea!Sbilrgerlichen lnlorma
t.ionsfahrt rntch BonnH teilnehmen. 
lind ab$olures Highlight ist das 
~ofitfetern am ,,Uubenpieperfest m 
der Bonner Landesvertretung". 
r>/11, wenn das ruchts ist. 

Und d• die neun alle gleich ,,in 
besonderer Wetse geWirkt" haben, 
liißt der Sentttor die G/iicklichen 
durch eine Lotterie ermitteln. Viel 
Spaß den Kandidaten wünscht 

e.rliner Morgenpost 
NilRES 

vom 18.8.1988) 

Justizsprecher 
Kähne berät bald 
Minister Scbolz 
Der langjährige pprecher der 

Berliner Justizverwaltung, Vollcer 
Kähne, geht zum L September als 
Mirustlmalrat in den Plammgsmb 
:les Bundesveneldigung!lllinisten 
Rupert Scbolz. Kähnes Nacb!olger 
wird der Sprecher der Staat.san· 
waltscbaJ'l und der Gerichte, Cor
nel Christo !Tel Ober die Nachfolge 
:::bristoll'els lt\ noch nicht entschie· 
:len. Seit 1981 hlltte Oberstaatsan
"'alt Kähne die Pressearbeit fllr 
ner Justizsenatoren gemacht. In 
3onn werden seine Hauptaufgaben 
n der BetatuJ\g des Mirusten in 
:!echts!ragen liegen. ·Yfi.T 

iüddeutsche Zeitung 
vom 20.8.1988) 

ift llng hat keinen 
:nuch auf TV-Gerät 
lpa) - Ein Strafgefangener hat 
ich ketnen Anspruch auf ein 
unsehgerat. entsChied das Ko
.erlandesgerlchl. Eine Ausnah
ur dann. wenn es einem Getan
• aus Gesundheits- oder Sicher· 
en nicht möglich oder nicht 
ei, am gem4rinsamen Fernseh
eilzunehmen (Aktenzeichen: 2 
-71/87). 

!Stufen 4u$gesprocben wür· 

.g sei in dem Entwurf aller
-t. da.6 Ia ZweUelsfallen über 
!lerwartu.o.g weiterhin Unter
!'Ordnet werden könne. Ferner 
! vor, die pel'$l!nlichen und 
e eines I!eKhuldigten bei der 
:uchtgelabr atlrker :zu beriick
;glichkelten der Haftverscho
teb<tut werden. Die An!orde
egr(lndung eines Haftbefehls 
ft. Engelherd betonte, der 
das Ziel, .durch eher gemä· 

1 :zu einer auch tatsichlieh 
dezung des Rechts der Unter
~ela.ngen. clle den Verhlltnis
aa bes&u berllculcht!gt". 

(Volksblatt Berlin vom 19.8.1988) 

Todesstrafe in Berlin 
wird nicht abgeschafft 
Senat schlug Westalillerten Venlcbtserklärung vor 

Justizsena tor Rehllnger hat sieb geatern ausdrücklieb !Ur d ie 
Abschaffung der Todentra te a usgesprochen , die nach allller· 
tem Rech t ln W est·Berlln Immer noch verb:lngt werden kann. 
Bel den Gesprächen ilber dte Bereinigung allliie rter Rechtsvor· 
schrillen stehe dieses Tbema .ganz oben" auf der W uns-chliste 
des Senats. 

Angedroht .",ird die Todes
st.rale sowohl im Geseu Nr. 43 
vom Dezember 1946(gegen die 
Einfuhr, Ausfuhr und Lage· 
rung von Kriegsmaterial) als 
auch in der Verordnung 511 
vom Oktober 1951 (gegen 
.strafbare Handlungen gegen 
die Interessen der BI/satzung"). 
Um. nicht die Belange der So
wjetunion zu berühren, die das 
Gesetz Nr. 43 mitgezeichnet 
hat, schlägt der Senat den dre1 
westlieben Alliierten e ine ge· 
melnsame Erklärung vor. auf 
die Anwendung des genannten 
Gesetzes zu verzichten. 

Alle Bemühungen schetler· 
ten bisher am Widerstend der 
Amerikaner. Zum letzten Mal 
wurde die Todesstrafe 1n West· 

Berlin im Mal 1949, zwei Wo· 
eben vor lnkrafllrelen des 
Grundgeseue~. vollzogen. 
Hingenchtel wurde ein Raub· 
mörder, der eine !Illere Frau 
wegen e1nes Sacks Kartollein 
umgebracht helle. Neun wei· 
tere Todesurteile deutscher 
Gerichte ln We~t·Berlin wur· 
den danach nicht mehr umge· 
setzt. 

Nicht we>tergekommen ist 
der Senat .tucb bel semen Be
muhungen, deutschen Bebor· 
den in West·Berlln mit r!chter· 
Ii eher Geneh m1gung das A bbö· 
ren von Telelongesprächen zu 
ermöglichen. 06s entspre· 
chende Bundesgesetz zur Ein· 
schränkung des Fernmeldege· 
helmnlsses gtlt hte r ,,· eqen al· 
liierter Vorbehalt~! ntchl. za 

PR ESSESPIEGEL 
LHE22E2LIECEf 

(Die Tageszei tung vom 13.7.1988) 

(Die Tageszeitung vom 10.8.1988) 

Sieg der Wahrheit 
Bezeichnung des Senats als ·Kriminelle Vereinigung" 
bleibt straffrei I taz und Kunzelmann freigesprochen 

Von dem Vorwurf der Vcrun-
8hmplung ~md JCIZt der ehema· 
hge AL·Abgcordnete Otcter 
Kunulmann. zv.et taz·RedJk· 
tcurt und eme ehemahge tat·Re· 
d.kteuun ~clltskräfug frc1ge · 
,prochcn Endgülug ~traffrc1 
blctbr damu e1ne Außerung von 
Kunzclmann. der in einem taz· ln· 
tcrvtev. zum Thema Korruptton 
1m Bauberetch den Senat ah •kn· 
mmellc Verem1gung• und Senats· 
mutEheder als ·Krimmelle• be· 
zeichnet haue. :\ achdem dte v1er 
Angeklagten bereus m z.,.e, ln· 
>tanzen fre1gesprochen v.urden. 
hat JetJt d1e Slaatsan"' altschalt 
d1e dagegen emgelegte RevtSIOn 
lUruckgenommen. ·Bis,.ellen 
mußsogardie polirischeStaaLSan· 
waltschaft die Wahrheu anerken
nen•. kommentierte Kunzelmann 
den Ruckzug. 

Wie berichtet. haue die Staats· 
an~~oaltschaft Endduh ~ergeblich 
'eßucht. •om Senat e10e Verfol· 
gungs·Ermachugung zu erhalten. 
um dte v1er Beteiligten nach dem 
Strdll .. nbe~r.md -der ,erfassungs· 

feindlichen Verunglimpfung von 
Verfassungsorganen• IPara· 
graph90b StGB) zu \erfolgen. 
So,.ohl da~ Amtsgericht Tiergar· 
ten ~~oie auch da~ Landgericht hat· 
ten die v1er zu,or 'om Vorv.urf 
der Verunghmpfung des l.ilndes 
und ~mer Symbole !Paragra· 
ph 90a StGBl f~tge~prochen: Be· 
reits Z\1 Begmn des Verfahrens 
hauen die Venetdiger begrundet 
' 'ermutet. daß d1e Staatsanwalte 
nach Paragraph 90b anklasen 
"'olhen. jedoch da~ Placer des Se· 
nats aus pohu.M:hen Grunden 
ntcht erhtelten. 

Ote Rucknahmc der Revtson 
be~~oahre dte Staatsanwaltsckaft 
vor der un,·erme1dbaren dntten 
Prozeßmederlage. erklane !<un· 
zelmanns Verteidtger Ehng. Die 
Hoffnung des Senat\ aber. daß 
JelZt seine Verantwortung fLl r den 
Korruptionsskandal aus dem 
Wahlkampf heraus~ehalten 
"'erde. "'olle sem 1\landant Kun· 
zelmann -durchl..reulen·. D1eAL 
begrüßte die Rucknahme de.\ Re· 
\IMOn>antrag~. btm 

(Die Wahriteit vom 14.7-1988) 

Rückzieher (Berliner Morgenpost vom 31.8.1988) Versuchsweise 
Begegnungsräume 
in Haftanstalten Nach öffentlichen Protesten nahm Knastleitung 

Moabit geplante Verschlechterungen zurück 
Der Leiter der Justizvollzugsan· 
stalt Moabit hat eine angckOn· 
digtc Anordnung, die die Rechte 
von Gefangenen und Anwälten 
erheblich eingeschränkt hätte. 
nllCh Pro!esten :wn1cltgenom· 
men. Angeblich wegen Personal
mangels sollte dabei der direkte 
Zugang vom Kriminalgericht zur 
Untersuchungshaftanstalt ge· 
schlossen werden. außerdem 
sollte die wichtige Sonnabend· 
sprechzeit der Gefangenen ffir 
Anwälte und VoUzugshelfer weg· 
fallen. 

Pro1estien hauen gegen die5es 
Vorhaben, neben der Anwalts
kammer auch die Vereinigung 
Berliner Strafveneidiger. Der 
Vorsitzende Ehrig hatte mehr· 

fachdarauf hingewiesen, daß da· 
mir Grundrechte der Gefangenen, 
aber auch. der Anwlihe einge· 
!~ehränkt würden. Ehng begrüßt 
die Entschetdung der Justizver· 
walrung und erv.anet. da& auch 
künftig die•Grundrechte von Ge· 
fangeoen und Venetdiger Vor· 
rang vor Haushaltsein$parungen 
genießen•. 

Auch der rechtspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, 
Gerl. äußene sich zufrieden. 
Zum ersten Mal, sagte Ger!, sei 
die Bereitschaft erkennbar. den 
Belangen der Bi:troffenen in not
wendiger Weise Rechnung zu tra
gen. Die öffentliche Kritik habe 
erfreuli~herv.·eise Wirkung ge· 
zeigt. 111: 

(Der Tagesspiegel vom 27.7.1988) 

Exsenator Scholz zablte nach 
Kritik an Reisepraxis 1500 DM 

In sieben Jahren 
1000 Häftlinge 
aidsinfiziert? 

In den nächsten fünf bis steben 
Jahren könnte es m den Berliner 
JustiZVollzugsanstalten etwa 1000 
G<!fangene geben, die an Aids er
krankt sind. ~genwärtig seien es 
bereits 120 blS 180, schreibt das So
zialpädagoguche Institut Berlln in 

dem kürzlich erscluenenen Buch 
. .Aids ln großstiidtisehen Heroin· 
szenen". 

Diese Zahlen nahm der SPD·Ab
geordnete Andreas Ger! zum Anlaß. 
den Justhsenator danach zu !Tagen, 
was er dagegen unternehme. Sena
tor Ludwig Rehllnger <COU); Die 
Zahl der aids •nftzier.en Häftlinge 
liege weit unter 120. Außerdem 
v.<\irden alle Gefangenen über das 
Wekttonsrisiko infonnien. beson· 
ders gellihrdeten werde eine Blu~ 
Untersuchung ausdrUcklieh em~ 
fohlen. .yer 

D II s s • I d o r f (OW/ dpa). Der lanc
Ji hrlcea Fotd erune nach Humanlslerung 
des Strafvollzugs soll jetzl ei n Modt ll.-er· 
such in den Stnfanstsltn Werl (Wutfa · 
ltn) und G~tdern (Rb einland) tntt•&t n· 
kommen. Das Diisseldorftr J usdmllni · 
~ttrlum pb grünt$ l itht fllr dlt Elnrlcb
hiDI fOD Familleo~qnal1CSriu.men. ln 
denen Gefangene mil ihm Ebtputncm 
mehrere Stunden ohne Aufskht zosam· 
mtnstlo U nnto. 

Damit wird auch einer Forderung des 
Bundesverfassungsgerichtes entspro
chen und e1nem einheitlichen Beschluß 
des nordrhcin·westfalischen Rechtsaus· 
schusses 

Du vomngige Ziel solcher Begeg· 
nunasriume se1 es. so du Oi.tsseldnrfer 
Jusu:zminist~trium am 1\i1ttwoch. die 
Ml>glichkcit zu schaffen. daß die Fami· 
hen be1 Inhaftierung dnes Ehep~nners 
mchl auseinanderfallen Der Besuch 
von einer Stunde im Monatset daiUr un
zurtichcnd. 

(Der Tagesspiegel vom 10.8.1988) 
Der lrilhere Bundeuenator Rupert Scholz bat 

de r LAndeskasse rund 1500 DM fl1r die 
unzullsa!ge Benutzung der OuJ>.KI&Me bei 
OieDStreben ntUchen. BerliD u.ad Bonn em.t
tel. Er ~e damit auf elDe Rßee des 
Recbn.ungsbols. der die Re!aepraxl.a des Seaa
tolll beanstAndet unctllbercllea darauf verwiesen 
bette, Scholt habe unberecbUgt Re~ lilr 
Mahlzelten kassiert, die er wAhrend der Flüge 
unentae!Uich erhalte.n b&tte. Filr clle Flüge der 
teureren Kategorie Oberwies der fetzige Bun
desverteidigungsminister t 299 DM. fl1r die 
Konenpauschale weitere 193 DM. 

Zellen im Hochsicherheitstrakt 
in Moabit stehen jetzt leer 

Wie JuaUz.. und Bundeueaator Rehlinger 
fet1t auf ellle Anfrage des SPO.Ftaktloosvor
llt.zelldto Momper weiter mitteilte, bat auch 
Scholz' damaliger Berlloer BGrolelter im Bua. 
deabaua, Schwierkua. 122 DM 1D derselben. 
ADgeleganhelt ilberwlesen.. Auch aeiD.e Spesen 
wurden. um die Betrlge geldlnt. die er dutch 
die Mahlzelten 1D der Oub-Kluae gespart hatte. 
Weiter bel.Bt es ID. der ADtwort, man habe Dicht 
prQfen lt.&oaen.. ln wievielen F&llen clle ~ut
zu.ag der Oub-Kiasse wegen lteler Pllue ln der 
Economy·Kla$$8 nicht n6tlg gewesen ael. Aus 
den Unterlagen der Fluggesellschaften gebe 
cllea nicht hervor. {fsp) 

Die letzten Deiden inhaftierten Frauen wurden ins Frauengefängnis verlegt 
Der Hochsicherheitstrakt Im Moabiter 

Gellngnls aleht se it gestern' leer. Oie beiden 
Terrorlallru!en Angelib God.er und Gabrlele 
Rollnik wurden als letzte HAIUlnae La die 
SicherhellastAUon des · Frauengellngnisses ln 
Pll!Ueasee verlegt. Oie Pl6tzenseer Station wird 
damitnach Ausltunlt von Juslluprecber Xlbne 
erstmals genutzt. Als Grund fQr die Verlegung 
nannte Klhne die eingeJCbrlnkteo Kontakt,. 
ml!RIIchltelten der beiden Freuen nach der 
EnUauung Ihrer Mitgefangenen Monllta Ber· 
berlch Im Ml!r: dieses Jahres. ln PI15Uensee 
dilrfen die belden Frauen auch von anderen 
Gefe.ngenen besucht werden. . 

Der Hochslcherbeltsbereicb ln Moabit soll 
.nach der Sommerpause' re!lovlert we.rden. Wie 
Klhne sagte, sollen die bobel1 Personalltosten 
eil- Betelchi dutch den Abzug 11011 Bedien
steten t ul end.are StatloneD ln Moabit geaenkt 

werden. Oie bishe r im Sicherheitstrakt arbei· 
tenden Beamten werden vor allem dort einge
setzt. wo Ubellltu.nden abgebaut werden.. 

Der FortbestAnd der 17 Plätze des Slcberhelts
traltts t.t nach den Worten von Klhne oitht 
in Frage gestellt. Der Bereich sei weiter lilr die 
Unterbringung von möglichen AU$brechern und 
Vollzogsat6~rn n6tig. Einschrinlt.u.agen Im. 
Normo.lvoUzufl ltl!oalen so vermieden werden. 

Der Slcberheltstrait in Moabit bot ursprüaa· 
Ueh Plats fl1r 7:1 Hö.IUi.D.ge und wunle !Qr 6,5 
Millionen DM im J anuar 1980 lerUggeatellt. Der 
Trakt war e!genUicb filr die Aulaahme terro
ristischer Straftiter gedacht. wunle sp&ter aber 
angeslchts der gerlogen Belegu.ag auch lilr 
andere Gefangene genutzt. Seit I~ wurden 
dort auch .bocbgAdig" Ausbnlcbn-erdachtlge 
u.ad s.sena.oate Vollzuasatörer untertrebracbt. 

bb 
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Der Hunger ist 
ln Tegel vergeht kaum ein Tag, an 
dem über die miese ~alität der 
Mahlzeiten nicht gemeckert wird; bei 
mehr als 1000 Gefangenen bleibt das 
eben nicht aus. Mal ist es die Zu
bereitW1g in der Küche, die beklagt 
wird, ein andermal ist es der Speise
plan. Die Geschmäcker sind verschie
den, das Essen ist dasselbe. Alter
nativen gibt es nicht, höchstens eine 
andere Kostform, aber die ist dann 
auch nicht besser. Wem es nicht 
schmeckt. der muß halt verzichten, 
W1d verzichtet wird oft. 

Frühstück 

Der Verzicht fängt schon mal beim 
Frühstück an. ln der JVA Tegel wird 
schon seit Jahren morgens kein Früh
stück mehr ausgegeben. Dafür wird 
jeweils am Nachmittag des Vortages 
ein "erweitertes Abendbrot" verteilt. 
lm Klartext heißt das: jeder Gefan
gene ( Normalkost) bekommt einen 
Würfel "lmpe", das sind 30 Gramm 
margarineähnliches Pflanzenfett, und 
drei bis vier Scheiben Brot extra für 
das Frühstück am nächsten Morgen. 
Diese Verfahrensweise entspricht nicht 
der VerpflegW1gsordnW1g des Landes 
Bedin, in der es heißt: "Das in Schei
ben geschnittene Brot ist morgens 
W1d abends auszugeben". Der Belag 
ftirs Frühstücksbrot wird ebenfalls am 
Nachmittag mit ausgeteilt. Nur ist 
allgemein nicht bekannt, an welchen 
Tagen dies geschieht, weil der Belag 
zumeist kaum fürs Abendbrot reicht . . 

Diese RegelW1g mit dem Frühstück ist 
für die Anstaltsküche sehr praktisch. 
Wenn es morgens kein Frühstück mehr 
gibt, braucht die Küche keinen Tee 
oder Kaffee-Ersatz auszugeben. Dabei 
steht in der VerpflegungsordnW1g, 
daß jedem Gefangenen morgens ein 
halber Liter Getränk zusteht; und 
weiter, daß es sich dabei um Kaffee
Ersatz handelt, an Stelle dessen aber 
auch Tee und an Sonn- und Feier
tagen Kakao ausgegeben werden kann. 
Solche "OrdnW1gswidrigkeiten" steckt 
man in Tegel mi.t links weg. 

Jedenfalls muß man als Gefangener 
auf das morgendliche Getränk immer 
zv.rei Wochen warten: AUe lL Tage 
gtbt es sonntags Kakao. Der Voll
ständigkeit halber sei noch erwähnt, 
daß alle 1& Tage - im \oJechsel mit 
dem großen "Kakaofest" - ein Glas 
Kunsthonig, Nougatcreme oder Billig
KonfitUre verteilt wird. Das muß für 
zwei Wochen reichen. 

22 'der lichtblick' 

Dadurch, daß das sogenannte Früh
stUck am Abend vorher gleich mit
verteilt wird. sieht es morgens damit 
immer sehr traurig aus. Nicht jeder 
Gefangene ist in der Lage, sich seine 
Ration so einzuteilen, wie es der 
Verpflegungsplan vorsieht. Wenn es 
mit tags "nichts Vernünftiges zu essen" 
gibt, was öfter vorkommt, wird das 
"Frühstückchen" abends gleich mit 
aufgegessen. Und selbst dann ver-

spüren verschiedene Gefangene noch 
Hunger. Besonders die, die tagsüber 
Schwerarbeit verrichten, zum Beispiel 
in der Schlosserei oder auf dem Bau. 
ln l verschiedenen Vollzugsanstalten im 
Bundesgebiet ist es üblich, den arbei
tenden Gefangenen ein zweites Früh
stück zu geben. Darüber sollte man 
in Berlin auch einmal nachdenken. 

Abschließend zum Thema FrühstUck 
noch eine Bemerkung: Als man damals 
dieses Frühstück-am-Vormittag-ver
teilen eingeführt hat, ist ganz ver
gessen vtorden, den Gefangen-en Brot
kästen oder andere Behältnisse zur 
Verfügung zustellen, um das Brot 
frischzuhalten. Denn schließlich hat 
wohl jeder Gefangene ein Recht auf 
frisches Brot zum Frühstück. Wo man 
doch so sehr darum bemüht ist, das 
Leben im Vollzug der Außenwelt an
zugleichen, sollte man das Versäumte 
schleunigst nac hholen. 

Mittagess~n 

Es ist allgemein und über die Tegeler 
Mauem hinaus bekannt, daß das 
t.üttagessen "nicht so besonders" ist. 
Weniger bekannt ist, daß die Kost
form V ( Diabetiker) recht gut ist, 
weil sie in kleinen Mengen und von 
belionders ausgebildeten Köchen her
gestellt wird. Hoffentlich irren sich 
die Herren Anstalts- und Wtrtschafts
leiter nicht in der Kostform bei ihren 
täglichen Proben - oder lassen sich 
irren ... ? Denn für viele Gefangene 
ist es immer wieder verwunderlich, 
wie das "Zeug", das in den Teil
anstalten angeliefert wird, W1bean
standet durch diese Kostprobenkon
trolle gekommen ist . Vielleicht wäre 
es für diese Herren mal eine ganz 
interessante Erfahrung, sich ein 
zweites Mal eine Probe geben zu 
lassen. Allerdings auf der Station 
einer Teilanstalt ... 

Die WirtschaftsverwaltW1g ist auch 
zuständig für den Einkauf derLebens
mittel W1d maßgeblich beteiligt an 
der Ausgestaltung der Speisepläne. 
\'las den Einkauf der Waren angeht, 
so dürfte hinsichtlich der ~alität 
kaum jemand Einwände haben. Der 
Leiter der \t/irtschaftsabteilW1g ist 
stets darum bemüht, ir:1 Rahmen der 
Möglichkeiten das Beste einzukaufen. 
Es ist eben nur "bedauerlich", wie 
diese Sachen zum Teil in der Küche 
"verarbeitet" werden. 

Bei der Zusammenstellung der Speisen 
W1d Speisepläne sollten sich Küche 
und WirtschaftsverwaltW1g im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten verschiedene Än
derungen überlegen. Kritik ist in fol
genden Punkten zu üben: 

- Die Speisepläne enthalten keine 
Mengenangaben. 

- Es gibt zu selten Reis, Nudeln oder 
modifizierte Kartoffelprodukte . Die 
fast täglichen Salzkartoffeln kann 
schon keiner mehr sehen. 

- Wenn es mal Nudeln gibt, dann oft 
Nudelmatsch. 

- Es gibt keine frischen Salate. 

- Frischwaren kommen überhaupt zu 
kurz. Statt dessen wird zu viel 
Trocken-, Gefrier-, Dosen- und 
rnstantkost verwendet. 

- Gemüse und/oder Kartoffeln werden 
oft versalzen oder verkocht. 
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der beste Koch 
- Gewürze werden zu spartanisch ver

wendet. Deswegen sollten Gewürze 
grundsätzlich an die Gefangenen 
verteilt werden. Bisher muß jeder 
in den sauren Apfel beißen und für 
teures Geld Gewürz-Minipackungen 
über den Einkauf beziehen, damit 
er mit dem Essen überhaupt irgend
wie klarkommt. 

Die Fleischeinwaage bei Eintopfge
richten ist praktisch gleich null. 
Das liegt wohl auch an dem System, 
wie Eintopfgerichte verteilt werden. 
So kommt es vor, daß die meisten 
Gefangenen gar kein Fleisch in 
ihrer Schüssel vorfinden, wenige 
andere dafür mehr. Hier sollte er
wogen werden, jedem Gefangenen 
eine Wurst (keine Büchsenwurst!) 
zuzuteilen. 

- Ungewöhnliche Konstellationen von 
Nahrungsmitteln zu "Tagesmenüs", 
z. B. Kartoffeln, gebratene Leber 
mit Rotkohl (?) , oder z. B. Kartof
feln, Blumenkohl oder Schwarzwur
zeln in Mehlsoße, 2 rohe oder ge
kochte Eier. Das kann man zwar 
essen, ist aber kaum geeignet, 
Appetit zu machen oder Freude 
beim Essen aufkommen zu lassen. 

Was die "Menügestaltung" betrifft, 
ist die Küche offensichtlich nicht 
lernfähig! Sie wiederholt ihre Fehler 
immer wieder, und zwar: 

Immer wenn es z. B. Seeaal gibt, geht 
rund die Hälfte, von manchen Statio
nen noch mehr, ungegessen zur 
Küche zurück. Bei Fischragout, Salz
heringen, Lungenhaschee und Leber
ragout ist es nicht viel anders. Das 
sind alles Gerichte, die ziemlich "zu
gerichtet'' bei den Gefangenen an
kommen und verständlichen.,eise vom 
übeooegenden Teil verschmäht wer
den. Bedenkt man, daß einige wenige 
Gefangene bei solchen Gelegenheiten 
zwei, drei oder noch mehr Portionen 
nehmen, weil so viel übrigb1eibt, und 
dann trotzdem noch rund die Hälfte 
zur; Küche zurückgeht, kann damit 
irgend etwas nicht stimmen! Trotzdem 
kann man darauf warten, daß es vier 
oder sechs Wochen später wieder so 
etwas gibt. 

Außerdem wäre noch zu erwähnen, 
daß täglich zwischen 100 und 300 
Liter Kartoffeln den \'leg in die Ver
wertung antreten. 

Und dann wäre da noch ein Punkt, 
der die Ausgabe der Mahlzeiten be
trifft: ... heißt es doch auf Seite 6 
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Nr. 12, Abs. 3 der Verpflegungsord
nung: die mit der Ausgabe betreuten 
Aufsichtskräfte (hier Stationsbeamte 
-red.-) teilen die Speisen an die 
Gefangenen aus. Sie können sich 
dazu der Mithilfe von Gefangenen 
bedienen; diesen darf jedoch die 
Ausgabe nicht selbständig überlassen 
werden. 

Gegen diese (Dienst- )Vorschrift wird 
in der }VA Tegel täglich vielfach 
verstoßen. Denn diese Vorschrift ein
zuhalten, ist schon von der Personal
situation gar nicht möglich. Teilweise 
muß ein Beamter gleichzeitig zwei, 
manchmal drei Stationen versorgen, 
bzw., was in diesem Falle richtiger 

ist, die Versorgung überwachen. Wenn 
er dann aber "gleichzeitig" im 
Beamtenraum sitzt, Post verteilt, 
Gespräche mi.t Gefangenen führt und 
Anträge entgegennimmt, kann keine 
Rede mehr sein vom Einhalten der 
Vorschriften. 

Abendbrot 

Das Abendbrot ist dürftig: Vier bis 
fünf Scheiben Brot, ein Würfel "lmpe" 
und eigentlich immer zu wenig Belag 
oder Beilagen wie z . B. eine Tomate, 
ein Stückehen Gurke oder ein Ei. 
Getränke gibt es auch abends nicht, 
jedenfalls nicht r:-egelmäßig. Etwa 
einmal im Monat wird ein halber Liter 
Milch verteilt, und ungefähr alle zwei 
\vochen gibt es eine Wassersuppe aus 
Milchpulver und Geschmacksstoffen 
oder sogenannte Kaltschale, ein 
Wasser-Mix mit lnstant- Fruchtpulver. 
Ansonsten tut sich nichts. Zwar; 
schreibt die Verpflegungsordnung 
ebenso wie morgens "1/2 Liter Ge
tränk" vor; doch diese Vorschrift 
wird großzügig übersehen. 

Andererseits werden Kaffee- Ersatz 
(morgens) sowie Tee und Zucker 
(abends) in den aushängenden Speise
plänen täglich aufgeführt . Das muß 
auch so sein: Bei Prüfungen durch 
die Aufsichtsbehörden und bei even
tuellen Führungen von Außenstehen
den (ähnlich einem Zoo- Besuch), 
machen sich solche Vorzeige-Pläne 
recht gut. Und in bürokratischen 
Dingen war man in Deutschland schon 
immer etwas genauer. Seltsam nur, 
daß bei all dieser Genauigkeit regel
mäßig vergessen wird, die jeweiligen 
Mengenangaben - besonders derfesten 
Nahrung - in die Speisepläne einzu
tragen. 

Doch zurück zur "festen Nahrung". 
Um nach getaner Arbeit satt zu wer
den, muß man mehr als nur zwei oder 
drei Scheiben Brot essen. Nur: für:
mehr reicht der Belag in der Regel 
nicht aus. So ist man mehr oder 
weniger gezwungen, das Brot mit 
"lmpe" (Marke "Lindia") pur zu 
essen. Das ist etwas ganz fürchter
liches. Denn diese "lmpe" schmeckt, 
pur aufs Br:-ot gestrichen, zum "Gän
sehaut- kriegen" und ist bestenfalls 
als Bratenfett geeignet. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen Um
frage unter den Gefangenen. 
Deswegen wird das Brot auch sehr 
oft trocken gekaut. 
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lm Vergleich mit anderen handels
üblichen und durchschnittlich teuren 
Margarinesorten weist diese "Impe" 
einen gleichen bis höheren Anteil an 
Vitaminen auf. Und nur darauf scheint 
es den "Nährwert.:..Tabellen-Bürokra
ten" anzukommen. Hauptsache, die 
Tabellen sind in Ordnung! Da die 
Tabellenmacher offenbar davon aus
gehen, daß die Gefangenen nur für 
etwa die Hälfte ihrer abendlichen 
Menge an Brotscheiben Belag zur 
Verfügung haben (zu haben brau
chen!), muß um so ernsthafter envo
gen werden, die bisher verabreichte 
"lmpe" durch eine vernünftige Pflan
zenmargarine zu ersetzen. 

Bei aller Kritik auch mal ein Lob: 
Die - hauptsächlich drei - in der 
Anstalt hergestellten Brotsorten sind 
von guter Qualität und nach der vor
herrschenden Meinung geschmacklich 
"in Ordnung". Einzig an Abwechslung 
fehlt es ein bißchen. Es sollte nicht 
nur alle vier bis sechs Wochen Bröt
chen oder Rosinenbrot geben, und 
man sollte auch mal das Experiment 
wagen und Zwiebelbrot u. ä. backen. 

So weit zum Verständnis der Verant
wortlichen in Tegel für eine ausrei
chende und gesunde Ernährung. Doch 
die Wurzeln allen Übels sitzen tiefer, 
bzw. ein paar Etagen höher. Einige 
haben \vir ausgegraben, unter die 
Lupe genommen und im nachfolgenden 
zusammengefaßt. 

Wurzeln des Ubels 

Die Ernährung der Gefangenen ist 
Ländersache. Aufgrund des unzurei
chenden Regelungsgehalts des Straf
vollzugsgesetzes haben die Justizver
waltungen der Länder Verpflegungs- · 
ordnungen erlassen und die Höhe der 
jeweiligen Verpflegungssätze bestimmt. 
Berlin, so wissen die Verantwortlichen 
für den Strafvollzug zu .berichten, 
stellt den Rest der Republik in den 
Schatten. Mit Verpflegungssätzen von 
zur Zeit 5,90 DM für Gesundenkost 
und 6,50 DM für diätische und Son
derkostformen sei eine ausreichende 
Ernährung gewährleistet. Davon kön
nen bundesdeutsche Anstalten nur 
träumen. An dem Argument, daß ein 
Polizei-Schäferhund einen höheren 
Verpflegungssat z hat, daran hat sich 
bis heute niemand gestört. Schließ
lich ist das ja auch ein Hund! 

Zwar liegen die Lebensmittelpreise in 
Berlin um einiges höher als im Bun
desgebiet, aber das ist nicht das 
Wesentliche. Vielmehr fällt ins Gewicht, 
daß der preisgünstige Einkauf in um
liegenden landwirtschaftlichen Betrie
ben flachfällt, wie das vielfach von 
west_deutschen Anstalten praktiziert 
wird. Damit ist das Argument mit den 
höheren Verpflegungssätzen schon 
nicht mehr viel \vert. Und der Rest 
ist eine Sache des guten Willens. Wie 
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gut dieser Wille in Berlin ist, zeigt 
sich im folgenden: 

Der Berliner Strafvollzug leistet sich 
den fragwürdigen Luxus, einen eigenen 
landwirtschaftlichen Betrieb zu unter
halten. Das ist absolut pr~iswert . 
Denn hier pflanzen, pflegen und ern
ten Gefangene - für einen Hunger
lohn' Die JVA Düppel hat Felder zum 
Obst- und Gemüseanbau von einer 
beachtlichen Größe . Damit könnte 
sicherlich ein Großteil, wenn nicht 
sogar der gesamte jahresbedarf an 
Frischgemüse für den Berliner Straf
vollzug gedeckt werden. Die dort 
produzierten Erzeugnisse werden je
doch auf dem freien Markt verkauft. 

Es ist ja auch viel sinnvoller, mit dem 
Erlös wieder Verpflegungssätze zu 
finanzieren, damit die Wirtschafts
verwaltungen der einzelnen Berliner 
Strafanstalten davon Trocken- , Ge
frier- und Dosengemüse kaufen 
können. Wirklich gut überlegt! 

Ov s"llie$1 edt.t 
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Ein weiterer Punkt ist der Deal mit 
dem Brot. Die JVA Tegel hat eine ei
gene Bäckerei. Von hier aus wird der 
gesamte Berliner Strafvollzug ver
sorgt, also gut 3000 Gefangene und 
ein paar Beamte. Das dafür erforder
liche Mehl und Korn wird von einer 
westdeutschen Mühle gekauft, mit 
Spezial-LK\Ys angeliefert und in den 
anstaltseigenen Silo gepumpt.· Bei den 
Mengen, die in Tegel verbacken wer
den (schätzungsweise 50 Tonnen im 
Monat ), lassen sich günstige Kondi
tionen erzielen. Nun soll man aber 
nicht denken, daß sich das günstig 
auf die Verpflegungssätze auswirkt. 
Im Gegenteil: Ein nach unklaren 
Kriterien errechneter sogenannter 
Gestehungspreis macht das Brot für 
den Gefangenen teurer, als wenn die 
Anstalt das Brot als Fertigprodukt 
von einer Großbäckerei beziehen 
würde. 
Nun zur Verpflegungsordnung des 
Landes Berlin. Meiner Meinung nach 
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ein Machwerk mit dem Gütesiegel 
"extra beknackt". Bei der Lektüre 
dieser Verpflegungsordnung bekam ich 
den Eindruck vermittelt, eine Gruppe 
praxisfremder Bürokraten war mit 
ihrer Ausgestaltung beschäftigt. Alle 
Lebensmittel und Lebensmittelarten 
sind als Regel- oder Höchstmengen 
angegeben; praktisch jeder Krümel 
Zucker ist vorgeschrieben. Nach 
Brennwerttabellen erstellte Nahrungs
mitteltabellen dominieren, geschmack
liche Aspekte werden nicht berück
sichtigt. Lediglich die schmackhafte 
Z1..1bereitung der Speisen, die im 
Rahmen der Vorschriften von derWirt
schaftsverwaltung besorgt werden 
können, ist vorgeschrieben: Auf rich
tiges Würzen ist zu achten. 

Nur, die Geschmäcker sind verschie
den; das Essen ist dasselbe. Alter
natiyen gibt es nicht, höchstens eine 
andere Kostform ("Fleischlos"), aber 
die ist dann auch nicht besser; und 
vor allem: man kann sie auch nicht 
täglich wechseln, nach Geschmack 
oder Bedarf. Man kann sich nur ein
mal für diese oder jene Kostform 
entscheiden. Da ein (arbeitender) 
Mensch aber gewisse Mengen an Nähr
stoffen braucht, kommt diese Form 
der Verpflegung einer Art Zwangs
ernährung - zuwider dem Geschmack 
- gleich. Wer lange Zeit inhaftiert 
ist, kann Gefängniskost schon nicht 
mehr sehen. Böse Zungen behaupten 
ja, Redensarten wie "friß oder stirb" 
oder "der Hunger ist der beste Koch" 
hätten bei dem Entwurf dieser Ver
pflegungsordnung Pate gestanden. 

Ferner ist zu beklagen, daß diese 
Verpflegungsordnung von Kann- und 
Darf-Vorschriften nur so strotzt. So 
heißt es darin z. B. : an den Gefan
genen darf sonntags ein viertel Liter 
Süßspeise (oder rote Beete, Kürbis 

"Spielend" die Entlassung vor
bereiten - auf der Grund
lage von Selbsterfahrung 
Mit dieser Gruppe möchten wir beson
ders die Personen ansprechen, die 
neugierig sind, sich selbst genauer 
kennenzulernen. 

Ziel dieser Gruppenarbeit ist, Verhal
tensweisen, die uns im Umgang und im 
Zusammenleben mit anderen behindern, 
und die gegebenenfalls zur Straffäl
ligkeit geführt haben, zu erkennen, 
zu überdenken und neue Verhaltens
weisen zu erproben. Um dies zu er
reichen, wollen wir typische Lebens
situationen darstellen und spielerisch 
Neues ausprobieren. 

Voraussetzung ist, daß Sie Bereit
schaft, Interesse und Mut mitbringen, 
sich auf das Spielen einzulassen. 

usw. ) unter Anrechnung der festge
setzten Höchstmengen der verwen
deten Lebensmittelarten ausgegeben 
werden. Oder: die Regelmenge von 
wöchentlich 500 Gramm (!) Frischobst 
darf nur bei ungünstiger Sortierung 
um 100 Gramm überschrittenwerden .. . 

Und in diesem Stil geht es weiter. 
Alles ist in Höchstmengen angegeben 
und recht knapp gehalten, besonders 
Fleisch, Wurst und Käse. Dafür spart 
man nicht mit Grundnahrungsmitteln, 
also Brot und Kartoffeln. Liegt der 
Pro- Kopf-Verbrauch an Kartoffeln im 
Bundesdurchschnitt jährlich bei 77,7 
kg (Angaben des Statistischen Lan
desamtes für das Jahr 1986), so gehen 
die Tabellenmacher in der Justizver
waltung von einem Bedarf von rund 
300 kg pro Gefangenen aus (wöchent
liche Regelmenge 6000 Gramm, Höchst
menge 7000 Gramm)! Das sagt schon 
sehr viel. Besonders, wie "abwechs
lungsreich" die Gefängniskost wirklich 
ist. 

Dies widerspricht jedoch dem Anglei
chungsgrundsatz, nachdem die Bekö
stigung zum einen an die Verhältnisse 
außerhalb der Anstalt angeglichen 
werden soll und zum anderen kein 

Strafübel darstellen darf ( vgl. Kom
mentare zum Strafvollzugsge.setz: 
Callies!Müller-Dietz; Schwind/Böhm, 
Romkopf; AK, Feest) . Doch scheinbar 
hält man mehr von Tabellen als von 
Korrunentaren - und auch mehr als 
von Angteichung. Unter diesen Um
ständen ist es nicht weiter verwun
derlich, daß die Verpflegungsordnung 
nicht jedermann zugänglich ist und 
hier in Tegel - und anderswo - ähn
lich einer Verschlußsache behandelt 
wird. 

Die Wirtschaftsverwaltungen der ein
zelnen Anstalten sind mit dieser Ver
pflegungsordnung gewiß nicht glück
lich, Sie müssen das Kunststück voll
bringen, zwischen den begrenzten 
Mitteln einerseits und den festgeleg
ten Regel- und Höchstmengen ande
rerseits einen gangbaren Weg zu fin
den, um die Gefangenen halbwegs zu
friedenzustellen . Doch mit dem, was 
sich mit den gegenwärtigen Mitteln 
"bewerkstelligen" läßt, können sich 
die Gefangenen nicht zufrieden geben, 
zumal sie wegen ihres außerordentlich 
geringen Verdienstes auf die Ernäh
rung durch die Anstalten angewiesen 
sind. Die Wirtschaftsverwaltungen sit
zen quasi zwischen den Stühlen. Sie 
werden nicht selten mit einer regel
rechten Flut von Beschwerden über 
die "Schmalspurkost" konfrontiert. 
Senatsverwaltung, Abgeordnetenhaus 
und/oder Petitionsausschuß wären hier 
wohl die richtigen Adressaten. 

Bleibt zu resümieren: 

Das Essen ist insgesamt miserabel. 
Es gibt kaum Getränke. Aber es gibt 
in jeder Zelle einen Wasserhahn, und 
- die Kartoffeln mal außer acht ge
lassen - es gibt gutes Brot. 

Die Deutschen halten an Traditionen 
fest. - awo-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE IN BERLIN 
Wir stellen uns vor, daß in dieser 
Gruppe nicht lange geredet wird. 

Die ersten drei Gruppensitzungen sind 
dazu gedacht, die Art dieser Arbeits
form kennenzulemen. Danach kann 
jeder für sich entscheiden, ob er 
weiter an der Gruppe teilnehmen 
möchte. Teilnehmen können alle In
haftierten, die urlaubsfähig sind und 
die Ausgangsgenehmigung der Haft
anstalt erhalten. 

Wenn sich die Gruppe gebildet hat, 
werden . keine neuen Personen mehr 
aufgenommen. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an uns oder Ihre(n) Gruppenleitedin), 
damit wir ein Vorgespräch hier in der 
Beratungsstelle vereinbaren können. 

Gruppenleitung: Renate Fricke 
Gisela Krüger 

Gruppenzeit: jeweils montags von 
17 Uhr bis 19.30 Uhr 

Gruppenort: Zentrale Beratungs
stelle der freien 
Straffälligenhilfe 
Bundesallee 42 
(U-Bahnhof Berliner 
Straße) 
1 000 Berlin 31 

Teilnehmerzahl: · höchstens 10, wenig
stens 6 Personen 

Gruppendauer: 10 Sitzungen 

Gruppenbeginn: 19.9 .1988 
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Angleichung an 
die Außenwelt? 
Bereits zum zweiten Male innerhalb 
dieses Jahres ist es in der ]VA Tegel 
zu gravierenden Veränderungen im 
Tagesablauf gekommen. Nachdem An
fang Februar die Arbeitszeit der 
Gefangenen ohne Lohnausgleich ver
längert und dafür die Versorgungszeit 
reduziert ·...rorden ist .. . , ist jetzt der 
morgendliche Arbeitsbeginn um 30 
Minuten von bisher 7.40 auf jetzt 
7.10 Uhr vorverlegt worden. Diese 
Maßnahme ist seit dem 4. Juli \vi.rk
sam. Auch dieses Mal sind erneut 
gleichzeitig Versorgungszeiten redu
ziert und damit notwendige Freiräume 
eingeschränkt worden. In beiden 
Fällen hat die Senatsverwaltung für 
Justiz laut Tagespresse mit einer 
'' Angleichung an die Lebensverhält
nisse außerhalb der Anstalt" argu
mentiert und sonst nicht vi.el 
gesagt. 

Zuletzt wurde dann davon gesprochen, 
daß "diese Chance, das Arbeitsleben 
in der Anstalt verstärkt an den Ver
hältnissen in Freiheit auszurichten" , 
nicht vertan werden durfte ("zur 
Sache", Juli 1988). Allerdings hat 
man auch in diesem "Mitteilungsblatt" 
vergessen zu erwähnen, daß es 
gleichzeitig Repressionen im Versor
gungs- und im Freizeitbereich der 
Gefangenen gegeben hat. 

Das ist nicht weiter verwunderlich. 
Schließlich - hätte man sonst - wenn 
auch indirekt - einräumen müssen, 
dem gesetzlichen Auftrag, nicht nur 
die Arbeits- sondern auch die Le
bensverhältnisse der Außenwelt anzu
gleichen, zuwiderzuhandeln. 

So sieht die "Angleichung" aus: 

Der morgendliche Zellenaufschluß ist 
nicht wie der ArbeitsbelSinn um 30 
Minuten vorver-legt worden, sondern 
nur um 10 Minuten von 6.45 auf 6.35 
Uhr; und selbst das ist mehr Theorie 
als Praxis: Bis die letzten Gefangenen 
ausgeschlossen sind, ist es 6 .f.O bis 
6.45 Uhr. Damit ist die morgendliche 
Versorgungszeit keine Versorgungszeit 
mehr, sondern nur noch eine Farce 
oder ein bitterer Lacher! 

Sicherlich sind die Verzögerungen 
beim Aufschluß der Zellen - zumin
dest teilweise - auf den akuten Per
sonalmangel im allgemeinen Vollzugs
dienst zurückzuführen. Denn- es ist 
keine Seltenheit, daß ein Beamter 
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zwei oder drei Stationen zu versor
gen hat. Doch dieser Personalmangel 
ist keine Erklärung dafür, daß der 
Aufschluß erst ab 6.35 Uhr beginnt. 

Die Beamten, die um 6 Uhr ihren 
Dienst antreten und die Schicht bis 
um 9.18 Uhr übernommen haben müs
sen, könnten dann unverzüglich mit 
dem Aufschluß beginnen. Statt rum
zusitzen und bloß anwesend zu sein. 
Oder schlüsselklappernd über die 
Flure zu laufen. Selbst den meisten 
Beamten ist es unverständlich, warum 
sie nicht früher aufschließen dürfen. 

Schon bevor die so wichtigen Minuten 
am Morgen ersatzlos gestrichen wur
den, war die Zeit - 55 Minuten vom 
Zellenaufschluß bis zum Ausrücken 
zur Arbeit - ziemlich knapp. Jetzt 
ist nur noch Chaos angesagt. Bis die 
"Heule " zum Arbeitsausrücken auf
fordert (übrigens immer sehr pünkt
lich, ganz anders als beim Auf
schluß ... ), bleiben den Gefangenen 
theoretisch 35 und praktisch 25 bis 
30 Minuten Zeit, um: 

1 . warmes 
holen 
Wasser 
Hälfte 
nicht), 

Wasser zum Rasieren zu 
(Steckdosen und warmes 
gibt es in mehr als der 
aller Zellen noch immer 
sich zu \'Iaschen und zu 

rasieren; 

2. sich anzuziehen; 

3. heißes Wasser zu holen für Kaffee 
oder zum Tee kochen (bei einem 
5-Liter-Boiler für rund 25 Leute 
allein eine Unmöglichkeit, und 
Getränke gibt es morgens nicht) ; 

4 . zu frühstücken (in den Arbeits
betrieben ist das nicht möglich, 
weil erstens die Betriebsleiter 
Pünktlichkeit und unverzügliche 
Arbeitsaufnahme erwarten, und 
zweitens, weil nicht in allen Be
trieben entsprechende Räumlich
keiten zur Verfügung stehen); 

5. und schließlich beinhaltet die 
halbe Stunde auch die medizi
nische Versorgungszeit : Wer sich 
eine ärztliche Verordnung abholen 
will, mal "schnell zur Bestrahlung" 
oder zur Blutentnahme muß, oder 
wer sich aus anderen Gründen all
morgendlich in der Arztgeschäfts
stelle einzufinden hat, z. B. weil 
er Diabetiker ist und seine Insulin
spritze braucht, den trifft diese 
Neuregelung besonders hart : Er 
kann im Prinzip alle andere völlig 
"vergessen" . 

Zwar muß nicht jeder Arbeiter 
morgens zur Arztgeschäftsstelle. Aber 
auch ohne diesen " Ausflug" ist das 
"Restprogramm" nicht zu schaffen. 
Das leuchtet jedem Schulkind ein. 
Nun haben aber nicht Schulkinder 
diese Regelung geschaffen; und gerade 
das ist das Bedenkliche daran. 

Auch bei der Versorgungszeit am 
Nachmittag hat man erneut den Rot
stift angesetzt. Dieses Mal "nur" 5 
Minuten. \Vlr erinnern uns an den 1. 
Februar des Jahres: Damals ist diese 
Versorgungszeit von 45 auf 35 Minu
ten reduziert worden; jetzt, nach 
lokrafttreten der letzten Maßnahme, 
sind nur noch 30 Minuten übrigge
blieben. Um ausreichend Zeit zur 
Verfügung zu haben, die Belange 
des Nachmittags zu regeln, z . B. um 
duschen zu gehen, zur Bücherei, zum 
Gruppenleiter, zum Pfarrer, zum Sani, 
um heißes Wasser zu holen, und, und, 
und .. . , also um diese Dinge alle 
regeln zu können, müssen die Ge fan
genen auf einen Teil ihrer Freistunde 
verzichten! 

Und warum? Damit sie bis zu 75 
Minuten zwecks Zählung eingeschlos
sen werden können, einem Vorgang , 
der in 15 Minuten zu bewältigen ist. 
So ein Blödsinn! 

lch muß ganz ehrlich sagen, daß ich 
den Gedankengängen der Verantwort
lichen nicht mehr zu folgen vermag. 
Wenn solche Maßnahmen zum soge
nannten "Angleichungsprogramm" ge
hören, dann möchte ich wissen, an 
welches Zeitalter hier was ange
glichen werden soll. Wäre ich ein 
Zyniker und nicht betroffen, ich 
würde applaudieren. 

-awo-
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Einkauf in Tegel 
Auf den Tagespreislisten für den Mo
nat August hatte der für den Tege
ler Einkauf zuständige Lieferant be
kanntgegeben, daß der zweite 
Frischwareneinkauf für den Abrech
nungsmonat August erst am 13. Sep
tember erfolgen kann. Betroffen 
davon sind die Teilanstalten 11, lll 
und VI. 

Es ist ja sehr schön, daß der Händler 
die Gefangenen über seinen Urlaub 
infonniert, doch was haben sie damit 
zu tun? Schließlich ist es Sache der 
Anstalt dafür zu sorgen, daß der Ein
kauf vernünftig geplant und auch 
durchgeführt \vi.rd.. Nun ist es aber 
so, daß der Einkauf wegen dieses Ur
laubs im August zügiger abge\vi.ckelt 
wurde als sonst üblich, und daß es 
im September - vor dem 13. läuft 
nichts - zu Verzögerungen kommen 
wird. Infolgedessen liegen fast 
sechs Wochen z\vi.schen den einzelnen 
Lieferungen, und in der Woche vor 
dem September-Einkauf \vi.rd es si
cherlich zu gravierenden Engpässen 
kommen. Die Anstaltsleitung findet 
das wohl ganz in Ordnung so? Sie 
brauchen sich ja auch nicht für fünf 
bis sechs Wochen im voraus zu be
vorraten. 

Gefangene haben einen geringen Ver
dienst und können sich damit keine 
größeren Vorräte anschaffen. Des
wegen sind regelmäßige Lieferungen 
absolut notwendig. Noch besser wäre 
die Wiedereinführung eines Verkaufs
ladens innerhalb der Anstalt. Damit 
könnte man sicherstellen, daß solche 

Unregelmäßigkeiten nicht mehr auf
treten. Außerdem bräuchten die 
Gefangenen nicht i.mmer bis zu vier 
Wochen warten, um das im Vonnonat 
verdiente Geld ausgeben zu können. 

Da auch die Preisgestaltung immer 
noch und zunehmend zu wünschen -
übrigläßt, werden wir demnächst 
einen größeren Bericht zum Thema 
Einkauf bringen. In diesem Zusammen
hang würden wir es begrüßen, wenn 
uns Gefangene über ihre Erfahrungen 
mit dem Einkauf schreiben würden. 
Nur wenn viele Gefangene aktiv 
werden, wird sich vielleicht et\vas 
erreichen lassen. - awo-
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Kalbfleisch für alle 
F1eischerzeugnisse stehen in der )VA 
Tegel auf der Raritätenliste. Auch 
wenn die Speisepläne mehnnals wö
chentlich Gerichte mit F1eischbeilage 
oder -einlage ankündigen, so sind die 
F1eischmengen, die letztlich auf den 
Tellern der Gefangenen landen, gera
dezu lächerlich. 

Besonders selten sind Kalbfleisch
erzeugnisse. Nonnalerweise \vi.rd die
ses Fleisch nur oder fast nur a.n Ge
fangene mit diätischen Kostfennen 
ausgegeben. Anders war das am 
Sonntag, dem 14. August 1988. Nach
dem in jüngster Zeit der Kälber
mast-Skandal für Schlagzeilen in den 
Medien und für Warnungen aus den 
Verbraucherzentralen gesorgt hatte, 
~ab es in Tegel Kalbfleisch für alle. 
Wahrscheinlich hängt das damit zu
sammen, daß der ernährungsbewußte 
Bürger in der Außenwelt momentan 
kein oder kaum Kalbfleisch ißt und 
K~lbfleisch deswegen besonders gün
stig zu haben ist. 

Ebenfalls zu beklagen ist der geringe 
Anteil an frischen Obst- und Gemüse-

sorten in der ]VA Tegel. Man ist 
zwar bemüht, die festgelegten Min
destmengen auszugeben, aber im 
Zweifelsfall greift man doch lieber 
auf Dosen- , Gefrier- oder Trocken
futter zurück. Das war schon mal 
anders. Erinnern wir uns an Tscher
nobyl: Damals warnten die Verbrau
cher vor dem Verzehr von bestimmtem 
Obst- und Gemüsesorten, im beson
deren Blattgemüse. Und \vi.e der 
Zufall halt im Leben so spielt, gab 
es in Tegel mehr Frischware als üb
lich 

Ich könnte mir durchaus vorstellen, 
daß man es damals zutiefst bedauert 
hat, daß - nicht \vi.e in südlichen 
Ländern im Strafvollzug üblich 
keine Weine an die Gefangenen ver
teilt werden dürfen. Möglicherweise 
wäre der Wein in Strömen geflossen, 
nachdem der Glykol- Skandal die Ver
braucher verschreckt hatte. 

Für die 
Beste ... 

Gefangenen eben nur das 

-awo-

Am Rande bemerkt 

Tätige 

Gefangenenhilfe 

Man wirft uns ja immer vor, wir wür
den im Lichtblick selten etwas Posi
tives berichten. Das liegt aber njcht 
daran, daß wir das nicht wollen, 
sondern daran, daß es selten etwas 
Posjtives aus dem Knast zu berichten 
gibt. Heute haben \vi.r aber mal etwas, 
worüber wir berichten können, das 
wirklich erfreulich ist. 

Dem Pfarrer Kietzmann aus der Spah
dauer Wicherngemeinde ist es ge
glückt, für drei Freigänger einen 
Arbeitsplatz zu beschaffen. Der 
Pfarrer, der nebenamtlich die Frei
gängeranstalt Hakenfelde betreut, 
hat nach mehrjährigem Kampf drei 
ABM-Stellen be\vi.lligt bekommen. 

Hartnäckig hat er verhandelt und da
durch drei \vi.chtige Arbeitsplätze für 
Gefangene geschaffen. Die Spandauer 
Gemeindenzuflucht Hadeland und 
Wichern hat damit einen wichtigen 
Beitrag zur Resozialisierung geleistet. 
Anstellungsträger für die drei Gefan
genen ist das Diakonische Werk, das 
auch zu dem Lohn einen gewissen 
Beitrag zuschießt. 

Obwohl es zum Anfang auch innerhalb 
der Gemeinden Widerspruch gegen die 
Beschäftigung der Gefangenen ge
geben hat, hat sich das Ganze in
z\vi.schen gut eingespielt. Die Gemein
den sind mit den neuen Mitarbeitern 
zufrieden. und die Arbeit wird von 
den Gefangenen auch zufriedenstel
lend geleistet. Das beweist nicht 
zuletzt die Kirche der Wiehern
gemeinde, die nun in frischen Farben 
glänzt. 

Ich finde es immer \vi.eder erfreulich, 
wenn die Initiative eines einzelnen 
von solchen Erfolgen gekrönt ist. 
Hier wurde tätige Nächstenliebe vor
geführt und be\vi.esen, daß Gefangene 
auch etwas leisten können. lnz\vi.schen 
sind die Skeptiker verstummt, und es 
bleibt zu hoffen, daß diese drei 
ABM-Stellen eine Dauereinrichtung 
werden. Denn gerade für Gefangene 
ist es besonders schwer, zum Anfang 
eine Arbeitsstelle zu finden . Viele 
Arbeitgeber scheuen doch die ver
meintliche Mehrarbeit, die ein Frei
gänger macht. 

lch wünsche der Gemeinde in der ]VA 
Tegel einen so engagierten Pfarrer 
wie Totila Kietzmann. Aber auf seine 
Bewerbung hat man ja verzichtet. 
Scheinbar vertragen die Tegeler 
Pfarrer keine Kritik. a··h -g -
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Insassenvertretung Haus VI 
Aller Anfang ist schwer. Nach eini
gen Monaten Anlaufzeit bildet sich 
langsam eine lnsassenvertretung. Das 
Interesse ist leider noch gering; nicht 
alle Wohngruppen haben einen Ver
treter aus ihren Reihen gewählt. Wir 
hoffen jedoch, bald komplett zu sein 
und werden bis dahin unser Möglich
stes tun, um das Klima in der TA Vl 
zu verbessern. In dieser Hinsicht gibt 
es viel zu tun. Denn trotz eines 
deutlich besseren Wohnkomforts ge
genüber der "alten" TA I sind viele 
der hier Inhaftierten unzufrieden. 
Woran liegt das? 

Der Bewegungsraum während der 
Freizeit ist weitgehend eingeschränkt. 
Der Arbeit oder dem Schulbesuch 
folgen die Freistunde und dann der 
Einschluß zur Zählung. Gleich danach 
beginnen die Gruppenaktivitä.ten, an 
deren Teilnahme jeder verpflichtet 
ist, bzw. bald verpflichtet sein wird. 
Die Teilnahme an den hier eingefUhr
ten Vollversammlungen der Wohngrup
pen gehört ebenfalls zur Pflicht der 
Insassen. Die einzelnen Etagen sind 
gegeneinander verschlossen, so daß 
Kontakte mit Gefangenen anderer 
Stationen nur während der Freistunde 
möglich sind. Gefangene, die auf 
fremden Stationen angetroffen wer
den, mUssen mit Disziplinarmaßnahmen 
rechnen. 

Kaum ein Gefangener kann einen Sinn 
in dieser Maßnahme erkennen. Ein Ziel 
der Anstaltsleitung, den Drogenhandel 
auf diese Art zu unterbinden, dUrfte 
ein Trugschluß sein. Um den Drogen
konsum einzuschränken oder zu ver
hindern, daß immer mehr Gefangene 

aus Frust zu Haschisch oder Betäu
bungsmitteln greifen, ist etwas mehr 
erforderlich, als nur ein angenehmes 
Ambiente. Die Gefangenen brauchen 
Perspektiven, Hoffnungen für die Zu
kunft, Vollzugslockerungen! Kurz: die 
Bereitschaft bei der "Mitarbeit zur 
Erreichung des Vollzugsziels" muß 
sichtbar Früchte tragen! 

Von einem "behandlungsorientierten 
Wohngruppenvollzug" mit Lehrlings-, 
Schüler- und Drogentherapiestationen 
muß ein deutliches "mehr" an Voll
zugslockerungen erwartet werden 
können. Genau dies trifft hier nicht 
zu. Von den hier durchschnittlich 172 
Inhaftierten erhalten ganze neun 
Regelurlaub; und vier von diesen 
neun Gefangenen kommen noch aus 
den besonders "privilegierten" Dro
genbereichen! Diese geringe ~ote 
von Vollzugslockerungen färbt auch 
auf die Stimmung der Insassen ab 
und läßt das Konzept der TA Vl 
fragwürdig erscheinen. 

Für die TA Vl wurden modernste 
Farbfernsehgeräte angeschafft. Die 
Freude der Insassen über dieses "Ge
schenk" der Anstaltsleitung hielt 
aber nicht lange an; denn kUrzlieh 
wurden für alle Fernsehgeräte 
abschließbare Fernsehschränke instal
liert. So bleiben die Geräte bis 16 
Uhr unter Verschluß. Im Hinblick auf 
die bevorstehende Olympiade war das 
natürlich ein Volltreffer! (?) 

Die hohen Kosten ftir die Farbfern
sehgeräte hätte man sparen können, 
erhielte jeder Gefangene eine Einzel
fernsehgenehmigung. Der Wunsch der 

meisten Gefangenen nach einem eige
nen Fernseher veranlaßte die Insas
senvertretung, eine Umfrage unter den 
Gefangenen der TA VI abzuhalten. 

Die Fragen: Willst Du ein eigenes 
Fernsehgerät? \vürdest Du dafUr 
schon um 20.30 Uhr unter Verschluß 
gehen? 

Das Ergebnis dieser Umfrage Uber
raschte eigentlich nicht: Gut Zwei
drittel der Gefangenen würde l?ei 
einem eigenen Fernsehgerät schon um 
20.30 Uhr unter Verschluß gehen! 
Grund, warum der Wunsch nach einem 
eigenen Fernsehgerät so groß ist, ist 
die individuelle Programmauswahl des 
einzelnen. Es bleibt zu hoffen, daß 
sich auch im Berliner Strafvollzug in 
punkto Fernsehen in Zukunft etwas 
ändert. Einige Bundesländer und das 
Ausland sind darin nicht so kurz
sichtig. Letztendlich profitieren beide 
Seiten davon. 

lm Vordergrund unserer nächsten I.V.
Sitzung wird der monatliche Einkauf 
stehen. In bezug auf Qualität, Preise 
und Auswahl der angebotenen Waren 
wird sicher jeder Gefangene etwas 
auszusetzen haben. Deshalb werden 
wir zur kommenden IV-Sitzung die 
Firma RUhl einladen und hoffen, daß 
etwas Positives für uns dabei heraus
korrvnt. Wir werden über das Ergebnis 
informieren. 

Wir hoffen, daß sich bald in allen 
Teilanstalten Insassenvertreter finden 
werden. 

Bis zum nächsten Mal grüßen Euch 
die l.V.er der TA VI 

Musikgruppe: "The Band after" 
Betr.: Danksagung der ••kleinen" und 

"großen" an die "großen" und 
"kleinen" Mitwirkenden inner
halb der Kulturarbeit der JVA 
Tegel. 

Verehrte Initiatoren, hallo Fans! 

"Es war einmal 'ne Band, 
nicht klein, 
von Kritik beflügelt fiel ihr ein, 
das Equipment könnte besser sein." 

Es hat ja bisher so ausgesehen, daß 
in der Praxis manchmal mehrere Mu
siker über nur einen Verstärker 
spielten, also der technische Bestand 
völlig unzureichend, wi.e auch oft zu 
hören, war. 

Erste Ideen kamen, Eigeninitiativen 
wurden gestartet, Gesprä~he gefUhrt, 
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Vorschläge gemacht, und, und, und ... 
Das dauert hier ja Monate, aber sie 
waren nicht unnütz. Hier an dieser 
Stelle möchten wir die Initiatoren -
Frau In~d lhnen,Herrn Schadenberg, 
Herrn Sauer und Herrn Brauner -
doch auch einmal hervorheben, plus 
der überlangen Geduld, das persön
liche_ Engagement, die Initiative ein
zelner Musiker. 

Hier mal so eine Liste der nach und 
nach erweiterten Technik: 

1 kl. PA = 16- Kanal-Mixer + Multi
cor-Stagebox + kl. Stereo 
Leistungsstufe nebst Kabel 

1300 W Baßanlage 

1 "Marshall" Guitar-Combo Amp. mit 
den dafür notwendigen Kleinverbin-

dungen etc. plus 'ne Menge privater 
Instrumente und Technik einzelner 
Musiker. 

Sicher ist das nicht der "helle Wahn
sinn", aber doch eine deutliche Ver
besserung unserer technischen Aus
rüstung. 

Wir, die Band, hören jetzt einen 
"sauberen Baß", eine "scharfe Gi
tarre" und einen klaren Gesang 

Nochmals VIELEN DANK! 

Die Haus-Band: lngrid Ihnen 
jürgen Gehrt 
Bernhard Fiederling 
Chrts Wolff 
Thomas Borkenhagen 

und im Namen der "alten" ARMAGED
DON-Hasen. 
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Behandlungsvollzug 
Ein Beschluß des Abgeordnetenhauses zeigt Wirkung 

Nun haben es die Gefangenen - vor
erst nur die in der Teilanstalt VI -
schriftlich: Sie werden behandelt, 
zwangsbehandelt. In der Dienstanwei
sung Nr. 26/88 vom 27. Juni 1988 
findet sich folgender Satz hinsicht
lich der Orientierung zur Abwicklung 
von allgemeinen Aufgaben im Bereich 
der TA Vl (§ 161 StVollzG): 17 Uhr, 
ggf. früher, Aufschluß nach der Zäh
lung, allgemeine Freizeit, soweit Ge
fangene nicht zur Teilnahme an den 
Behandlungsangeboten verpflichtet 
sind. 

Ein Teil der Gefangenen wird dieses 
"Angebot" sicher dankend ablehnen. 
lm § 3 StVollzG heißt es: Das Leben 
im Vollzug soll den allgemeinen Le
bensverhältnissen soweit als möglich 
angeglichen werden. 

Unter Berücksichtigung des § 3 Abs. 
1 StVollzG sollte also jeder Gefan
gene die Wahl haben, entweder das 
Behandlungsangebot anzunehmen oder 
es abzulehnen. Hat ein Gefangener 
diese Wahl? Diejenigen Gefangenen, 
die das "Behandlungsangebot" ab
lehnen, werden mit Nachteilen zu 
rechnen haben. Rechtsgrundlage für 
diesen "Behandlungsvollzug" bildet 
ein Beschluß des Senat.s von Berlin 
über die Weiterentwicklung des 
Strafvollzuges in Berlin ( Nr. 152 -
Drs. Nr. 9/2280 und Nr. 9/2432) vom 
31. Januar 1985. Darin hat das Ab
geordnetenhaus von Berlin u. a . fol
gendes beschlossen: 

Vollzugsgestalterische Maßnahmen 

- Beachtung der Strafzwecke auch im 
Vollzug der Freiheitsstrafe 

- Verteilung der Ressourcen auf die
jenigen Gruppen von Gefangenen, 
bei denen eine Behandlung noch 
durchführbar erscheint, mit ande
ren Worten: Ausrichtung des Be
handlungsaufwandes unter Berück
sichtigung der Ressourcen an Be
handlungsbedUrftigke'it und Behand
lungsfähigkeit bzw. -willigkeit 

- Keine oder nur verminderte Frei
heitsvergaben bei mangelnder Ar
beitsbereitschaft 

- Schaffung von Anreizen zur akti
ven Teilnahme der Gefangenen an 
Freizeitprogrammen 

Die beiden ersten der o . g . Punkte 
stehen in einem engen Zusammenhang. 
So meint der Gesetzgeber (hier das 

Abgeordnetenhaus), daß der Straf
zweck, der Vollzug der Freiheits
strafe also, der Vergeltung des be
gangenen Unrechts und generalprä
ventiv dient - der Bestätigung der 
Rechtsordnung. 

Hierzu ist das Bundesverfassungs
gericht allerdings anderer Ansicht. 
Nach Auffassung des BVG ist die 
Aufgabe des Strafvollzuges nicht 
etwa die Bestrafung für eir)e Tat, 
sondern die Erreichung des Vollzugs

,ziels, die Resozialisierung bzw. So-
zialisierung der Inhaftierten. . Dies 
kommt ja auch in § 2 StVollzG - Auf
gaben des Vollzuges - deutlich zum 
Ausdruck. 

Weiter meint der Gesetzgeber, daß 
eine Behandlung für alle Gefangenen 
nicht möglich und notwendig ist. 
Nicht zweckdienlich ist danach eine 
Behandlung für Kurzstrafer, Gefan
gene also, die nicht mehr als ein 
Jahr Freiheitsstrafe zu verbüßen 
haben. Der Gesetzgeber geht weiter
hin davon aus, daß unter der Viel
zahl der Gefangenen mit längeren 
Freiheitsstrafen einige sind, bei 
denen keine Behandlungsbedürftigkeit 
oder - fähigkeit - aus welchen Grün
den auch immer - vorliegt . FUr sol
che Gefangene werden Bereiche vor
gehalten, in denen diesen Umständen 
und den damit einhergehenden Sicher
heitserfordemissen Rechnung getra
gen wird. 

·1m Klartext bedeutet das, daß Ge
fangene, die die Behandlungsangebote 
ablehnen, in Teilanstalten ohne eben 
diesen Angeboten verlegt werden 
können (TA ll, TA llll. ln diesen 
Bereichen wird dann in Zukunft ein 
noch höheres Sicherheitsdenken mit 
alle n damit verbundenen Nachteilen 
für die ~efangenen vorherrschen. 

Die Forderung, bei mangelnder Ar
beitsbereitschaft des Gefangenen 
keine oder nur verminderte Freiheits
vergaben zu gewähren, ist berechtigt. 
Entsprechend diesen Grundsätzen wird 

bereits im Berliner Vollzug verfahren. 
Oie Ausführungsvorschriften Nr. 3, 1' 
und 19 Abs. 1 zu § 11 StVollzG und 
Nr. 3 Abs. 1 zu § 13 StVollzG be
rücksichtigen die Arbeitsbereitschaft 
und das Arbeitsverhalten der Gefan
genen sowie den Stand der Bemühun
gen um die Erreichung des Vollzugs
zieles. Danach kommen lockerungs
vergaben und Urlaub für einen Ge
fangenen in der Regel nur dann in 
Betracht, wenn er eine Bereitschaft, 
seiner gesetzlichen Arbeitspflicht zu 
genügen, gezeigt hat. 

Eine weitere Verbesserung und Ver
dichtung des Freizeitangebotes in 
den Justizvollzugsanstalten wird vom 
Senat ange~trebt. Aber auch ohne 
solche Erweiterung werden jetzt 
schon Überlegungen angestellt. wie 
ein größerer Anreiz für die Teil
nahme an Freizeitaktivitäten inner
halb der Anstalt erreicht werden 
kann. Neben den Bemühungen um eine 
Steigerung der Attraktivität von Frei
zeitangeboten wird zur Zeit geprüft, 
ob das gesetzte Ziel dadurch er
reicht werden kann, daß wenigstens 
für bestimmte strukturierte Bereiche 
die Teilnahme an Freizeitangeboten 
als Teil der dort praktizierten Voll
zugsgestaltuns behandelt und damit 
bindend festgelegt wird. ln diesem 
Zusammenhang wird der Senat darauf 
hinwirken, daß die Anstalt allgemein 
die Nutzung von Freizeitangeboten 
durch die Gefangenen verstärkt bei 
der Entscheidungsfinduns bezüglich 
Vollzugslockerungen (Mitarbeit an der 
Erreichung des Vollzugszieles) berück
sichtigt und überdies in den Berich
ten und Stellungnahmen zur vorzeiti
gen Entlassung die Teilnahme an der
lei Aktivitäten erwähnen und soweit 
wie möglich würdigen. 

Auf eine Formel gebracht heißt das: 

Mangelnde Arbeitsbereitschaft und 
keine Teilnahme an den Freizeitange
boten = keinen Urlaub und keine 
vorzeitige Entlassung. 

In der Umkehrung hieße das: 

FUr Arbeit und Teilnahme an den 
Freizeitangeboten (Mitarbeit am Voll
zugsziel) = Urlaub und vorzeitige Ent
lassung. 

Leider geht diese Formel im Tegeler 
Vollzug nicht auf, sie dürfte allen
falls zur "Ruhigstellung" der Gefan
genen dienen. -kali-
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I ~w - - - '· - - "' -" ·- VOR STRAFE -=~-·~·~~- ···%.~~·,---~----·~ ~~-~~--~-~~·· ·--~ """ -IIIJI&.' -~ · _ ...." _ ... ... -l!lfllil$ " -~ · .. --, ..,~:--- ~--u.~..-- <$~--;,:--- --=- ~~-- "-• sagt der Volksmund. Das :.· 
" --- · - - -- - - -- ' -- -- - • stimmt schon im wesentlichen, • . "'''- .. -~·~ .,, - - - % _.,,,.,,. - h 1 trifft d -_"__..,..,.. .,. _ _ ,.",~,.-- .......... ..__~ ·- - ..- ."._.~""...-'=.~ "'lllll' l nur manc ma es en • ;se:~ -= EIGENTUMSSICHERUNG ::.. --=- -...:"'- ~..;' --= Falschen. So auch im vorlie- • 

- ·10 - - - genden Fall. -
ist in der Teilanstalt ll 

ganz offensichtlich i.mmer noch 
ein Fremdwort. Nach wie vor 
ist es den Gefangenen dort 
verboten, Vorhangschlösser zur 
Sicherung der Habe in ihren 
Hafträumen zu verwenden. So 
konunt es während der so
genannten Versorgungszeiten, 
wenn die Gefangenen zur 
Dusche, zur Bücherei oder zu 
sonstigen EUuichtungen des 
Hauses unten.,egs sind, immer 
\<'ieder zu (vermeidbaren) 

a Diebstählen. Die Anstalt hat 

• 
t -• -• • 
I j 
t 
'Wl ' -• • I --• l • I 
:?&' -• 

bisher keine Schlösser zur 
Verfügung gestellt oder den 
Gebrauch eigener Schlösser 
gestattet, wie das in anderen 
Teilanstalten üblich ist. Ebenso 
konsequent lehnt sie es ab, 
für gestohlen~ Sachen Scha
denersatz zu leisten. 

Für die Gefangenen bed~utet 
dieses Verbot nicht nur Arger 
und den Verlust verschiedener 
Sachen, es wirkt auch dem 
Vollzugsziel entgegen: Es ver
leitet dafür anfällige Gefan
gene zum Diebstahl, und es 
schafft ein Klima der Unsi
cherheit und des Mißtrauens. 

Der Lichtblick informierte über 
dieses Thema bereits im De
zember vergangenen Jahres in 

I 
~i;;:~ -• • einem längeren Bericht. Wir 

erinnern hier noch einmal an 
die ablehnenden schriftlichen 
Bescheide des Teilanstalts
leiters. Darin heißt es, daß 
der Gebrauch eigener Schlös
ser nicht gestattet werden 

I ' • • .~·, ., 
J 

• kann, da Sicherheits- und Ord
nungsinteressen dem entgegen
stehen; in kürze würden aber 
anstaltseigene Hangschlösser 
mit Generalschlüsseln für die 
Bediensteten zur Verfügung 

..,, .... 
J 

• fM• 

• 
• -• 

·- --· --'-- -· . - · ->~wa~· - ·''* "' - ·"' ' Neulich übergab ein Gefan- -
~-~ - ,...-~WW-·~~·-~ .. ""'!111 • "'* 
_,. --·"' - - -~ - - ._. --~ gener der Teilanstalt lll am 
~ • ....:.. MISSVERSTÄNDNISSE •.. ? -~ frühen Nachmittag seinem Sta- :.. 
~-=- _, tionsbeamten einen Eilbrief. :. 
•-~ Gef d d A ""''$1 Der Beamte hatte ihn kommen- •~ angene, ie er rzt als 
~- krank und damit für arbeitsun- -=::: tarlos angenommen und wei- • 
• .:f' fähig erklärt sowie Gefangene, - · tergeleitet. \vie der Gefan- =-' 
• - die unverschuldet ohne Arbeit gene zwei Tage später fest- -
!!_lla. "' · d rd · ihr Haf ~~• stellen mußte, war der Brief 111!'.~ ...... sm, we en m en t- -- , 
~--=- räumen eingeschlossen _ ge- ,"-• erst einen Tag nach der Ab- :.. 
• - nauer, sie werden wieder ein- -• gabe beim Empfänger einge- • 

- hlo s ,_._1 troffen, ganz so \_,j_e ein nor- -~ 
~-·" gesc s en. ""'"' maler Brief. Der kleine Unter- --== • • -:.. Im April 1977 erklärte der da- schied: Der Brief war um DM -
·~ malige Senator für Justiz, ~~ 3,50 teurer. Das i.st rundge- I. 
't- ll'i Prof. Dr. J. Baumann, gegen- ~ ... .., • • rechnet der halbe Tageslohn •~ 
::..; über dem Lichtblick: "~.:: eines arbeitenden Gefangenen. .,: 

' - "'''1< -•- "Um ein unmotiviertes · Ent- -• Der Gefangene wußte nicht, • 
• .:::'! fernen der arbeitenden Gefan- , ._1 daß Eilzustellungen, die man = :=... genen vom Arbeitsplatz zu -=:r, am Nachmittag abgibt, wie • 

- verhindern und die Arbeits- normale Post behandelt werden -
~-=- disziplin zu verbessern, wurde ".- • und abends in den Briefkast en :.. 
:-·~ t~~a;~uß D~~:mb~lS~ ;~7~iesdee~ ilil":J kommen. Eigentlich sollten die •~ 
•- -• Justizbediensteten so etwas • 
.... Zeitpunkt auch '"ährend der -~ aber wissen. Damit würden sie J:" 
-~ Arbeitszeit offenstehenden ,. ~~ dem Gefangenen Ärger und =: 
~ Hafträume angeordnet. Auf- - !i!ll\!l Porto ersparen, in dem sie ihn "' 
•-;. grund eines Mißverständnisses -• darauf hinweisen. Bestraft aus • 
•-:. wurden in diese Maßnahme -• Unwissenheit ist der Falsche, ~ 
tll! - w auch die Hafträume der unver- ll "'*' der Gefangene . . ._ 
~ schuldet arbeitslosen und der - • 
•-:. kranken Insassen einbezogen. _, Da uns schon öfters solche :. 
•- Die Anordnung ist zwischen- _ , Vorfälle zugetragen wurden, • 
~.J:" zeitlich \_,j_eder rückgängig ge- '''" hier an dieser Stelle ein = 
t- macht worden." ~ "kleiner Nachhilfeunterrich t " • 

- für Justizbedienstete: Sämt- -
•- Gefangene, die in der Haft er- -· liehe Postversandstücke, die 1.. 
". ..='!, kranken, bekommen kein Kran- t ,,.._, keine "normalen Briefe" sind, • )II( 
::;.. kengeld, sie werden noch dazu -;:: also Einschreiben, Eilzustellun- • . 

- mit dem Einschluß in ihren gen, Päckchen usw., müssen bis :JI", 
•-:. Hafträumen bestraft! \oJer hat -~ spätestens 13.30 Uhr der Post - .... 
~ in den Vollzugsanstalten ei- ..;:.: stelle der ]VA Tegel vorlie- •~ 
•- gentlieh das Sagen?Wie glaub- -• gen, wenn sie noch am selben • 
.,.,J!lll würdig sind die Worte eines -· Tag zum Postamt sollen. Aller- ~ 
", ,./l'! Senators? Bl~ibt die Frage an t ,~1 dings ist bei der gegenwärti- :'!: 
~ den Senator für Justiz, Herrn - • gen Personalsituation zu prü-

gestellt . 

• 

•-;. Rehlinger, "rie er zu der in 1111!'' fen, ob noch rechtzeitig ein ;. 
•-:., der ]VA Tegel angewandten - 1 Beamter abgest ellt werden ;.. 
" - ,, Praxis steht, kranke Gefangene ' ·~ t kann, der zur Poststelle geht. • >lil 
f'- in ihren Hafträumen einzu- ~ Falls nicht, sollte es wenigstens • 

Das war vor mehreren Jahren . • .::" schließen? -kali- _ , möglich sein, dem Gefangenen =" 
~.: Nun wird es wohl langsam .,..1/11:-'"""' ·--->AJW • """'' r..--.~.;;:-~ ._1 den Brief mit einer ent spre- :: 
-. ze1·tl.?.! ~ - - -~ - -- ·~ - - ehenden Bemerkung zurückzu-

•- -- -- -- -· . 
--

- --- .;;!_WO- - _.. - - geben, damit kein Por to ver- -
-- -~ -- -- -- _ , schenkt wird. • 

1 - - - - - - - -awo- -"'~ ~- '"" - - . ,,. _ - ..... _ "' ... _ .. ,....,_ . ....., _ 'lt"- - - ""' ... .... ""' ·- - ·= ·-- ""'"'·- - Ii!< 
-~ - - - "'W - - - - _ _,.. - - .. _. _ _ ,.. -~-... - ·WIIIIIM -- -- -- -- -- -- -- -~~~~~~ -- -- --(------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --30 'der lichtblick' 
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NI CHI' ZU ERMIITELN? :.. ... { ·-=-"~'·· -:..-."'~-:..... -=--~""' -=-- -=-~ .,--~ . ." . • - ' -- - ..... _ , . . • - "". ·- - ''**•"' 
I ---- ...... -- -- -- · -- --- lm Briefamt der Justizvoll- -..- ~· ~- '' .... _ · ...__ ~- '* ~- ·: ~- ~-~-
~~ --... ,~-.... 4 =-ti"O:o.>~·-M "~-~=-...... ---~-~ 1 zugsanstalt ~oabit ist man of- • - - - - _. - - , • fensichtlich immer noch nicht -- -- _,_ -- -- -- -- --

1 • -------1 in der Lage, Gefangene ord- -- -- -- -- -- -- -- --~ nungsgemäß zu registrieren. ~.-- -~- ~ --- --. ....... - -- ---. - "''i:!"' 
I Jedenfalls war es dieser lnsti- =-illo ER IST WIEDER DA! 'Mif>. .. VERHÄLTNISMÄSSIGKEITEN . -- . -Folgende Zeilen fanden die Ge- -
1 tution wieder einmal nicht mög- • -

:.. lieh, einen Gefangenen zu er- -::': Nach knapp zweijähriger Pause • • 
.,. .. mitteln, der schon mehrere -~· erschien Anfang Juli wieder ~ • 
1M

1 Wochen in dem der Anstalt an- :... die Knastzeitung 'Durchblick'. '"'"-: 

1 • gegliederten Haftkrankenhaus =-- Mit einer Auflage von 3500 -=. 
- untergebracht war. Die an ihn -~ Exemplaren und einer neuen • 
·• ., gerichteten und ordnungsge- • Mannschaft präsentierte sich ~--
• mäß adressierten Briefe wur- :-• der 'Durchblick' mit einer • 

~fangenen der Teilanstalt V1 an ...,... 
den schwarzen Brettern ihrer 
Stationen: 

Berlin 27, 23.6.88 

TAL VI 

-·~-'"""' 
1 • den mit de. m Vermerk "unbe- -- neuen Konzeption. Trotzdem -=. A 11 G f d ,_ 
- ~ 1 • n a e e angenen er TA Vl • • 
« fl!liiJil kannt" und "nicht zu ermitteln" -~ bleibt diese Publikation im ~ • 1,..; 

~·· 1 an den Absender zurückge- • Bereich der Berliner Justiz ver- - Ab sofort wird an allen Sams-
I 1 schickt. :-• boten. Das zeigte sich in ent- .:J tagen, Sonntagen und Feier- 1

-

1. ~ sprechenden Anhalteverfügun- • • tagen der morgendliche Auf- = 
"- Solche Vorgänge sind in Moabit _._.. gen. Exemplare des Durchblicks ~ • schluß mit Zählung erst wn 1-. 

1 I keine Seltenheit. Bereits 1984, ;... an Gefangene in Tegel wurden -_. 7.30 Uhr erfolgen. ,_ 
1 als es zu einer Anhäufung sol- ·-- nicht ausgehändigt. Für uns 

I h "R"" k d " k · • Dies entspricht dem Wunsch ,_ - c er uc sen ungen am, m- 'll$1Jl eine unverständliche Reaktion. • "· ('*• 
·• :;:-___ I teressierte sich der Abgeord- -. ..._, Im Rahmen der Meinungsviel- ~- -·· • der Mehrheit der Gefangenen, Iw. 

·· D. K 1m (AL) , kommt aber auch den Bedien-
• nete 1eter unze ann -. • falt und -bildung würden \vir -• •-

1 f" di · t ff d f steten zugute, die teilweise 
1 ur e, Wie er re en or- -- es begrüßen, wenn der Durch- • ihr D' 1-
- mutierte, unglaubliche Schlam- -~1.. blick in Tege1 an Gefangene !!.. ,._·· • en Ienst etwas später an- -• 
• ~ · d d b.. kr · h - -= treten können. l iilw 11 pere1 un as uro atlsc e • ~ ausgehändigt werden würde. -

• • Verhalten in der Poststelle der =-~ ..1
11 

Auf § 3 StVollzG: "Das Leben ~-
• - damals noch UhuAA - JVA -• Wer von unseren externen . V 1lz 1l d 1-lffi o ug so en allgemeinen 
~ Moabit (Kleine Anfrage Nr . .;".-:J. Lesern am Bezug des Durch- ~- Lebensverhältnissen soweit als r:,'!' 
''"' • 4052) . ·-- blicks interessiert ist, wende ....,... 1 mög ich angeglichen werden" - · • ~- sich bitte an folgende An- -• I 

1 • Dazu der damalige Justizsena- :... schrift: • weise ich in diesem Zusammen- , ... 
- tor Oxfort (auszugsweise): "Es -~ • hang hin. r:!" 
~:-. trifft zu, daß Briefe und Pa- • ""· DURCHBLICK ~..= ~L . 
1 ·~. kete an den jeweiligen Absen- ;-,• c/o Buchladen .I v. Seefranz 111111! 
• der zurückgesandt werden, ............ -. Gneisenaustraße 2 a • ·-:=.. wenn eine ordnungsgemäße Zu- lllliii';_' 1000 Berlin 61 ~. Unser TAL will also das Leben II: 
"""' • t ll f d · h I •· ,.,., _ im Vollzug den allgemeinen Le-
I "" s e ung au grun unzurelc en- -• Der Durchblick kostet 3 Mark ., • bensverhältnissen angleichen, •-
• I der Adressierung nicht möglich :... und ist für Gefangene kosten- "' i-
- ist. Dabei findet der Stempel- '"'~ los. -red- • · "' soso = 
~~~ aufdruck "nicht zu ermitteln" =-~ _ "''""" ·- ."". ",_,_ _ _,:W.I Wir Gefangenen sollten den ~· , 
I ' Verwendung, wenn eine Brief- -- -- "" -- ,,. -- ···1.1 TAL in seinen Bemühungen in •-
1 

1 
oder Paketsendung nicht bzw. :..;.=.:"1< -=-~!--~m;;,--;..~~ • dieser Hinsicht unterstützen •• 

- . ht . d t• . b t• ~- """-- ~,..- ""'" __ _ _ .. ., :_ .• 
.-~ ruc em eu 1g emem es unm- -•""'~-~~-~=-~~~• und mit eigenen Ideen dazu •~ 
H·~ • ten Gefangenen zugeordnet • • " - = '~""- '**~- • '!Wt< - beitragen, daß die Forderun- ""' 
• •. d k 1 • t -- __ ,.,.. -- ' -- '** • ·-• wer en ann; etztere:s 1s vor • - """' · ·"" - "'" - - gen des § 3 StVollzG erstmals • -t .. • 
• 

• 
• ->"Mi~ '%" . 

• 

allem bei Namensgleichheit der -- -- ' -- -- " • in der TA V1 erfu··llt werden. !.!I! 
~- ~~-· ·'*'> ~- ""'·~- "~ ..... ",_.,. Fall. ... Bei der Bearbeitung -~~--~.H~--.'>l ~-~~• Zeigen wir alle unsere Bereit- ~ 

Von hunderten von Posteingän- 1 · - ·~ #ok - \llit @!mt- .· .,..., '~%.- h f V ll 1 .'t§; • 
11111- , -- . · -- . -_r- ' , • sc a t, am o zugszie mit zu- •

gen pro Tag läßt es sich al- • "'"~" _" _ -~ """'*'*-"~'" *= · "' ~,_,.- arbeiten, seien wir Vorbild für 1;.i 
lerdings nicht völlig ausschlie- Diese Erklärung .. kling~ heu:e =.t andere Teilanstalten, ja für ::: 
ßen, daß infolge eines Ver- noch genauso lacherlieh Wie "''·~ ~- den gesamten Berliner Straf- "~ • 
sehens Postsendungen irrtüm- damals. In dem der Redaktion •-"• • vollzug. •-
lieh an den Absender zurück- vorliegenden Fall handelt es • ..;· -.__ _ __ . ___ -kali:.._.;.; 

dt rd ln d ·esen Fäl. · h · · df · ~- , ~- "'"' ~- ~- ' *' -~·• gesan we en. 1 - SlC um eme emwan re1e • ...,*~-.._""" ~~-~ ~--~ ~~--1 
len ist die Anstalt stets be- Adressierung, und eine Namens- . ., ~,. lllliii ····-;$?-J· ·- · '*'~ ,.~ lllliiii '""1 - ·';" 1 

S rh l h 
. . . hl ·- ", .. ,. -- "· --"'' --- '·· --

• müht, den achve a t rase gle1chhe1t schemt ausgesc os- ··~ "*''.- w -~- "~%''~- ~ ~"""- ,, ,, 
1 aufzuklären; eine Entschuldi- sen - der Name ist ziemlich •-, ~· ~- ""%< -- ~" --·w ~--- ---'"" ~- .""~ ,..._ -~~- ·""'-"~· .. ._ gung ist selbstverständlich ... " selten. Weniger ausgeschlossen -~~---~!.~11111!~~--*~-~ 
!fi>!' • h · t S hl · 1 ""'MI m,.-.m - ''"" '''"'" - · .. ~.,w~- ·~ ~-. ~,. 

1 
-- -- --

1 sc em c ampere1, zwna •- *· --· · --~ -- \< --- ~-- * - • sich "das Versehen" bei dem- ·· - ~w.>- ··. ·~ - ,.,.:,._ •:, 
I -- -- -- t ·- --m --"'· .iiiiilit- ·<" --- ,. ..-- ,. ~- "_._ selben Gefangenen wiederholte. ~- '"' ~:1111!1 "'' ~... «- '®lllli\~ » ~· 
"'"~-.....,.~-~.."_-...._ -., , Und von "Aufklärungsbemühun- • ..,7~-~~~-~~~"u'11111•~-*"'4.,~-~ 

, .. _ ' - * ~~ - .. - ,..®~$- '·'•. ~ - "'"'A$ - .!1$.- •·• 
I -~.,m _-.,.,"!f'!'~ --- ..: ~en" ~d ?er "Selbstver~tänd~ "'.~"'--~~~a""'-""t~..,~~,~ 
1 -- "" -- -- t lichke1t emer Entschuld1gung •- ,,., --e;<>"' __ ...",.., -- rw -~ 
~~~~;.._~-:., ·;_~1111!1~. 1 hat der Gefangene nichts ge- :.W~--~-~:..~~';.~~~:..~ '*' - - ·• - • merkt. "",j.jjl _ -•·· .x- ~~-· - ·~· ""'"- " 
• -- -- -- 1 -awo- •- -- --·· -- --- O.· - - -- - - - _ _ ,,.,.., ... Ä· - M·»·- 1 . -- · -- -- -- -- --· -- -- -- -- --11111 ..-..- ~- ..-- -- .._._ .. ", --- " --- - ~- ~- ~ - - ~· .... - -... _ _ _ _. - ""' ';1/:C...--. ";_.. _ ....... ~-fl"lj"j.4 -·-*""-<·>~-*"' ~-~-'\)-~""' "$lilll'' - - .. 
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•erliner 

Kleine Anfrage Nr. 4987 des Abgeordneten Dr. Andreas 
Gerl (SPD) vom 4.8.1988 über "offenen Vollzug in der 
Justizvollzugsanstalt Plötzensee": 

1. Wodurch unterscheidet sich der sogenannte offene Voll
zug in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee vom ge
schlossenen Vollzug? 

2. Verdient eine Vollzugsform, bei der die Gefangenen 
ständig eingeschlossen sind und zu den Arbeitsbetrieben 
in der benachbarten geschlossenen Vollzugsanstalt täg
lich vom Anstaltspersonal hingeführt werden, nicht 
besser die Bezeichnung "geschlossener Vollzug"? 

3. Ist der "offene Vollzug" in der Justizvollzugsanstalt 
Plötzensee dazu eingerichtet worden, die Arbeits
betriebe zu "bestücken"? Um welche Arbeitsbetriebe 
handelt es sich? 1nwieweit wird bei dem Einsatz von 
Gefangenen in diesen Betrieben auf ihre Fähigkeiten 
und Neigungen sowie auf gesundheitliche Aspekte Rück
sicht genommen? 

Antwort des Senats vom 18.8.1988 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 19.8.} : 

Zu 1. : Der offene Vollzug in der Justizvollzugsanstalt 
Plötzensee findet im Gegensatz zum gesctilossenen Vollzug 
in Gebäuden statt, die nicht durch Mauern und Fenster
gitter gegen Entweichungen gesichert sind. 

Zu 2.: Es trifft nicht zu, daß die Insassen ständig ein
geschlossen sind. Die im Haus 6 untergebrachten Gefan
genen werden auf ihrem Weg zum Arbeitsbe trieb, der über 
öffentliches Straßenland führt, von einem Beamten beglei
tet, weil sich unter ihnen auch Insassen befinden, deren 
Eignung für Ausgänge wegen der Küroe ihres Aufenthaltes 
in der offenen Anstalt noch nicht festgestellt werden 
konnte. Diese Praxis beeinträchtigt den offenen Vo1lzug 
nicht. 

Zu 3.: Nein. Der offene Vollzug in der Justizvollzugs
anstalt Plötzensee ist zur Vermehrung der Haftplätze ein
gerichtet worden. Es sind folgende Arbeitsbetriebe vor
handen: Kraftfahrzeugwerkstatt und Zentralküche jeweils 
mit Lehrlingsausbildung, \'iäscherei, Malerei, Tischlerei, 
Schlosserei, technisc her Betrieb und Baubetrieb mit Arbei
ten an den Grünanlagen. ber Arbeitseinsatz erfolgt nach 
individueller Prüfung der persönlichen Interessen und 
Fähigkeiten der Gefangenen und unter Beteiligung des 
Anstaltsarztes. 

Ludwig A. Rehtinger 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 

32 'der lichtblick' 

Kleine Anfrage Nr. 4988 des Abgeordneten Dr. Andreas 
Gerl (SPD) vom 4.8.1988 über "Beschränkung ttir die 
Gefangenenzeitung 'der lichtblick"': 

1. Trifft es zu, daß die Redaktionsgemeinschaft der 
Gefangenenzeitung 'der lichtblick' künftig nicht mehr 
unkontrolliert Anrufe empfangen kann? Wenn ja, warum? 

2. Ist sich der Senat dessen bewußt, daß eine Kontrolle 
der Anrufe durch Anstaltspersonal eine erhebliche 
Beschränkung der journalistischen Arbeit der Redak
tionsgemeinschaft bedeutet? 

3. Seit wann ist der Redaktionsgemeinschaft ein unken
trollierter Telefonempfang möglich gewesen? Hat es in 
diesem Zeitraum Mißbräuche gegeben? Wenn ja, welche? 

4. Steht diese Beschränkung im Zusammenhang mit dem 
personellen Wechsel in der Redaktionsgemeinschaft auf 
Grund der Verlegung des bisher verantwortlichen 
Redakteurs in den offenen Vollzug? 

Antwort des Senats vom 16.8.1988 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 19.8.): 

Zu 1. bis 4.: 

Der Redaktion der in der Justizvollzugsanstalt Tegel er
scheinenden Gefangenenzeitschrift 'der Iichtblick' wurde 
es im Dezember 1986 ermöglicht, externe Telefonanrufe 
ohne Vermittlung der- Anstalt unmittelbar auf einem eige
nen Apparat in den Redaktionsräumen zu empfangen. Diese 
Möglichkeit war allein zur vereinfachten Abwicklung tech
nischer Fragen (z. B. Terminvereinbarung mit dem War
tungsunternehmen für die Druckmaschine) bestimmt, und 
nicht für die journalistische Arbeit . Der journalistische 
Wirkungskreis ist auf den anstaltsinternen Bereich 
beschränkt. Ferner bedarf gemäß Nr. 8 Abs. 2 der Aus
führungsvorschriften zu § 151 StVollzG der mündliche Ver
kehr von Gefangenen mit Vertretern von Publikations
organen der Genehmigung. Es liegen konkrete Anhalts
punkte dafür vor, daß die Redaktion unter Verstoß gegen 
die vorgenannten Bestimmungen mehrfach Anrufe von Jour
nalisten empfangen hat. 

Die Wiedereinführung der Vermittlung externer- Telefon
anrufe bei der Redaktion durch die Anstalt wurde im 
Zusammenhang mit dem Wechsel der Gefangenenredakteure 
vorgenommen und dient der Gewährleistung der Einhaltung 
der geltenden Vorschriften und der Sicherheit und Ordnung 
in der Anstalt. Der eigene Telefonapparat bleibt der 
Redaktion er-halten. Die journalistische Arbeit wird nicht 
berührt. 

Ludwig A. Rehtinger-
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 
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Am 3.6.1988 hat das Land Berlin 
einen Gesetzesantrag zur Änderung 
des Strafvollzugsgesetzes dem Bun
desrat zugeleite t (BR--Drs. 270/88) . 
Hier die Ergebnisse einer ersten 
Analyse: 

gramm, zum anderen sind einige dem .soll es nur höchstens 21 
zusätzliche Verschlechterungen Urläubstage pro Vollstreckungs-
zu verzeichnen. jahr geben, und zwar entspre-

chend der "voraussichtlichen 
2.1 Die schon vor einem Jahr ge-- Vollzugsdauer; 

äußerte Kritik (Info zum Straf-
vollzug, Heft 31, November 1987, - während ebenfalls kürzlich das 
S. 843 ff) gilt nach wie vor für OLG Celle (am 12.2.1988 -- 1 Ws 

1. Der Gesetzentwurf stellt eine auf folgende Punkte: 85/88 StrVollz) dem BGH die 
Mehrheitsfähigkeit zielende Korn- _ Der offene Vollzug soll künftig Frage vorgelegt hat, ob die vom 
promißfassung aus den bisherigen überwiegenden Teil der Recht-als Zwangsbehandlung verordnet Auseinandersetzungen um eine sprechung und der Lehre vertre--
Änderung des Strafvollzugs- werden können. ln der Begrün- tenen Auslegung des § 93 StVollzG 

dung wird zugegeben, daß die gesetzes dar. Auf den besonders verbindlich sein soll, möchte der 
Gefangenen nicht freiwillig in die umstrittenen Punkt einer gesetz- Entwurf die frage im Sinne der als "offener Vollzug" bezeich--lichen Verankerung der Straf- Minderheitsmeinung ge?etzlich 

( 
neten Außenlager wollen, wegen . ( 

zwecke wie Schuld, Generalprä- festschreiben es geht dabei der "noch überwiegend vorhan--vention) konnte von seiten der um die Möglichkeit der Anstalt, denen Gemeinschaftsunterkünfte" treibenden Kräfte dieser Gegen- ohne weiteres gegen das normaler-
und der "zu weiten Wege für reform verzichtet werden, weil weise unpfändbare Arbeitsentgeld 
Besucher"; sie ihr Ziel in der Praxis durch des Gefangenen aufzurechnen) . 

Änderung länderspezifischer Ver- -- die beträchtliche Einschränkung Offenbar möchte man damit einer 
waltungsvorschriften erreicht von Lockerungen, insbesondere für die Verwaltung ungünstigen 
haben. Neben diesem rein tak- durch die Formel "Mitwirkung an Entscheidung des oc;H zuvorkom--
tischen Rückzug fällt vor allem der Erreichung des Vollzugsziels"; men. Diese Neuregelung soll im 
die noch stärkere Verankerung _ das Öffnen von Anwaltspost; Gegensatz zur bisherigen auch 
bzw. Einfühi:-ung von Generalklau- für den Jugendstrafvollzug und 
seln auf: Die Behandlungsorien- -- das volle lnkrafttreten des § 17 die Untersuchungshaft gelten ( §§ 
tierung wird verstärkt, wobei Abs. 1 StVollzG ("die Gefangenen 176, 177) . 
deren repressiver Gehal t immer arbeiten gemeinsam") soll weiter Prof. Dr. Johannes Feest 
offener in den Vordergrund tritt hinausgeschoben '"erden; 
(der Gefangene soll auch ohne Dr. Wolfgang Lesting 
seine Zustimmung in den offenen - der Antrag auf · gerichtliche Ent-
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StVollzG § 22 Abs. 3, 115 Abs. 5 (Zum angemessenen Um
fang des Einkaufs vom Eigengeld) 

1. Die Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs "ange
messener Umfang" i. S. des § 22 Abs. 3 StVollzG setzt 
eine Einzelfallprüftmg unter Berücksichtigung aller 
wesentlichen Umstände voraus. 

2. Soweit künftige Umstände zu berücksichtigen sind, hat 
die Behörde einen Beurteilungsspielraum. 

3. VV Nr. 1 Abs. 2 zu § 22 StVollzG geht an dieser 
Rechtslage vorbei und ist unbeachtlich. 

B:;H, Beschluß vom 22.11.1987 - 5 AR Vollz 4/87 

Sachverhalt: 

Der klagende Strafgefangene ist unverschuldet ohne 
Arbeit. Ihm war - entsprechend vv. Nr. 1 Abs. 2 zu § 22 
StVollzG - gestattet worden, monatlich in Höhe des zehn
fachen Tagessatzes der Eckvergütung ( § 43 Abs. 1 
StVollzG) von seinem Eigengeld einzukaufen. Er beantragte, 
etwa in gleichem Umfang einkaufen zu dürfen, wie es 
arbeitenden Gefangenen möglich sei. Die JVA Straubing 
lehnte dies · ab und das LG Regensburg wies ·den dagegen 
gerichteten Antrag des Gefangenen zurück. Das OLG 
Nürnberg wollte ebenso entscheiden, sah sich daran 
jedoch durch die Entscheidung des OLG Frankfurt (NStZ 
1986, 381) gehindert und legte dem ~H daher folgende 
Frage vor: "Ist VV Nr. 1 Abs. 2 zu § 22 StVollzG (Ein
kauf aus dem Eigengeld bis zum zehnfachen Tagessatz der 
Eckvergütung) wirksam oder schränkt diese Vorschrift die 
Einkaufsmöglichkeit für die in § 22 Abs. 3 StVollzG ge
nannte Gruppe von Gefangenen in unzulässiger \'leise ein 
und verstößt damit gegen den Qeichbehandlungsgrund
satz?" 

Aus den Gründen: 

Eine starre Anhindung der Einkaufsmöglichkeit vom Eigen
geld an das Hausgeld eines nach der mittleren Ver
gütungsstufe lll ( § 1 Abs. 1 StVollzVergO) entlehnten 
Gefangepen oder das in der JVA vom Durchschnitt der 
Gefangenen erzielte Hausgeld ist vom Gesetz erkennbar 
nicht gewollt. Die Verwe ndung eines unbestimmten Rechts
begriffs an Stelle einer festen Bezugsgröße zeigt, daß 
sonstige, auch in der Person des einzelnen Gefangenen 
liegenden Umstände bei der Beurteilung nicht ausgeschlos
sen sind. 
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Hierfür kommen in Betracht besondere körperlich Bedürf
nisse des Gefangenen (z . B. Krankheit oder körperliche 
Behinderung), der Umfang des Besuchsverkehrs und der 
dem Gefangenen dabei übergebenen Gegenstände ( § 27 Abs. 
4 Satz 1 StVollzG), die Höhe des vorhandenen Eigengeldes 
und kühftig zu erwartende Einzahlungen, der Zeitraum, in 
dem der Gefangene - sei es bis zu seiner Entlassung oder 
bis zum Ende der unverschuldeten Arbeitslosigkeit - noch 
auf den Einkauf vom Eigengeld angewiesen ist, die Höhe 
des festgesetzten Überbrückungsgeldes ( § 51 ~~s. 1 
StVollzG) und der Umfang, in dem der Gefangene das Uber
brückungsgeld bereits angespart hat, . sowie der Umfang 
des Hausgeldes, das der Gefangene bei früheren Arbeits
leistungen erreicht hatte oder bei der Ausübung ein~r 
seinen Fähigkeiten angemessenen Tätigkeit erreichen 
könnte (vgl. Großkelwing, NStZ 1986, 381, 382). 

Soweit die grundsätzliche Verknüpfung der Einkaufsmög
lichkeit mit dem Arbeitsentgelt den Arbeitseifer des 
Gefangenen unterstützen soll (vgl. Begründung des Regie
rungsentwurfs BT-Drs. 7/918, S. 57) kann dies für die 
Bestimmung des "angemessenen Umfangs" in § 22 Abs. 3 
StVollzG allerdings keine Rolle spielen; denn der Einkauf 
vom Eigengeld wird nur dem unverschuldet arbeitslosen 
Gefangenen gestattet. Fehlendes Verschulden ist Tatbe
standsmerkmal des § 22 Abs. 3 StVollzG, Zweifel können 
nicht den Umfang der Rechtsfolge beeinflussen ( vgl. Groß
kelwing, NStZ aaO) ... 

Hat die Behörde dagegen den Einzelfall überhaupt nicht 
geprüft und ihre Entscheidung allein auf Nr. 1 Abs. 2 der 
VV zu § 22 StVollzG in der gegenwärtigen Fassung ge
stützt, so ist der Bescheid aufzuheben. 

Anmerkung von Prof. Dr. Jobarmes Feest: 

Die Festlegung des zulässigen Einkaufs vom Eigengeld (in 
der VV zu § 22 StVollzG) ebenso wie die Festlegung der 
Höhe des Taschengeldes (in der VV zu § 46 StVollzG) 
stellt arbeitslose Strafgefangene sehr viel schlechter als 
solche, die der Arbeitspflicht genügen. Es spricht vieles 
dafür, daß damit ein materieller Anreiz für die Arbeits
aufnahme geschaffen werden soll. Dies erscheint grotesk, 
wenn man bedenkt, daß sowohl § 22 Abs. 3 StVollzG als 
auch § 46 StVollzG nur solche Gefangene betreffen, die 
"ohne eigenes Verschulden" kein Arbeitsentgelt bzw. kein 
Taschengeld erhalten. Das OLG Frankfurt hatte sich daher 
konsequenterweise für eine Gleichstellung der arbeitenden 
und der unverschuldet· nichtarbeitenden Gefangenen aus
gesprochen und die VV insoweit für gesetzwidrig erklärt. 
Der Bundesgerichtshof ist dem leider nur in dem letzteren 
Punkt gefolgt. Die Vollzugsanstalten sollen jetzt im Ein
zelfall komplizierte Abwägungen vornehmen müssen, wofür 
ihnen allerdings ein gerichtlich kaum nachprüfbarer Beur
teilungsspielraum eingeräumt wird. Dies dürfte noch häu
figer zum Vorwurf willkürlicher und ungerechter Behan~
lung führen. lm Sinne einer möglichen Angleichung an ~1e 
allgemeirien Lebensverhältnisse ( § 3 Abs. 1 StVollzG) ware 
es vorzuziehen, wenn die Taschengeldregelung für Anstal
ten, Heime oder gleichartige Einrichtungen des § 21 Abs. 
3 BSHG als Maßstab herangezogen werden würde. 

Mitgeteilt von: Strafvollzugsarchiv an der Universität 
Bremen, FB 6, 2800 Bremen 33 



§ 25 StVollzG (Voraussetzungen eines generellen Besuchs
verbotes) 

1. Ein generelles Besucbsverbot ist dann gerechtfertigt, 
wenn Gefahren für die Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt oder die Befürchtung eines schädlichen Ein
flusses auf die Gefangenen bei einem Besuch des 
Antragstellers . bei jedem Gefangenen in der Anstalt 
bestehen. 

2. Der nega tiven Beeinflussung der Gefangenen kann auc h 
durch akustische Überwa chung nicht wirksam begegnet 
werden. da die Möglichkeit des Besuchsabbrucbs nur 
eine Reaktion auf eine bereits erfolgte negative Ein
flußnahme sein kann. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 5. Oktober 
1987 - Ws 327/87 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug tmd Stra.f
fälli.genhille, 37. Jahrgang, Heft 3, Seite 185, Juni 1988 
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StVollzG §§ 42 Abs. 1, 177 (Anrechnung in der Untersu
chungshaft geleisteter Arbeit auf die Wartefris t) 

Bei der Berechnung der in § 42 Abs. 1 StVollzG bestimm
ten Jahresfrist bleibt die Zeit außer Betracht , in der der 
Gefangene während einer vorangegangenen Untersuchungs
haft gearbeit et hat. 

B::;H, Beschluß vom 26.11.1987 - 5 AR Vollz 41/47 

B::;H, Beschluß vom 26.11.1987 - 5 AR Vollz 44/87 

Sachverhalt: 

Den gleichlautend begründeten Entscheidungen des Bun
desgerichtshofes liegen Vorlagebeschlüsse der Oberlandes
gerichte Hamm und Zweibrücken zugrunde. Daoei ging es 
jeweils um Gefangene, die in der Untersuchungshaft und im 
anschließenden Strafvollzug insgesamt ein Jahr lang zuge
wiesene Arbeit geleistet hatten und nun Freistellung von 
der Arbeitspflicht nach § 42 StVollzG verlangten . Dies 
wurde von den jeweiligen JVAs und auch von den Straf
vollstreckungskammern abgelehnt. Das OLG Zweibrücken 
(NStZ 1987, 293) beabsichtigte im Sinne einer Anrechen
barkeit der in Untersuchungshaft geleisteten Arbeit zu 
entscheiden, sah sich daran aber durch eine Entscheidung 
des OLG Harnburg {mitgeteilt bei Franke NStZ 1981, 249) 
gehmdert. Das OLG Hamm sah sich seinerseits durch das 
OLG Zweibrücken an einer gegenteiligen Eotscheidung ge
hindert. Beide Gerichte legten dem 13GH folgende gleich
lautende Frage vor: "Ist bei der Entscheidung über die 
Freistellung von 'der Arbeitspflicht nach § 42 StVollzG die 
Zeit anzurechnen, in der der Gefangene während einer 
vorangegangenen Untersuchungshaft gearbeitet hat? " 

Aus den Gründen: 

Voraussetzung des Freistellungsanspruchs ist nach § 42 
Abs. 1 Satz 1 StVollzG, daß der Strafgefangene (vgl. § 1 
StVollzG) ein Jahr lang zugewiesene Tätigkeit nach 
§ 37 StVollzG oder HUfstätigkeiten nach § 41 Abs. 1 Satz 
2 StVollzG ausgeübt hat. Die Zuweisung nach § 37 
StVollzG ~orr~spondiert mit der Arbeitsj>flicht' nach .§ 41 
Abs. 1 S?-tZ 1 StVollzG. Die Pflicht zur Ableistung von 
HUfstätigkeiten in der Anstalt ergibt sich unmittelbar aus 
§ 41 Abs. 1 Satz 2 StVollzG. Der Freistellungsanspruch 
setzt somit eine vorangegangene Tätigkeit in Erfüllung 
der Arbeitspflicht voraus. Dieser Arbeitspflicht. unterliegt 
allein der Strafgefangene. 

Der Untersuchungsgefangene ist hingegen nicht zur Arbeit 
verpflichtet. Übt er gleichwohl eine Tätigkeit aus, so 
handelt es sich nicht um eine "zugewiesene Tätigkeit" 
nach § 37 oder HUfstätigkeiten nach § 41 Abs. 1 Satz 2 
StVollzG. Daran ändert auch die in § 177 StVollzG ge
wählte Umschreibung der Tätigkeiten, deren Ausübung beim 
Untersuchungsgefangenen einen Anspruch auf Arbeitsent
gelt auslöst, nichts. Im Sinne des § 177 StVollzG wird dem 
Untersuchungsgefangenen eine Tätigkeit "zugewiesen", 
wenn er eine Arbeitsgelegenheit verlangt hat, die Voll
zugsanstalt einen geeigneten Arbeitsplatz (vgl. Nr. 43 
Abs. 1, 2 und 5 UVollzO) zur Verfügung stellen kann und 
den Gefangenen entsprechend zur Arbeit einteilt ... 

Auch der Zweck der Freistellung von der Arbeitspflicht 
gebietet nicht die vom OLG Zweibrücken beabsichtigt e 
Auslegung. "Der Gefangene, der längere Zeit gearbeitet 
hat, bedarf der körperlichen und seelischen Erholung. Dies 
ist zur Erhaltung seiner Arbeitskraft notwendig und um 
seine Fähigkeiten für die Eingliederung in das normale 
Leben nach der Entlassung zu stärken" (BT-Drs. 7/918, 
S. 71) . Damit hat der Gesetzgeber erkennbar auf den Um
stand abgestellt, daß der Strafgefangene in Erfüllung 
seiner gesetzlichen Pflicht längere Zeit gearbeitet hat (so 
auch BVerfGE 66, 199, 207) . Dessen Belastung ist eine 
andere als die des Untersuchungsgefangenen, der freiwillig 
eine Tätigkeit aufnimmt, die er jedenfalls unter Beachtung 
von Nr. 43 Abs. 3 UVollzO jederzeit wieder beenden kann. 

Da eine Regelungslücke im Gesetz nicht vorliegt, scheidet 
in Bezug auf den Freistellungsanspruch eine Gleichstellung 
der Tätigkeit eines Untersuchungsgefangenen mit der eines 
Strafgefangenen aus. Das Gesetz geht davon aus, daß der 
Gefangene das Jahr in Strafhaft zugebracht hat. Eine 
Anrechnung ist deshalb nur für im Strafvollzug entstande
ne Fehlzeiten möglich, nicht aber für Zeiten, die vor dem 
Beginn der Strafhaft liegen. 

Die Vollzugsbehörden sind rechtlich jedoch nicht gehin
dert, einen Gefangenen, der in der vorangegangenen 
Untersuchungshaft gearbeitet hat, auch ohne die Voraus
setzungen des § 42 Abs. 1 StVollzG vorübergehend von 
der Arbeit freizustellen, wenn dies zur Vermeidung von 
Härten oder deshalb geboten erscheint, weil sich das Voll
zugsziel ( § 2 StVollzG) so besser erreichen läßt. Aller
dings hat der Gefangene in diesem Fall keinen Anspruch 
auf Fortzahlung der zuletzt erhaltenen Bezüge ( § 42 Abs. 
3 StVollzG); ob ihm aus Billigkeitsgründen ein entspre
chender Ausgleich gewährt werden kann, ist hier nicht zu 
prüfen. 

Anmerkung von Prof. Dr. ] ohannes Feest: 

Dies ist eine sehr bedauerliche Entscheidung. Sie ver
schließt eine Möglichkeit, die vom Gesetz jedenfalls nicht 
klar ausgeschlossen war: die Anrechnung der in der U
Haft geleisteten Arbeit auf die Wartezeit des § 42 
StVollzG. Solange hier das Bundesverfassungsgericht oder 
der Gesetzgeber nicht eingreifen, bleibt die körperliche 
und seelische Erholung derjenigen Gefangenen, die schon 
in der U- Haft gearbeitet haben, dem Wohlwollen bzw. der 
Willkür der Anstalten überlassen. 

Mitgeteilt von: Strafvollzugsarchiv an der Universität 
Bremen, FB 6, 2800 Bremen 33 
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StVollzG § 42; BUrlG § 5 (Möglichkeit einer anteiligen 
Freistellung von der Arbeitspflicht) 

1. Der Anspruch auf Freistellung von der Arbeitspflicht 
nach § 42 Abs. 1 Satz 1 StVollzG setzt voraus, daß der 
Gefangene ein Jahr lang gearbeitet hat. ·Für den Fall. daß 
die unter Berücksichtigung anrechenbarer Fehlzeiten zu 
bestinunende Arbeitszeit kürzer gewesen ist, sieht das 
Gesetz eine anteilige Freistellung nicht vor. 

2. Nicht anrechenbare Fehlzeiten können zu einer Hem
mung der Jahresfrist führen, so daß der Gefangene durch 
entsprechende Fortsetzung seiner Tätigkeit die Vorausset
ZWlgen für den Freistellungsanspruch noch er.flill.en kann. 

OCiH, Beschluß vom 24.11.1987 - 5 AR Vollz 36/87 

OCiH, Beschluß vom 24.11.1987 - 5 AR Vollz 27/86 

Sachverhalt: 

Den - in der Begründung gleichlautenden - Entscheidun
gen des B:iH liegen Vorlagebeschlüsse der Oberlandesge
richte Stuttgart und Hamm zugrunde. In beiden Fällen 
hatten die Anstalten eine Freistellung von der Arbeits
pflicht nach § 42 StVollzG abgelehnt, da die Wartezeit 
von einem Jahr - wegen diverser Fehlzeiten (Krankheit, 
Terminsabwesenheit, Betriebswechsel etc. ) - noch nicht 
erfüllt sei. Eine daraufhin von den Gefangenen beantragte 
anteilige Freistellung wurde ebenfalls abgelehnt . Das LG 
Arnsberg hatte dem Gefangenen recht gegeben, das LG 
Heilbronn der Vollzugsanstalt. Sowohl das OLG Hamm wie 
auch das OLG Stuttgart wollten die Frage anteiliger Frei
stellung negativ entscheiden, sahen sich daran aber durch 
eine Entscheidung des OLG Koblenz gehindert (NStZ 1985, 
573 = ZfStrVo 1985, 252) . 

Aus den Gründen: 

§ 42 Abs. 1 Satz 2 gibt dem Strafgefangenen einen An
spruch, 18 Werktage von der Arbeitspflicht freigestellt zu 
werden, wenn er ein Jahr lang zugewiesene Tätigkeit nach 
§ 37 oder HUfstätigkeiten nach- § 41 Abs. 1 Satz 2 
StVollzG ausgeübt hat. In Verbindung mit § 42 Abs. 3 
StVollzG ist damit der bezahlte Arbeitsurlaub als neues 
Rechtsinstitut in den Strafvollzug eingeführt worden ... 

Der Freistellungsanspruch setzt nicht voraus, daß der 
Strafgefangene ununterbrochen an allen \verktagen gear
beitet hat (vgl. BVer fGE 66, 199, 209) . Die Anrechnung 
krankheitsbedingter Fehlzeiten bis zu sechs \'lochen ist 
durch § 42 Abs. 1 Satz 2 StVollzG vorgeschrieben. Die 
Anrechnung weiterer, nicht krankheitsbedingter Fehlzeiten 
ist dadurch nicht ausgeschlossen. Sie steht im pflichtge
mäßen Ermessen der Vollzugsbehörde (OLG Karlsruhe NStZ 
1981, 455; OLG Celle StV 1982, 28, 29). Der Gefangene 
wird im Umfang der anrechenbaren FehlZeiten so gestellt, 
als hätte er tatsächlich gearbeitet. 

Für den Fall, daß die so zu bestimmende Arbeitszeit 
kUrzer gewesen ist, sieht das Gesetz eine anteilige Frei
stellung von der Arbeitspflicht nicht vor ... Auch der 
Zweck der Freistellung des Umstands, daß es sich bei dem 
von der Arbeitspflicht beherrschten Konzept der Gefange
nenarbeit um ein "zentrales Instrument des verfassungs
rechtlich gebotenen Behandlungsvollzuges" handelt 
(BVerfGE 66, 208), sprechen nicht für die Auslegung des 
OLG Koblenz. Eine anteilige Freistellung ist auch insoweit 
nicht notwendig. Die Erholung sowie die Einstellung zur 
Arbeit lassen sich auch dadurch fördern, daß nicht an
rechenbare Fehlzeiten - z . B. Krankheit von mehr al~ 

sechs Wochen oder sonstige Fehlzeiten, deren Anrechnung 
als nicht mehr angemessen erscheint - zu einer Hemmung 
der Jahresfrist führen und der Gefangene durch ent
sprechende Fortsetzung seiner Tätigkeit die Voraussetzung 
für den Freistellungsanspruch noch erfüllen kann. Zwar 
hat der Gefangene dann ersl nach Ablauf von (gegebe
nenfalls erheblich) mehr als ein Jahr ab Arbeitsaufnahme 
"ein Jahr lang" Tätigkeit ausgeübt; das steht aber ... 
nicht im Widerspruch zu § 42 StVollzG. Eine dem Bundes-
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urlaubsgesetz entsprechende Anhindung des Freistellungs
anspruches an einen Jahresrhythmus sieht das Strafvoll
zugsgesetz nicht vor, denn die Freistellung nach § 42 
StVollzG wird erst nach Ablauf einjähriger: Tätigkeit ge
währt, während Urlaub nach § 1 BUrlG in der Regel wäh
rend des Urlaubsjahres genommen wird. 

§ 5 ·BUrlG kann auch nicht entsprechend angewendet 
werden, .da § t.2 StVollzG k~ine Lücke aufweist. § 5 Abs. 
1 BUrlG gibt unter bestimmten Voraussetzungen ~inen An
spruch auf Teilurlaub. Die Vorschrift hängt damit zusam
men, daß nach § 4 BUrlG der volle Urlaubsanspruch erst 
nach Ablauf der Wartezeit entsteht, daß es für die 
Wartezeiterfüllung lediglich auf das Bestehen des Arbeits
verhältnisses ankommt, das. mit der Festlegung des Ur
laubsjahres durch § 1 BUrlG der Beginn der Wartezeit 
zumeist nicht mit dem Beginn des Urlaubsjahres zusammen
fällt - dies alles ist in § 42 StVollzG ausdrücklich anders 
geregelt - und daß ein Wechsel des Arbeitsverhältnisses -
ein solcher kommt innerhalb des Strafvollzuges nicht vor 
- den Mindesturlaub nach § 3 BUrlG nicht verkUrzen darf. 
Daraus ergibt sich, daß nicht eine "planwidrige Nicht
erfassung" vorliegt, sondern der Gesetzgeber darauf ver
zichtet hat, eine anteilige Freistellung einzuführe.r. 

Anmerkung von Wolfgang Lesting: 

Anstatt in Fällen, die vom Strafvollzugsgesetz nicht aus
drücklich geregelt sind, die für alle Bürger geltenden 
Rechtsnormen anzuwenden, wird mit dieser Entscheidung 
zusätzliches Sonderrecht für die Gefangenen geschaffen: 
eine anteilige Freistellung wie sie nach § 5 Bundesur
laubsgesetz möglich ist, soll für Gefangene ausgeschlossen 
sein. Für diese bleibt daher nur die Möglichkeit, solange 
zu arbeiten, bis sie die nötige Zahl anrechenbarer Tage 
erreicht haben, auch wenn dies mehr als ein Jahr dauert. 
Wenigstens in diesem Punkt werden sie sich kUnftig auf 
den Bundesgerichtshof berufen können. 

Mitgeteilt von: Strafvollzugsarchiv an der Universität 
Bremen, FB 6, 2800 Bremen 33 

EY· W6~ ~tO:'Il. MIT OEil. 
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§§ 31 Abs. 1, 115 StVollzG (Anhalten von Briefen, Grund
lagen der Entscheidung) 

1. Kormnt die Vollzugsanstalt bei einer späteren Brief
kontrolle zu der fehlerfreien Überzeugung, daß die 
Abschrift eines Zeitungsartikels die Sicherheit Wld 
Ordm.mg der Anstalt gefährden könnte, dann ist sie 
berechtigt, dieses Schreiben anzuhalten; auch wenn ein 
gleiches Schreiben schon vorher die Anstalt verlassen 
hat. Der Gefangene hat keinen Anspruch darauf, daß 
die Anstalt einen Fehler bei der Briefkontrolle wieder
holt. 

2. Es ist vom Rechtsbeschwerdegericht nicht zu beanstan
den.~ wenn sich die Strafvollstreckungskammer zur Be
gründung ihrer Entscheidung auf den angefochtenen 
Bescheid bezieht, sofern dieser ausreichende tatsäch
liche Wld rechtliche Grundlagen Flir die getroffenen 
Maßnahmen enthält. Es ist nicht erforderlich, daß die 
Strafvollstreckungskammer eine für richtig und aus
reichend gehaltene Begründung des Bescheids im 
Beschluß wörtlich wiede.rholt oder umformuliert. Dies 
würde eine bloße Schreibübung ohne jeglichen sach
lichen Gehalt darstellen .. 

Beschluß des Oberlandesgerichts NUrnberg vom 22. Mai 
1987 - Ws 529/87 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 37. Jahrgang, Heft 3, Seite 191, Juni 1988 



§ 112 Abs. 1 Sat z 1 StVollzG {Frist für Antrag auf 
gerichtliche Ent<;cheidung) 

Die Frist zur Stellung eines Antrags auf gerichtliche 
Entscheidung wird auch dann in Lauf gesetzt, wenn eine 
ablehnende Entscheidung der Vollzugsbehörde lediglich dem 
Verteidiger des Gefangenen schriftlich bekanntgegeben 
wird. 

Beschluß des Oberlandesgerichtes Nürnberg vom 22. Mai 
1987 - Ws 159/87 -

Anmerkung der Schriftleitung: 

In den Gründen weist der Senat auf § 120 Abs. 1 StVollzG 
in Verbindung mit § 37 Abs. 2 StPO hin. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhille, 37. Jahrgang, Heft 3, Seite 192, Juni 1988 

StPO § 119; BSa; §§ 21 ff {Anspruch auf Auszahlung eines 
Barbetrages zur persönlichen Verfügung} 

1. Ein Untersuchungsgefangener, der seinen notwendigen 
Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 
Kräften und Mitteln beschaffen kann. hat Anspruch auf 
Hilfe zum LebellSWl.terhalt nach dem BSIG. 

2. Der notwendige Lebensunterhalt lUDfaßt auch die per
sönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens. 

3. Die Gewährung eines Barbetrages nach Maßgabe des § 
21 Abs. 3 BSI-K; scheidet aus, da diese Bestimmung nach 
herrschender Meinung auf Justizvollzugsanstalten keine 
Anwendung findet. 

4. Ein Barbetrag von 15 % des Regelsatzes eines Haus
haltsvorstandes erscheint als angemessen, aber auch als 
ausreichend. 

OVG Rheinland Pfalz, Urteil v . 25.2.1988 - 12 A 121/86 

Sachverhalt: 

Der Kläger hatte während seines Aufenthaltes in der 
Untersuchungshaft weder Einkommen noch Vermögen. Sein 
Antrag auf Taschengeld wurde von der JVA ebenso wie 
vom OLG Koblenz abgelehnt. Eine gegen diese Ablehnung 
eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde wegen fehlender 
Erfolgsaussicht nicht zur Entscheidung angenommen. Ein 
Antrag bei der zuständigen Kreisverwaltung Trier- Saar
burg auf Zahlung eines Taschengeldes nach dem BSHG 
wurde ebenfalls abgelehnt. Das dagegen angerufene 
Verwaltungsgericht Trier verpflichtete den Lanäkreis, dem 
Kläger Taschengeld nach Maßgabe des BSHG, d . h. in Höhe 
von 30 % des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes, zu 
gewähren. Die dagegen eingelegte t3erufung des Land
kreises hatte nur teilweise Erfolg. 

Aus den Gründen: 

Unter Zugrundelegung des Bundessozialhilfegesetzes muß 
ein solcher Anspruch dem Grund nach bejaht werden. Nach 
§ 11 Abs. 1 des BSHG .. . ist Hilfe zum Lebensunterhalt 
dem zu gewähren, der seinen notwendigen Lebensunterhalt 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 
Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen 
beschaffen kann, wobei der notwendige Lebensunterhalt 
gemäß § 12 Abs. 1 BSHG auch die persönlichen Bedürf
nisse des täglichen Lebens umfaßt .. . Des weiteren bleibt 
... festzustellen, daß die Gewährung von Sozialhilfe nicht 
der Tatsache der Unterbringung des Klägers als Unter
suchungshäftling in einer JVA entgegensteht. Bereits das 
Bundesverwaltungsgericht hat für Strafgefangene entschie
den, daß die Verbüßung einer Freiheitsstrafe für sich 
allein keinen die Leistung von Sozialhilfe Ausschließenden 
Grund darstelle {BVerwGE 5 1, 281). Diese Rechtsprechung 
muß um so mehr für Untersuchungshäftlinge gelten, die -
was aus § 119 StPO hervorgeht - bei ihrer Unterbringung 
in der JVA erheblich geringeren Beschränkungen unter
worfen sind als Strafgefangene . 

Der Senat vermag aber dem Verwaltungsgericht nicht hin
sichtlich der Höhe des dem Kläger zu gewährenden Bar
betrages zu folgen. Soweit es in Anlehnung an § 21 Abs. 
3 Satz 2 BSHG die Auffassung vertritt, daß dem Kläger 
ein monatliches Taschengeld in Höhe von 30 % des Regel
satzes eines Haushaltsvorstandes zuzusprechen sei, er
scheint dem Senat die Zugrundelegung des nach § 21 Abs. 
3 Satz 2 BSHG zu gewährenden . Barbetrages in voller Höhe 
für die Bemessung des Taschengeldes für Untersuchungs
gefangene nicht möglich. Deim in dem § 21 Abs. 3 BSHG 
geregelten Barbetrag zur persönlichen Verfügung sind 
unter anderem auch Aufwendungen für Nahverkehrsmittel, 
für die Teilnahme arn gesellschaftlichen, kulturellem und 
politischem Leben, für Portokosten und Schreibmaterial, 
für Geschenke, für die lnstandhaltung und Reinigung von 
Kleidung und Wäsche sowie für die Beschaffung von 
Wäsche und Hausrat enthalten ... Diese. Aufwendungen ent
fallen indes weitgehend bei einem Untersuchungshäftling, 
weil die Unterbringung in der JV A solche Ausgaben aus
schließt oder ein entsprechender Bedarf von der Anstalt 
selbst gedeckt wird. Angesichts dieses Umstandes ist ein 
Barbetrag von 30 % des Regelsatzes eines Haushaltsvor
standes offensichtlich unangemessen hoch . .. Andererseits 
ist mit dem Verwaltungsgericht davon auszugehen, daß das 
Taschengeld gemäß § 26 des Strafvollzugsgesetzes eben
falls nicht dem Bedarf eines Untersuchungsgefangenen 
gerecht wird, weil dem Untersuchungshäftling größere 
Möglichkeiten für die Bedarfsdeckung durch eigene Mittel 
eingeräumt sind. Da weitere Anhaltspunkte für die Bemes
sung der Höhe eines angemessenen Barbetrages zur 
Deckung des persönlichen Bedarfs eines Untersuchungs
gefangenen nicht vorhanden sind, erscheint dem Senat -
solange diesbezüg~ich keine norminative Regelung besteht 
- für einen sozialhilfebedürftigen Untersuchungsgefangenen 
ein Barbetrag von monatlich 15 % des "Regelsatzes eines 
Haushaltsvorstandes als angemessen, aber auch als aus
reichend: 

Anmerkung von Prof. Dr. Johannes Feest: 

Zum erstenmal wird hier von einem Obergericht anerkannt, 
daß Gefangene auch in Untersuchungshaft Anspruch auf 
Sozialhilfe haben können {was der AK StVollzG § 177 Rz. 
5 a schon lange behauptet hat). Wichtig ist auch, daß 
Untersuchungsgefangene mehr verlangen können als das, 
was gegenwärtig im Strafvollzug als Taschengeld für "an
gemessen" gehalten wird. Warum sie allerdings nur die 
Hälfte dessen bekommen sollen, was in anderen Anstalten 
und Heimen {nach § 21 Abs. 3 BSHG} üblich ist, erscheint 
kaum verständlich. Richtig ist zwar, daß U- Häftlinge 
normalerweise keine Aufwendungen für Nahverkehrsmittel 
haben; alle übrigen aufgezählten Kosten können in der 
U- Haft jedoch anfallen und tun dies zum Teil in gestei
gertem Maße (Porto, Schreibmaterial etc.). Nachdem der 
Grundsatz geklärt ist, wird hier weiter gestritten werden 
müssen. 

Mitgeteilt von: Strafvollzugsarchiv an der Universität 
Bremen, FB 6, 2800 Bremen 33 
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Evangelische Kirche in Tegel auf Abwegen? 
Anfang dieses Jahres verließ nach 
vielen Dienstjahren ein evangelischer 
Diakon die Anstalt. Hilmar Bauer hatte 
ein Großte il der kirchlichen Sozial
arbeit in der Teilanstalt ll über 
viele Jahre geleistet und war eine 
der wenigen Möglichkeiten für Gefan
gene aus dieser Teilanstalt, zu tele
fonieren . Sein Platz wurde nicht 
wieder neu besetzt, und der Verlust 
war für das Haus li und die ganze 
Anstalt sehr schmerzlich. 

Inzwischen hat nun auch der Pfarrer 
der Teilanstalt ll seinen Hut genom
men und ist versetzt worden. Wie nun 
zu erfahren war, soll seine Stelle 
auch nicht mehr besetzt werden. Der 
geschäftsführende Pfarrer der ]VA 
Tegel, Gottfried Beesk, soll sie mit 
übernehmen. Da Pfarrer Beesk auch 
mit s€lJ1er seelsorgerischen Tät~gkeit 
in der Teilanstalt III infolge Uber
arbeitung kaum zurechtkam, kann man 
nun sicher sein, daß in diesem Be
reich ein Chaos ausbrechen wird. 

Pfarrer Zeitz, der bisher die Pfarr
stelle im Haus ll innehatte, war oft 
bis spät abends im Dienst und küm
merte sich um die Gefangenen der 
Te ilanstalt 11, die ja in diesem Haus 
nicht tele fonieren können. In allen 
anderen Teilanstaltsbereichen hin
gegen dürfen die Gefangenen minde
stens ein- bis zweimal pro Woche 
telefonieren. Wenn j"etzt kein ständi
ger Pfarrer in der Teilanstalt ll ist, 
haben die Gefangenen nur noch die 
Möglichkeit, sich an den katholischen 

. 
Seelsorger zu wenden. Und der reibt 
sicn jetzt schon mit seiner Tätigkeit 
auf . 

Es erstaunt mich sehr, daß sich die 
evangelischen Pfarrer die ständige 
Reduzierung der Pfarrstellen und der 
kirchlichen Mitarbeiter gefallen las
sen. Schließlich brauchen Menschen 
in der angespannten Situation, die 
das Gefangensein nun mal ist, beson
ders die Hilfe von Seelsorgern. Die 
evangelische Kirche hat mit den 
Pfarrern nicht einmal Kosten, denn 
die Pfarrstellen werden durch die 
Justiz an das Konsistorium gezahlt. 

~\'Jarum da die Pfarrer in Tegel nicht 
Sturm gegen die Personalverkürzung 
1aufen, ist unverständlich. Man kann 
doch nicht zu allem ja und amen 
sagen, man muß auch einmal ein
dringlich die Situation in der Haftan
stalt schildern. 

Ich habe den Eindruck, daß die evan
gelischen Pfarrer in Tegel sehr an
gepaßt sind. Wir haben vor einiger 
Zeit schon einmal über die Misere mit 
den Pfarrern berichtet und in diesem 
Zusammenhang von Justiz-Seelsorge 
beamten gesprochen. Aber so scheint 
es wirklich schon geworden zu sein. 

11/ährende der katholische Seelsorger 
fast immer, auch abends. präsent ist, 
war außer Pfarrer Zeitz selten mal 
ein evangelischer Seelsorger anwe
send. Es gibt einen katholischen 
Seelsorger und vier evangelische 
Pfarrer in Tegel, von denen einer 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormelder 
bzw. über die Gruppenle iter erreichen 
oder einen Brief direkt an uns 
senden. Wir kommen zum persönlichen 
Gespräch in den Knast oder Sie 
kommen in unsere Beratungsstelle. 

Wir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vor bereitung der 
Entlassung an, die jeden Donnerstag
nachmittag unter der Leitung von 
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Herrn Knauer stattfindet. Teilnehmen 
können Frauen und Männer, die 
urlaubsfähig sind, die Genehmigung 
der Haftanstalt bekommen und ca. 
sechs bis zwölf Monate vor der 
voraussicht lichen Entlassung stehen. 

Über weitere Gruppenangebote infor
mieren wir Sie gern auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "Wohin - was t un" 
können Sie kostenlos anfordern. 

jetzt ersatzlos gestrichen \vurde. Der 
Pfarrer, der bis zum Umzug die Teil
anstalt l betreut hat, war selten 
oder besser fast nie in seinen Amts
zimmer anzutreffen. Die Teilanstalt 
lH wrrd von zwei Pfarrern gemeinsam 
betreut, und von denen erreicht man 
selten jemand. Präsent sind der 
Diakon in der Teilanstalt V und der 
Diakon in der Teilanstalt IV (SothA) . 
Sie kümmern sich um die lnsasseri 
dieser Häuser und machen mehr als 
sie müssen. 

Nach meiner Meinung sind die evan
gelischen Pfarrer zu angepaßt. So 
wurde zum Beispiel die Bewerbung 
eines Pfarrers aus Spandau für eine 
vakante Pfarrstelle vor einiger Zeit 
abgelehnt. Der geschäftsführende 
Pfarrer begründete das mit der Fest
stellung, die Kirche sei doch nur Gast 
im Gefängnis. Da gab es aber früher 
Pfarrer in Tegel, bei denen hatte 
man einen ganz anderen Eindruck. 
Ich denke da an Pfarrer See, der für 
seine Überzeugung eintrat und sozu
sagen strafversetzt wurde. Er hat 
gekämpft und sich nicht vom Moloch 
Justiz auffressen lassen. Auch der. 
Pfarrer Fränkle trat nicht als Gast 
im Gefängnis auf, ganz im Gegenteil! 

Aber ich glaube, die ganze Linie der 
evangelischen Kirche in Tegel ist 
falsch. Sicherlich soll sich ein Geist
licher nicht mit dem Gefangenen 
gemein machen, aber zu allem schwei
gen ist auch keine christliche Tugend! 

ArDel teJWOill!ann der Staot Berttn e.V. 
Caritasverband f!lf Bertin e. V. 
Das Dlakonlscne Werk Berlln •.Y. 

-gäh-

Deutscher ParitaUscher Wohllahnsverband 
Stralfälllgen· und Bew&llrungshllfe Betlln e.V. 

Sprechzeiten: 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Ve r einbarung 

Bundesallee 42/IV * 
1 000 Berlin 31 

Telefon (030) 86 05 41 
*U -Bahn Berliner Str. 



Buch 
Hoffmann und Campe Verlag 
Harvestehuder Weg 65 
2000 Harnburg 13 

Joan Pevser 

Leonard Bernstein 

Ein berühmter Dirigent, Komponist 
und Pianist ist Leonard Bernstein 
ganz gewiß. \oJie oft konnte man ihn 
schon als TV-Star bewundern. und mit 
seiner \•!est-Side-Story hat er im 
'.Vahrsten Sinne des \\'ortes Geschichte 
gemacht. 

Nun beschreibt Joan Peyser in diesem 
Buch die Biographie von Leonard 
Bernstein. Sie zeigt uns eine Persön
lichkeit, die faszinierend ist und es 
versteht, ~1enschen anzuziehen. Sie 
ze1gt uns aber auch die Schatten
seiten dieses begnadeten Künstlers, 
von seinem gespannten Verhältnis zum 
Vater. 

lch habe selten ein so lebensnahes 
Portrait eines Menschen gelesen. Die 
Biographie ist spannend und unter
hallend geschrieben. 

Scherz Vedag 
SUevestraße 9 
8000 München 19 

Len Deighton 

In Treu und Glauben 

-gäh-

Zum Jahrhundertwechsel beginnt die 
Geschichte der Bankiersfamilie \'/inter, 
und mit dem Ende des Krieges 1945 
hört sie auf. Es ist die Geschichte 
zweier Brüder, die gemeinsam auf
wachsen und durch das Leben ausein
andergerissen werden. 

Während der eine als Rechtsanwalt 
von Anfang an den Nazis dient, 
em1griert der andere wegen seiner 
jüdischen Frau nach Amerika. Der 
Leser erfährt, was den beiden Brü
dern alles geschieht. Paul ist durch 
seine Beziehung zu den Nazis ein 
gefurchteter Mann in Deutschland. 
und trotz aller 13eziehungen kann er 
den Iod der jüdischen Geliebten sei
nes Vu ters nicht verhindern. Dieser 
heilt ihm das vor. unterstellt ihm 
IJersönliche Motive und verbietet ihm 
das lluus. 

Das Finale findet nach dem Zusam
menbruch 1945 statt. Die beiden Brü
der Paul und Peter treffen aufein
ander und finden für kurze Zeit noch 
einmal zu dem engen Verhältnis nus 
ihrer Kindheit zurück. Mehr möchte 
ich nicht verraten, aber ich habe 
dieses Buch formlieh verschlungen 
und empfehle es als spannende und 
unterhaltende LektUre. 

\ 

Scherz Verlag 
Sti.evestraße 9 
8000 München 19 

C. W. Nicol 

Der letzte Samurai 

-gäh-

Dieser Roman erzählt von Menschen, 
die in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts, als Japan sich dem Westen 
öffnen mußte. ums Überleben und 
neue Lebensformen kämpften. 

Ein junger Halfanger als Kundschafter 
auf Reisen geschickt. besteht gefähr
liche Abenteuer. Er lernt die west
liche LebenS\o~eise der Barbaren ken
nen, immer auf der Flucht vor dem 
engstirnigen Fanatismus seiner eige
nen Landsleute, die steh nur schwer 
von alten Traditionen lösen können. 

ln diesem Buch werden historische 
Tatsachen und interessante Menschen
schicksale miteinander verwoben. 
Herausgekommen ist ein bewegendes 
und spannendes Zeitgemälde. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
8000 München 19 

Georg Reinberg 

Wie der Sinn ins Leben kam 

-gäh-

Eine Fabel von Menschen. vom GlUck 
und von der Kostbarkeit der Zeit, so 
beschreibt der Autor sein Werk. 
D1cse Fabel ist unterhaltend, witzig, 
realistisch. spdnnend und wunder
schön. 

l::ine an und !Ur sich einfache Ge
schichte enthtilt eine wichtiQe Bot
schaft. Sie soll nicht verraten wer
den, sonst wäre der Zauber des 
Ruches vielleicht vorbei. \\'er das 
t!uch vom klemen Prinzen hebt, der 
muß auch diese::. Buch gelesen haben. 

C. Beneismann Verlag 
Neumarkter Straße 18 
8000 Munc hen 80 

Stefan Heim 

Nachruf 

-gäh 

Stefan Heims Memoiren sind etwas 
Besonderes. Die::.er ~lensch hat so 
viel erlebt und so viel gesehen in 
seinem Leben, daß man daraus meh
rere Biographien schreiben ·könnte. 

Romanhaft erzählt S. H. sein Leben. 
das eng mit der Geschichte unseres 
Jahrhunderts verflochten ist. Er be
richtet Uber sein bürgerlich-ji.ldisches 
Elternhaus, die Flucht vor den Xazis 
und über seine Erfahrungen im Exil. 
Weiter geht es als Soldat bei den 
Amerikanern und dann seine Rückkehr 
in das zerstörte Deutschland. 

Er berichtet über sein Leben in der 
DDR, den ständigen Auseinander
setzungen mit den hohen Herren in 
diesem Staat. Diese Auseinander
setzungen sind ja immer noch nicht 
beendet, und es ist beeindruckend, 
wie sachlich Stefan Heim über sich 
selber schreibt. Seine Biographie ist 
nicht wehmUtlge Erinnerung an ein 
Leben. sondern ein Bericht über ein 
Leben, mit der nötigen Distanz be
schrieben. 

Stefan Heim zeigt in diesem Buch 
deutlich, daß er immer ein kritischer 
Betrachter des deutsch-deutschen 
Verhältnisses i.st und sein wird . und 
sicherlich immer \lti.eder ungefragt 
seine Meinun~ zur P<:>litik sagen wird. 
Füno~ahr, Stefan Heim ist ein kri
tischer und unbequemer BUrger der 
DDR. Sein Buch zeigt es deutlich. 
und wird sicherlich anderen kri
tischen Deutschen Mut machen. Schade 
nur. daß es nicht in der DDR er-
scheinen ddd. -gah-
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